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Henning Boekle

Die Vereinten Nationen und der internationale
Schutz der Menschenrechte

Eine Bestandsaufnahme

Am 10. Dezember dieses Jahres begeht die interna-
tionale Gemeinschaft den fünfzigsten Jahrestag der
Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte durch die Generalversammlung
der Vereinten Nationen (VN)1. Diese völkerrecht-
lich nicht verbindliche Deklaration gab jenen
„Menschenrechten und Grundfreiheiten“ einen
konkreten Inhalt, zu deren Achtung und Förderung
die VN-Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 1
Abs. 3, 55 und 56 der VN-Charta verpflichtet sind.
Gleichzeitig wurde sie zum Ausgangspunkt für die
weitere Kodifizierung der Menschenrechte in
Deklarationen und völkerrechtlichen Verträgen,
die heute die Grundlage zahlreicher menschen-
rechtlicher Untersuchungs- und Schutzsysteme dar-
stellen, die von den Vereinten Nationen initiiert
wurden. Der folgende Beitrag gibt aus Anlaß des
fünfzigjährigen Bestehens der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte einen Überblick über
Verfahren und Aktivitäten des VN-Systems im
internationalen Menschenrechtsschutz und ver-
sucht, ihre Effizienz kritisch zu analysieren.

1 Von den damals 56 VN-Mitgliedstaaten stimmten 48 für
die Erklärung, acht - die sechs kommunistischen Delegatio-
nen sowie Südafrika und Saudi-Arabien - enthielten sich der
Stimme.
2 Zur Unterscheidung „konventionsgestützter“ („juristi-
scher“) und „chartagestützter“ („politischer“) Menschen-
rechts-Schutzverfahren vgl. Philip Alston, Appraising the
United Nations Human Rights Regime, in: ders. (Hrsg.), The
United Nations and Human Rights, Oxford 19942, S. 1-21;
sowie Thomas Schaber, Internationale Verrechtlichung der
Menschenrechte: Eine reflexive institutionentheoretische
Analyse des Menschenrechtsregimes der Vereinten Natio-
nen, Baden-Baden 1996, S. 110 f.

I. Strategien des Menschenrechts-
schutzes der Vereinten Nationen:
„juristische“ versus „politische“

Verfahren

Die Verfahren, die von den VN zum Schutz der
Menschenrechte eingerichtet wurden, zerfallen
in „juristische“ und „politische“ Verfahren1. Die

Unterschiede zwischen den beiden Verfahrensty-
pen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
1. Juristische Verfahren beruhen auf eigenständi-

gen, völkerrechtlich bindenden Verträgen. Die
unter ihnen verhandelbare Materie ist in den
jeweiligen Vertragstexten verbindlich geregelt.
Die politischen Verfahren hingegen fußen auf
den verbindlichen, aber sehr vagen Menschen-
rechtsklauseln der Charta der Vereinten Natio-
nen sowie den ihr nachgeordneten, völkerrecht-
lich nicht bindenden Rechtsakten politischer
VN-Organe. Die juristischen Verfahren besit-
zen demnach zwar eine höhere Rechtsverbind-
lichkeit, sind andererseits aber statisch, weil
jede substantielle oder prozedurale Änderung
der expliziten Zustimmung aller Mitgliedstaa-
ten bedarf. Bei den „politischen“ Verfahren
dagegen sind Änderungen, durch einfachen
Beschluß möglich.

2. Juristische Verfahren sind nur auf jene Staaten
anwendbar, die die jeweilige Konvention ratifi-
ziert haben. Demgegenüber sind die politi-
schen Verfahren auf alle Staaten, zumindest
aber auf alle VN-Mitglieder anwendbar. Da-
mit können viele Staaten, in denen die häufig-
sten Menschenrechtsverletzungen begangen
werden, nur durch politische Verfahren getrof-
fen werden.

3. Unter den politischen Verfahren sind VN-
Organe, die aus weisungsgebundenen Delegier-
ten der Regierungen der VN-Mitgliedstaaten
bestehen, mit der Untersuchung von Men-
schenrechtsverletzungen betraut. Unter den
juristischen Verfahren wird die Untersuchung
dagegen von speziellen Ausschüssen geleistet,
die aus unabhängigen Experten bestehen und
üblicherweise auch keine eigentlichen VN-
Organe sind. Die juristischen Verfahren weisen
demgemäß eine geringere Tendenz zu Politisie-
rung bei der Behandlung spezifischer Men-
schenrechtsverletzungen auf. Hinzu kommt,
daß die Konventionsausschüsse außer ihren
Verfahrensaufgaben kaum weitere Funktionen
erfüllen müssen, während VN-Organe neben
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politischen Verfahren zahlreiche andere Aufga-
, ben zu leisten haben.

Im folgenden wird zunächst ein Überblick über die
bislang bestehenden juristischen Verfahren gege-
ben. Anschließend werden die von den verschiede-
nen VN-Organen eingerichteten politischen Ver-
fahren erläutert.

II. Der „juristische“
Menschenrechtsschutz

Die VN haben bislang sechs Menschenrechtskon-
ventionen auf den Weg gebracht, die eigene
Schutzsysteme beinhalten. Diese Systeme können
auf drei Verfahrensweisen zurückgreifen:

3

- die Prüfung von Staatenberichten,

- die Prüfung von Staatenbeschwerden sowie

- die Prüfung von Individualbeschwerden .4

3 Die von den VN-Sonderorganisationen ILO und UNES-
CO errichteten Konventionsysteme werden hier ebensowenig
berücksichtigt wie VN-gestiftete Konventionen ohne Schutz-
systeme (z. B. die Konvention für die Verhinderung und Be-
strafung von Völkermord).
4 Die Einreichung von Individualbeschwerden bedarf
grundsätzlich der vorhergehenden Ausschöpfung innerstaat-
licher Rechtsmittel durch die beschwerdeführende Person.
5 Eine präzise, überblickhafte Darstellung der praktischen
Tätigkeit der im folgenden behandelten Konventionsaus-
schüsse gibt Michael O’Flaherty, Human Rights and the UN:
Practice before the Treaty Bodies, London 1996. Aus-
führlichere Darstellungen zu den Ausschüssen (außer zum
Kinderrechtsausschuß) sind enthalten in P. Alston (Hrsg.)
(Anm. 2), Kap. 9-13.

Automatisch unterworfen sind die jeweiligen Mit-
gliedstaaten in der Regel nur dem Berichtsverfah-
ren. Die Unterwerfung unter die Staaten- wie die
Individualbeschwerde bedarf üblicherweise einer
ausdrücklichen Unterwerfungserklärung oder gar
des Beitritts zu einem gesonderten Protokoll. Im
folgenden werden die sechs bestehenden Konven-
tionen mit Kontrollverfahren und -Organen einzeln
vorgestellt5 .

1. Zivilpakt

Die Entstehung des Zivilpakts (Konvention über
bürgerliche und politische Rechte) und seines Zwil-
lings, des Sozialpakts, spiegelt den menschen-
rechtspolitischen Wertekonflikt zwischen den
westlich-liberalen Staaten und dem kommunisti-
schen Block (sowie der Dritten Welt) wider.
Ursprünglich hatten sich die VN die Erstellung
nur einer Konvention zum Ziel gesetzt, doch wur-
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den nach über anderthalb Jahrzehnten zäher Ver-
handlungen 1966 schließlich zwei getrennte Kon-
ventionen verabschiedet, die - nach Erfüllung der
festgelegten Beitrittsquoren - erst 1976 in Kraft
traten. Angesichts der Entstehungsgeschichte und
des normativen Inhalts des Zivilpakts ist es nicht
verwunderlich, daß vor allem westliche Staaten
ihm frühzeitig beitraten. Eine Ausnahme sind die
USA, die ihn zwar 1977 unterzeichneten, doch erst
1992 ratifizierten6 .

Unter dem Zivilpakt wurde ein 18köpfiger Men-
schenrechtsausschuß (MRA) geschaffen. Gemäß
Art. 40 hat er die Berichte zu prüfen, die von allen
Staaten ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Kon-
vention für sie erstmalig vorgelegt werden müssen,
danach auf Aufforderung durch den Ausschuß. Für
die Fälligkeit der Folgeberichte hat der MRA als
Intervall fünf Jahre festgesetzt, doch hat er seit
1991 auch außerhalb der üblichen Periodizität
einige Staaten zur Berichterstattung aufgefordert,
wenn er auf Menschenrechtsverletzungen aufmerk-
sam geworden war. Art. 41 sieht vor, daß Staaten
eine Unterwerfungserklärung hinsichtlich Staaten-
beschwerden abgeben können, was allerdings nur
40 der (Stand 1. Januar 1998) 140 Konventionsmit-
gliedstaaten getan haben. Die Unterwerfung unter
die Individualbeschwerde ist im Zivilpakt selbst
nicht vorgesehen, sondern bedarf der Ratifikation
des Ersten Fakultativprotokolls zum Zivilpakt (93
Mitglieder zum 1. Januar 1998). Seit 1994 ist auch
ein Zweites Fakultativprotokoll zum Zivilpakt in
Kraft, das die Abschaffung der Todesstrafe zum
Ziel hat. Dieses maßgeblich von der Bundesrepu-
blik auf den Weg gebrachte Instrument hatte am
1. Januar 1998 gerade 31 Mitglieder7 .

Die Prüfung einer Beschwerde durch den MRA
dauert meist mehrere Jahre, und die Umsetzung
seiner „Urteile“ kann nicht international erzwun-
gen werden, sondern bedarf der freiwilligen Er-
___________
6 Die USA zeichnen sich allgemein durch Zurückhaltung
gegenüber internationalen Menschenrechtskonventionen
aus. So haben sie z.B. die Konvention zur Verhütung des
Völkermordes schon 1948 unterzeichnet, doch erst 1986 rati-
fiziert. Der Konvention gegen die Folter sowie jener zur
Verhütung der Rassendiskriminierung sind sie erst 1994 bei-
getreten. Vgl. S. Peter/R.Baehr, The Role of Human Rights
in Foreign Policy, Houndsmills - London 1996 , S. 91 f.2
7 Quelle der Zahlen zum Zivil- und Sozialpakt ist der Be-
richt des VN-Generalsekretärs an die Menschenrechts-
kommission (MRK) über den Status der beiden Menschen-
rechtspakte, UN/DOC/E/CN.4/1998/38, §§ 7f. sowie Annex
I und II, S. 6f. bzw. 8 ff. - Nordkorea hat vor kurzem seinen
Austritt aus dem Zivilpakt verkündet, ist im Dokument aber
noch als Vertragsstaat geführt. Ebenso hat Jamaika seinen
Austritt aus dem Ersten Fakultativprotokoll bekanntgegeben,
ist im hier zitierten Dokument aber noch unter den Mit-
gliedstaaten des Protokolls genannt.
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füllung durch den betroffenen Staat. Im Ver-
gleich mit den regionalen Systemen der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK) und 
der Amerikanischen Menschenrechtskonvention
(AMRK) schneidet der Zivilpakt hinsichtlich sei-
ner Effektivität daher eher schlecht ab. Die Staa-
tenbeschwerde hat sich überhaupt als denkbar
ineffektives Instrument erwiesen - sie ist bislang
noch nie eingelegt worden. Dennoch kommt dem
Zivilpakt positive Bedeutung im Hinblick auf
jene Mitgliedstaaten zu, die nicht Mitglieder der
effektiveren Regionalsysteme in Europa und
Amerika sind.

2. Sozialpakt
Der Sozialpakt (Konvention für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte), der zum 1. Januar
1998 137 Mitgliedstaaten hatte, erscheint im Ver-
gleich zum Zivilpakt weniger als eine Menschen-
rechts- denn als eine Staatenpflichtskonvention.
Während der Zivilpakt in Sätzen wie „Jeder
Mensch hat dieses oder jenes Recht“ oder „Kein
Mensch darf in der Ausübung dieses oder jenes
Rechtes beeinträchtigt werden“ formuliert ist,
wird der Sozialpakt von der Formel „Die Mitglied-
staaten verpflichten sich, dieses oder jenes Recht 
bestmöglich zu verwirklichen“ gekennzeichnet -
wobei der einschränkende Zusatz „entsprechend
ihren Möglichkeiten“ häufig sogar noch hinzutritt.
Auch das Schutzsystem des Sozialpakts ist wesent-
lich schwächer als jenes des Zivilpakts. Er kennt
keine Verfahren außer der Berichtspflicht der Mit-
gliedstaaten, die nach Art. 17 Ziff. 1 innerhalb
eines Jahres nach Beitritt zu erfüllen ist. 1988
wurde die Frist für die Vorlage von Erstberichten
durch Beschluß des Wirtschafts- und Sozialrats 
(WSR) auf zwei Jahre verdoppelt und die Periodi-
zität der Folgeberichte auf fünf Jahre festgesetzt.

Ein Sonderfall ist die Verfaßtheit des Kontrollor-
gans. Bis 1987 hat der WSR der VN das „Monito-
ring“ selbst ausgeübt, erst seitdem gibt es ein Spe-
zialorgan („Ausschuß für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte“), das zwar wie der MRA
aus 18 unabhängigen Experten besteht, aber for-
mal als Unterorgan des WSR in die VN-Organisa-
tionsstruktur eingebunden ist, während alle ande-
ren Ausschüsse eigenständige Organe sind. Für die
Effektivität des Sozialpaktes ist diese Besonder-
heit aber ohne Bedeutung; er verkörpert eines
der schwächsten existierenden VN-Schutzsysteme.
Zwar ist gegenwärtig ein (fakultatives) Zusatzpro-
tokoll zum Sozialpakt in Arbeit, welches ein Indi-
vidualbeschwerdeverfahren (aber kein Staatenbe-
schwerdeverfahren!) eröffnen soll. Angesichts der
als schwierig einzuschätzenden Justitiabilität der

im Sozialpakt niedergelegten Rechte (oder besser:
der staatlichen Verpflichtungen) bestehen gegen-
über einem solchen Verfahren jedoch Vorbehalte.

3. Anti-Folter-Konvention
Die Konvention gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Bestrafung - 1984 verabschiedet und 1987 in
Kraft getreten - kennt alle drei Verfahrenstypen:
die Berichtspflicht nach Art. 19 (innerhalb eines
Jahres nach Beitritt, danach alle vier Jahre und auf
Aufforderung durch den Ausschuß), die Staatenbe-
schwerde nach Art. 21 sowie die Individualbe-
schwerde nach Art. 22. Beide Beschwerdeverfah-
ren bedürfen einer Unterwerfungserklärung. Von
den (zum 5. Dezember 1997) 105 Mitgliedstaaten
haben sich 41 der Staatenbeschwerde und 39 der
Individualbeschwerde unterworfen.
Eine herausragende Bestimmung der Anti-Folter-
Konvention stellt ihr Art. 20 dar, der dem Ausschuß
die Kompetenz einräumt, neben Petitionen von
Betroffenen auch vertrauliche Informationen (ein-
schließlich solcher von Nichtregierungsorganisatio-
nen [NGOs]) über systematische Folter in einzelnen
Mitgliedstaaten entgegenzunehmen und zu prüfen;
sie hat so den drei üblichen Konventionsverfahren
gewissermaßen ein viertes hinzugefügt. Zwar kön-
nen Staaten gemäß Art. 28 erklären, daß sie diese
Kompetenz des Ausschusses bezüglich Informatio-
nen, die sie selbst betreffen, nicht anerkennen. Doch
macht die Notwendigkeit einer Nichtunterwerfung
die Unterwerfung unter dieses Verfahren zur Regel.
Lediglich elf Staaten haben bislang ihre Nichtunter-
werfung unter Art. 20 erklärt.
Die Bestimmung des Art. 20 hebt die Anti-Folter-
Konvention aus den anderen Konventionssyste-
men heraus, doch kann für ihre Effektivität für
beschwerdeführende Personen dasselbe gelten wie
für den Zivilpakt: langwieriges Prüfungsverfahren,
die mit Ausschuß-„Urteilen“ ohne Erfüllungsga-
rantie schließen. Da in Europa seit 1987 mit dem
Europäischen Übereinkommen für die Abschaf-
fung der Folter ein effektiveres Verfahren zur Ver-
fügung steht, ist zumindest für die Bürger/innen
der Mitgliedstaaten dieser Konvention ein besse-
rer Schutz vor Folter gewährleistet. Außerhalb
Europas gilt wie schon für den Zivilpakt, daß die
Anti-Folter-Konvention der VN „besser als nichts“
ist. Auch zur Anti-Folter-Konvention ist zudem
gegenwärtig ein Fakultativprotokoll in Arbeit, wel-

8 Quelle dieser Zahlen ist der Bericht des Generalsekretärs
an die diesjährige MRK über den Status der Anti-Folter-
Konvention, UN/DOC/E/CN.4/1998/36/Rev. 1, §§ 4f. sowie
Annex S. 4 ff.
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ches gleich dem Protokoll Nr. 2 zur Europäischen
Konvention gegen die Folter in jenen Staaten, die
ihm beitreten, unangemeldete Kontrollbesuche in
Haftanstalten durch einen zehnköpfigen Unteraus-
schuß des Anti-Folter-Komitees ermöglichen soll9 .

9 Vgl. den Bericht der mit der Ausarbeitung des Protokolls
betrauten Arbeitsgruppe, UN/DOC/E/CN.4/1998/42.

10 Vgl. Bericht des Generalsekretärs an die diesjährige
MRK über den Status der Kinderrechtskonvention, UN/
DOC/E/CN.4/1998/99, § 3 sowie Annex S. 4 ff.
11 Vgl. die Berichte der jeweiligen mit der Protokollausar-
beitung betrauten Arbeitsgruppen, UN/DOC/E/CN.4/1998/ 
102 sowie UN/DOC/E/CN.4/1998/103.

4. Konvention gegen Rassendiskriminierung

Die Konvention zur Abschaffung aller Formen von
Rassendiskriminierung wurde 1965 verabschiedet
und trat bereits 1969 in Kraft. Der durch sie
geschaffene 18köpfige Expertenausschuß war
gewissermaßen das Modell für den MRA unter
dem Zivilpakt. Ende Januar 1998 hatte die Kon-
vention 150 Mitgliedstaaten. Auch die Konvention
gegen Rassendiskriminierung sieht Staatenbe-
richte, Staatenbeschwerde und Individualbe-
schwerde vor. Die Berichtspflicht nach Art. 9 ist
innerhalb eines Jahres nach Beitritt, danach alle
zwei Jahre und auf Aufforderung durch den Aus-
schuß zu erfüllen. Die Unterwerfung unter die
Staatenbeschwerde ist im Gegensatz zu allen ande-
ren Konventionssystemen für alle Mitgliedstaaten
obligatorisch. Allerdings ist sie auch unter dieser
Konvention noch nie benutzt worden. Die Zuläs-
sigkeit der Individualbeschwerde bedarf gemäß
Art. 14 der Konvention einer entsprechenden
Erklärung des betreffenden Mitgliedstaates.

Insgesamt ist die Konvention gegen Rassendiskri-
minierung mit Blick auf ihre Beschwerdeverfahren
als nicht allzu wirkungsvolles völkervertragsrecht-
liches Instrument des Menschenrechtsschutzes zu
bewerten. Wichtige verfahrensmäßige Fortschritte
der jüngeren Zeit stellen jedoch die Aufnahme
von Verhandlungen gegen Staaten dar, die ihrer
Berichtspflicht nicht nachgekommen sind oder in
denen der Ausschuß (u. a. auf Grundlage von
NGO-Informationen) dringlichen Handlungsbe-
darf feststellt.

5. Frauenrechtskonvention

Die 1979 verabschiedete und 1981 in Kraft getre-
tene Konvention zur Abschaffung der Diskriminie-
rung der Frau verpflichtet in Art. 18 die derzeit
(Ende Januar 1998) 161 Mitgliedstaaten zur Erstel-
lung von Berichten innerhalb eines Jahres nach
Beitritt sowie danach alle vier Jahre und auf Auf-
forderung durch den Konventionsausschuß.
Beschwerdemöglichkeiten sind weder für Staaten
noch Individuen vorgesehen. Dies macht sie trotz
ihres späten Verabschiedungsdatums zu einem der
schwächsten der globalen Menschenrechtsschutz-

Systeme. Daran hat auch die 1993 eingeführte
Neuerung wenig geändert, nach welcher der Aus-
schuß angesichts von Informationen über schwere
Verletzungen der Konvention gelegentlich Staaten
zu Berichten außerhalb der Periodizität auffor-
dert.

6. Kinderrechtskonvention

Die Konvention über die Rechte des Kindes wurde
1989 verabschiedet und trat 1990 in Kraft. Sie
listet nicht die Rechte von Kindern auf, sondern
die Maßnahmen, die Staaten zum Schutz von Kin-
dern treffen sollen (z. B. gegen Kinderarbeit, Pro-
stitution usw.). Immerhin weist diese Konvention
die bei weitem größte Mitgliedschaft aller VN-
Menschenrechtsvertragssysteme auf: Zum 30. No-
vember 1997 waren ihr 191 Staaten beigetreten .10

Auch die Kinderrechtskonvention hat einen Aus-
schuß ins Leben gerufen, der aus zehn Experten
besteht. Nach Art. 44 unterliegen die Mitgliedstaa-
ten einer Berichtspflicht, die innerhalb zweier
Jahre nach Beitritt erstmalig und danach alle fünf 
Jahre zu erfüllen ist. Weitere Kontrollverfahren
gibt es nicht, so daß auch die Kinderrechtskonven-
tion ein schwaches völkervertragsrechtliches In-
strument des Menschenrechtsschutzes darstellt.
Zwar sind gegenwärtig zwei Ergänzungsprotokolle
in Arbeit. Eines widmet sich der Problematik von
Kindern in bewaffneten Konflikten und legt fest,
daß Jugendliche unter einem (gegenwärtig noch
nicht einvernehmlich festgesetzten) Mindestalter
für die Streitkräfte der Mitgliedstaaten weder
durch Zwang noch freiwillig rekrutiert werden
dürfen. Das zweite Protokoll soll Kinderhandel
und Kinderprostitution wirksamer bekämpfen.
Das erstgenannte Protokoll könnte - wenn der
entsprechende, in der das Protokoll erarbeitenden
Arbeitsgruppe aber noch nicht allgemein aner-
kannte Vorschlag sich durchsetzt - immerhin die
Möglichkeit vorsehen, daß der Konventionaus-
schuß „verläßliche Informationen“ über Verlet-
zungen des Protokolls prüfen kann. Das zweite
Protokoll sieht dagegen lediglich gesetzgeberische
Maßnahmen der Mitgliedstaaten vor. Eine ent-
scheidende Stärkung der verfahrensmäßigen Kom-
petenzen des Kinderrechtsausschusses ist durch
die Protokolle daher nicht zu erwarten11 .
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Schaubild: Die bestehenden VN-Menschenrechtskonventionen mit Schutzverfahren im Überblick12
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Zusammenfassende Beurteilung der VN-Konven-
tionssysteme
Gegenüber dem „politischen“ Menschenrechts-
schutz durch VN-Organe hat der „juristische“
Schutz durch Konventionssysteme den Vorteil, daß
Menschenrechtskonventionen verbindliches Völ-
kervertragsrecht verkörpern, während dies zwar
für die VN-Charta, nicht aber für die diversen
Erklärungen und Resolutionen gilt, auf welchen
die politischen Verfahren fußen. Die Kompeten-
zen der Vertragsausschüsse sind in den Konventio-
nen selbst festgelegt und daher wesentlich unstrit-
tiger als jene der politischen Organe. Die
Konventionsverfahren, die auf VN-Initiative ein-
gerichtet wurden, sind aber durchweg schwächer
als die regionalen Systeme in Europa und Ame-
rika, unter denen Menschenrechts-Gerichtshöfe
bindende Entscheidungen produzieren können13.
Die Konventionsausschüsse können - sofern und
soweit ihnen die Kompetenz zur Prüfung von Indi-
vidualbeschwerden überhaupt zusteht - nur die
Erfüllung vertraglicher Pflichten verlangen und

12 Nicht berücksichtigt ist hier die am 18. Dezember 1990
durch Resolution 45/158 der VN-Vollversammlung verab-
schiedete Konvention über den Schutz der Rechte aller
Gastarbeiter und Mitglieder ihrer Familien. Diese Konven-
tion hatte am 1. Dezember 1997 lediglich neun Mitglieder;
zwei weitere Staaten hatten das Abkommen gezeichnet, je-
doch noch nicht ratifiziert. Gemäß ihrem Artikel 87 benötigt
die Konvention 20 Mitgliedstaaten, bevor sie in Kraft treten
kann.
13 Das dritte regionale System, jenes der „Afrikanischen
Konvention der Menschenrechte und Rechte der Völker“
(Banjul-Charta vom Juni 1981), sieht keine bindenden Ent-
scheidungen vor.

14 Nur im Rahmen der Europäischen Menschenrechts-
konvention ist es zweimal zur Einreichung von Staatenbe-
schwerden gekommen (1967 gegen Griechenland und 1982
gegen die Türkei).
15 Die Einführung von Verfahren, die die Überprüfung der
Menschenrechtslage in einem Staat ohne vorherige Berichts-
vorlage durch dessen Regierung ermöglichen, ist daher einer
der Kernvorschläge für eine Stärkung der juristischen Ver-
fahren, die der Völkerrechtler Philip Alston über den Ge-
neralsekretär jüngst der Menschenrechtskommission vor-
gelegt hat. Vgl. UN/DOC/E/CN.4/1998/85, § 20.

Verletzungen feststellen; bei Nichtbefolgung ihrer
Beschlüsse durch einen Mitgliedstaat können sie
lediglich ihre Kritik an diesem wiederholen bzw.
verschärfen.

Im Hinblick auf die Bekämpfung von Menschen-
rechtsverletzungen stehen bei den juristischen Ver-
fahren Einzelfälle im Vordergrund. Von der Staa-
tenbeschwerde, die am ehesten als Instrument
gegen systematische Menschenrechtsverletzungen
geeignet wäre, wurde bislang unter keiner der glo-
balen Konventionen je Gebrauch gemacht14. Das
einzige in allen Konventionssystemen obligatori-
sche Verfahren - jenes der Berichtsprüfung - ist
kaum als geeignetes Instrument gegen Menschen-
rechtsverletzungen anzusehen, denn Regierungen
geben solche Verletzungen natürlich nicht freiwillig
zu, und manche Länder kommen ihrer Berichts-
pflicht überhaupt nicht oder mit mehrjähriger Ver-
spätung nach15. Lediglich der Ausschuß gegen Fol-
ter, der auf Grundlage von Informationen selbst
die Initiative ergreifen kann, besitzt so ein durch
die Konvention selbst legitimiertes Instrument
zur Reaktion auf massive Menschenrechtsverlet-
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zungen. Andere Ausschüsse (v. a. der MRA und der
Ausschuß gegen Rassendiskriminierung) haben in
den letzten Jahren zwar „emergency procedures^
eingeführt, doch bestehen diese in der Regel aus
wenig mehr als der Nachfrage nach Sonderberich-
ten von den betreffenden Regierungen.

Für die Auseinandersetzung der Weltgemeinschaft
mit massiven Menschenrechtsverletzungen bieten
Menschenrechtskonventionen folglich insgesamt
kein geeignetes Instrumentarium, insbesondere
solange nicht, wie ihre Mitgliedschaft nur Teile,
nicht aber die ganze Staatenwelt einschließt.
Immerhin haben seit dem Ende des Ost-West-
Konflikts alle Konventionssysteme zahlreiche neue
Mitglieder gefunden. Die Primärwirkung der
Konventionssysteme liegt letztlich eher in der Sta-
bilisierung der Menschenrechtslage in den Mit-
gliedstaaten und in der Prävention akuter Men-
schenrechtsverletzungen als in deren Bekämpfung.

III. Der „politische“ Menschen-
rechtsschutz

1. Die Menschenrechtskommission und Unter-
kommission

Die Menschenrechtskommission (MRK) wurde
1946 als „funktionale Kommission“ des WSR
gemäß Art. 68 der VN-Charta ins Leben gerufen.
Als Nichtplenarorgan unterliegt ihre Zusammen-
setzung dem „Prinzip der gerechten geographi-
schen Verteilung“. Ihre derzeit 53 Sitze werden
nach einem festgelegten Proporz unter den 
„Regionalgruppen“ so aufgeteilt, daß die Gruppe
der „Westeuropäischen und anderen Staaten“ (alle
vor 1989 nichtkommunistischen europäischen Staa-
ten sowie USA, Kanada, Australien und Neusee-
land) zehn Sitze, die der „Osteuropäischen Staa-
ten“ (die vor 1989 kommunistischen europäischen
Staaten) fünf Sitze, jene der lateinamerikanischen
Staaten (einschließlich Kuba und Karibik) elf Sitze,
die der afrikanischen Staaten fünfzehn Sitze und
jene der asiatischen Staaten zwölf Sitze erhalten.

Ursprünglich bestand die Hauptaufgabe der MRK
im „standard-setting“, welches auch heute noch
einen wichtigen Platz auf ihrer Agenda ein-
nimmt16. Dagegen stellte sie 1947 fest, sie habe
„no power to take any action in regard to any com-

16 So verabschiedete die MRK 1998 eine Erklärung zum
Schutz von Menschenrechtsverteidigern und überwies sie der
Generalversammlung zur Verkündung.

17 Für Übersichten über Geschichte und Arbeitsweise der
MRK vgl. Howard Tolley Jr.. The UN Commission on Human
Rights, Boulder - London 1987. und P. Alston. The Commis-
sion on Human Rights. in: ders. (Hrsg.), The United Nations
and Human Rights (Anm. 2), Kap. 5.
18 Neben der Verabschiedung be- und verurteilender Re-
solutionen bedient sich die MRK gelegentlich auch des In-
struments der Stellungnahme des bzw. der MRK-Vor-
sitzenden („Chair Statement“). Dieses Vorgehen hat den 
Nachteil, daß es das Einverständnis der betroffenen Regie-
rung voraussetzt, gleichzeitig aber den Vorteil, daß man die
betreffende Regierung daran erinnern kann, wenn sie den im
„Chair Statement“ enthaltenen Forderungen nicht nach-
kommt. Die Bindungswirkung von „Chair Statements“ ist
dementsprechend als höher einzustufen als jene von Resolu-
tionen. Bei ihrer Jahressitzung 1998 verabschiedete die MRK
insgesamt 18 Resolutionen zu schweren Menschenrechtsver-
letzungen in spezifischen Ländern. Weitere drei Situationen
waren Gegenstand von „Chair Statements“. Eine Resolution
(zu Kuba) scheiterte in namentlicher Abstimmung, eine wei-
tere (zu Osttimor) wurde zurückgezogen und durch ein
„Chair Statement“ ersetzt.
19 Während ihrer Jahressitzung 1998 behandelte die MRK
unter dem Tagesordnungspunkt Hilfsdienste/Technische Zu-
sammenarbeit die Menschenrechtssituation in insgesamt vier
Ländern. Guatemala wurde im selben Jahr aufgrund der

plaints concerning human rights“ (WSR-Resolu-
tion 75 [V] [1947]). Bis in die sechziger Jahre hielt
die MRK an dieser „no power“-Doktrin fest, dann
aber wuchs das Drängen der Dritten Welt auf
Maßnahmen gegen Kolonialismus (v. a. die portu-
giesische Kolonialpolitik in Angola, Mosambik
und Guinea-Bissau) und Rassismus (die Apartheid
in Südafrika und die Rassenpolitik der weißen
Minderheitsregierung im früheren Rhodesien).
1967 schließlich wurde der MRK durch WSR-
Resolution 1235 die Kompetenz übertragen,
„schwere Menschenrechtsverletzungen“ in spezifi-
schen Ländern öffentlich zu untersuchen. Bis
heute führt die MRK unter diesem Mandat öffent-
liche Untersuchungen von Menschenrechtsverlet-
zungen durch17. Hatte sie ihre Aufmerksamkeit
anfänglich auf die Kolonialismus-Rassismus-Pro-
blematik beschränkt und lediglich seit 1968 auch
die israelische Besatzungspolitik im Nahen Osten
behandelt, so fand seit 1975, als Chile und Zypern -
untersucht wurden, eine stetige Ausweitung des
sogenannten „1235-Verfahrens“ statt. Bis heute
wurden unter dem Mandat von WSR-Resolution
1235 seit 1967 rund 40 Länder auf ihre Menschen-
rechtssituation hin von der MRK untersucht.
Weitere Ländersituationen behandelt die MRK
unter der Rubrik der Hilfsdienste und technischen
Zusamme

18

narbeit im Bereich der Menschenrechte.
Im Unterschied zur Behandlung unter dem 1235-
Verfahren bedarf sie hierfür jedoch der Zustim-
mung der betroffenen Regierung; die Menschen-
rechtssituationen, die Gegenstand von Hilfsdien-
sten und technischer Zusammenarbeit sind, sind
dementsprechend meist weniger gravierend19 .
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1979 begann die MRK zudem mit der öffentlichen
Untersuchung bestimmter Typen von Menschen-
rechtsverletzungen ohne geographische Beschrän-
kung (thematische Verfahren). Die übliche Form
der Behandlung von Verletzungen besteht für län-
der- wie themenspezifische Untersuchungen in der
Schaffung spezieller „fact finding“-Mechanismen
(Sonderberichterstatter, Arbeitsgruppen o. ä.)20 .
Hatten die „thematischen“ Sonderberichterstatter
und Arbeitsgruppen früher auf die Namensnen-
nung von Ländern, mit denen sie sich befaßten,
verzichtet, so enthalten ihre Berichte heute aus-
führliche Informationen über Beschwerden aus
und Missionen in einzelnen Ländern sowie über
ihre Kommunikation mit bestimmten Regierun-
gen. Die thematischen Verfahren spielen daher
auch für länderspezifische Untersuchungen der
MRK eine große Rolle.

nachhaltigen Verbesserung der Menschenrechtslage aus dem
Programm entlassen.
20 Derzeit arbeiten länderspezifische Sonderberichterstat-
ter (gelegentlich auch Sonderrepräsentanten des General-
sekretärs) an Untersuchungen zur Menschenrechtslage in
insgesamt zwölf Ländern (Afghanistan, Burundi, Demo-
kratische Republik Kongo, Äquatorialguinea, Irak, Iran,
Myanmar, Nigeria, besetzte palästinensische Gebiete,
Ruanda, Sudan und ehemaliges Jugoslawien). Der 1992 ein-
gesetzte Sonderberichterstatter zu Kuba verlor 1998 infolge
des Scheiterns der Kuba-Resolution sein Mandat. Unter dem
Programm „Technische Zusammenarbeit“ gibt es gegen-
wärtig unabhängige Experten für Haiti und Somalia sowie
einen Sonderrepräsentanten des Generalsekretärs für Kam-
bodscha. Thematische Sonderberichterstatter sind derzeit zu
gegenwärtigen Formen von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit, außergerichtlichen und willkürlichen Hinrichtungen,
Freiheit der Meinung und Äußerung, Auswirkungen be-
waffneter Konflikte auf Kinder, Unabhängigkeit von Rich-
tern und Anwälten, Söldnern, religiöser Intoleranz, Kinder-
handel, -Prostitution und -pornographie, Folter, illegalem
Verschub von Giftmüll sowie Gewalt gegen Frauen tätig. 1998
wurde die Berufung eines Sonderberichterstatters für das
Recht auf Erziehung beschlossen. Zur Problematik .interne
Flüchtlinge* arbeitet ein Sonderrepräsentant des General-
sekretärs. Arbeitsgruppen gibt es für die Themen .willkür-
liche Inhaftierung*, ,Verschwindenlassen* und Menschen-
rechte von Migranten und ihren Familien.

21 Vgl. hierzu Henning Boekle, Western States, the UN
Commission on Human Rights, and the ,1235 Procedure*: The
Question of Bias* Revisited, in: Netherlands Quarterly of

Human Rights, (1995) 13, S. 367-402. Zu Objektivität und
Politisierung in der länderspezifischen Tätigkeit von MRK
und GV allgemein vgl. Jack Donnelly, Human Rights at the
United Nations 1955-85: The Question of Bias, in: Inter-
national Studies Quarterly, (1988) 32, S. 275-303.
22 In diesem Jahr fielen mit Gambia, Japan, Jemen, Kirgi-
stan, Paraguay, Peru, Saudi-Arabien, Sierra Leone und dem
Tschad weniger Länder unter das 1503-Verfahren als in den
drei Jahressitzungen zuvor. 1997 hatte die Zahi der unter-
suchten Länder mit 16 einen Höchststand erreicht, 1995 und
1996 hatte sie bei zwölf bzw. elf gelegen. 1994 war auch
Deutschland Gegenstand der Prüfung von Beschwerden be-
züglich der Entlohnung von Häftlingsarbeit, der Entlassung
ehemaliger DDR-Pädagogen und ausländerfeindlicher Ge-
walttaten gewesen, aber noch im selben Jahr wieder von der
Liste gestrichen worden.

Da die MRK aus weisungsgebundenen Regie-
rungsdelegierten besteht und die allermeisten
Resolutionsentwürfe zu länderspezifischen Men-
schenrechtsverletzungen von diesen (einzeln oder
in Gruppen wie z. B. der EU) lanciert werden,
besitzt das 1235-Verfahren faktisch den Charakter
eines Staatenbeschwerdeverfahrens. Daher waren
und sind die 1235-Vorgänge in der MRK häufig
stark von Politisierung und Interessenpolitik
gekennzeichnet. Auch die Politik mancher westli-
cher Länder war nicht immer über jeden Zweifel
erhaben. Die USA etwa haben bis heute an ihrer
(häufig von keiner anderen Delegation unterstütz-
ten) Ablehnung von Verurteilungen Israels (die

freilich von der MRK-Mehrheit auch allzu emsig
betrieben werden) festgehalten und in der Rea-
gan-Ära der achtziger Jahre auch rechtsautoritäre
lateinamerikanische Regime trotz deren Men-
schenrechtsverletzungen in Schutz genommen.
Andere westliche Staaten - zumal die Nieder-
lande, Kanada und die skandinavischen Länder -
haben im Zusammenhang mit dem 1235-Verfah-
ren dagegen meist eine konstruktive, aktive und
balancierte Politik betrieben21 .

Seit 1970 verfügt die MRK in Form des- 1503-Ver-
fahrens (gleichfalls benannt nach der WSR-Reso-
lution, durch die es eingerichtet wurde) über ein
zweites Prüfungsverfahren. Im Unterschied zum
1235-Verfahren ist dieses Verfahren vertraulich.
Allerdings hat sich seit 1978 die Praxis etabliert,
daß der bzw. die MRK-Vorsitzende nach Abschluß
der geschlossenen 1503-Treffen der MRK die Län-
der benennt, die Gegenstand von Untersuchungen
waren. Befassungen mit Menschenrechtsverletzun-
gen unter dem 1503-Verfahren beruhen auf Peti-
tionen Betroffener. Dieses Verfahren ähnelt dem-
nach einem Individualbeschwerdeverfahren. Doch
wird die Kompetenz der MRK unter dem 1503-
Verfahren auf solche „Fälle“ beschränkt, die ein
„beständiges und systematisches Muster von Men-
schenrechtsverletzungen“ erkennen lassen, was
seine Tauglichkeit für Petitionen einzelner stark
einschränkt, da nicht nur die Menschenrechtsver-
letzung im Einzelfall nachzuweisen ist, sondern
auch die Tatsache, daß es sich um ein solches
„Muster“ handelt22 .

Das „Screening'" eingehender Beschwerden unter
dem 1503-Verfahren ist eine der zentralen Aufgaben
der Unterkommission für Verhinderung von Diskri-
minierung und Minderheitenschutz, die der MRK
untergeordnet ist. Sie besteht - obwohl ein VN-
Organ - nicht aus Regierungsdelegierten, sondern
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aus 26 unabhängigen Experten, die wiederum nach
einem festgelegten Regionalgruppenschlüssel für
vier Jahre von der MRK gewählt werden. Trotz ihrer
formellen Unabhängigkeit vertreten zahlreiche Mit-
glieder der Unterkommission jedoch mehr oder min-
der offen die Linie der Regierung ihres Landes, von
der sie auch zur Wahl nominiert werden. Die Unter-
kommission führt auch selbst öffentliche Untersu-
chungen schwerer Menschenrechtsverletzungen
durch und hat der MRK selbst schon Initiativen
unter dem 1235-Verfahren vorgelegt. Um eine Dop-
pelung ihrer Aktivitäten und jener der MRK zu ver-
meiden, konzentriert sich die Unterkommission
heute auf Menschenrechtsverletzungen, die nicht
Gegenstand des 1235-Verfahrens der MRK sind,
wobei sie für Entscheidungen über konfliktträchtige
länderspezifische Resolutionen häufig auf geheime
Abstimmungen zurückgreift23 . Die Unterkommis-
sion unterhält auch eigene Sonderberichterstatter
und Arbeitsgruppen zu Themen, die nicht Gegen-
stand solcher Mechanismen der MRK sind. Neben
ihrer Befassung mit Menschenrechtsverletzungen,
die einen erheblichen Teil ihrer vierwöchigen Jahres-
sitzungen in Anspruch nehmen, ist auch sie mit der
Weiterentwicklung des menschenrechtlichen Nor-
mensystems befaßt.

23 So hat die Unterkommission bei ihrer Sitzung im August
1997 in geheimer Abstimmung Resolutionen zur Menschen-
rechtslage im Kongo, in Bahrain und Nordkorea angenom-
men. Mit demselben Stimmverfahren wurden Resolutions-
entwürfe abgelehnt, die die Türkei, Algerien, die von Israel
besetzten Gebiete, Indien und Pakistan betrafen. Vgl. den 
Bericht der Unterkommission über ihre 49. Sitzung, UN/
DOC/E/CN.4/1998/2, §§ 43-79.

24 Das Konsultativarrangement, welches der WSR gemäß
Art. 70 der VN-Charta mit NGOs treffen kann, wurde 1996
durch die WSR-Resolution 1996/31 neu geregelt. Die Be-
mühungen mancher Länder, den Spielraum von Menschen-
rechts-NGOs im Zuge dieser Reform einzuschränken, blie-
ben jedoch erfolglos. Die Regelungen der WSR-Resolution
1996/31 entsprechen weitestgehend jenen der WSR-Resolu-
tion 1296 (XLIV) von 1968, die das NGO-Konsultativarran-
gement zuvor geregelt hatte.
25 Während zwischen 1988 und 1994 mehr als die Hälfte der
länderspezifischen MRK-Resolutionen (jene unter der Ru-
brik „Hilfsdienste/Technische Zusammenarbeit“ nicht mit-
gezählt) ohne Abstimmung angenommen werden konnte,
war es bei der Sitzung 1998 weniger als ein Drittel. Nament-
liche Abstimmungen waren 1988-1994 bei weniger als der
Hälfte der Abstimmungen über länderkritische Resolutionen
verlangt worden, 1998 bei mehr als zwei Dritteln. Zudem war
bei der diesjährigen Sitzung auffällig, daß bei einigen Reso-
lutionen (etwa jener zum Iran) die Mehrheit für die Verab-
schiedung deutlich knapper ausfiel als in früheren Jahren.

Im Gegensatz zu den anderen, höhergestellten VN-
Organen haben in der MRK und Unterkommission
NGOs, die mit Konsultativstatus beim WSR akkre-
ditiert sind, die Möglichkeit, offiziell an den Sitzun-
gen teilzunehmen. Drei Kategorien des Konsulta-
tivstatus sind zu unterscheiden: NGOs mit
allgemeinem Konsultativstatus haben die weitest-
gehenden Rechte bis hin zum Vorschlag von Tages-
ordnungspunkten; dieser Status ist jedoch solchen
Organisationen wie dem Weltkirchenrat oder dem
Internationalen Gewerkschaftsverband Vorbehal-
ten, deren Tätigkeit sich nicht auf einen spezifi-
schen Gegenstand innerhalb des wirtschaftlichen,
sozialen und humanitären Politikbereichs be-
schränkt. Aufgrund ihrer Spezialisierung genießen
„große“ Menschenrechts-NGOs wie Amnesty
International speziellen Konsultativstatus. Sie
haben wie Organisationen mit allgemeinem Kon-
sultativstatus das Recht, Dokumente vorzulegen
und mündliche Stellungnahmen abzugeben. NGOs
der dritten Kategorie, des sogenannten „Regi-
sters“, können zwar an den Sitzungen teilnehmen,

dürfen schriftliche und mündliche Stellungnahmen
aber nur auf Einladung abgeben24 . Stimmrecht in
den beiden Organen haben NGOs natürlich nicht,
so daß ihr Einfluß auf einzelne Entscheidungen
sich auf die Ausübung von Druck auf die stimm-
berechtigten Regierungsdelegierten beschränkt.
Durch ihre Offenheit für die konsultative Teil-
nahme von NGOs stellen MRK und Unterkommis-
sion nichtsdestoweniger einen wichtigen „access
poinG für Menschenrechtsorganisationen dar.

Eine Bewertung der spezifischen Arbeit von MRK
und Unterkommission muß wiederum ihre Ohn-
macht konstatieren, Beschlüssen Nachdruck zu
verleihen. Dies gilt insbesondere für das 1503-Ver-
fahren, da der MRK und der Unterkommission
hier nicht einmal das Druckmittel der Öffentlich-
keit zu Gebote steht. Allerdings können „reni-
tente“ Regierungen zum Gegenstand des öffent-
lichen 1235-Verfahrens gemacht werden, das
zweifellos eine Druckwirkung auf betroffene
Regierungen entfalten kann. In der länderspezifi-
schen MRK-Tätigkeit war nach dem Ende des Kal-
ten Krieges eine deutlich gestiegene Konsensfähig-
keit feststellbar. In jüngster Vergangenheit scheint
die Entwicklung im Zuge eines „Schulterschlus-
ses“ zwischen autoritären Regimen verschieden-
ster ideologischer Ausrichtung wieder in die
Gegenrichtung zu verlaufen, und der Umstand,
daß die allermeisten behandelten Länder der Drit-
ten Welt angehören, stößt auf wachsenden Wider-
stand25 . In den letzten Jahren haben sich auch
Debatten über das Verfahren als solches entspon-
nen, in deren Verlauf manche Regierungen sogar
seine Abschaffung forderten.

2. Die Generalversammlung

Die Generalversammlung (GV) ist das Plenaror-
gan der VN, in dem alle Mitgliedstaaten mit je 

Aus Politik und Zeitgeschichte B 46-47/98 10



einer Stimme vertreten sind. Sie ist das VN-Organ
mit der umfassendsten Aufgabenstellung und auch
für Menschenrechtsfragen zuständig, zu denen sie
gemäß Art. 13 der VN-Charta „Empfehlungen“
abgeben kann. Sie hat die einschlägigen Men-
schenrechtsdeklarationen verkündet und Konven-
tionstexte verabschiedet. Auch die Schaffung des
Amtes des Hochkommissars für Menschenrechte
wurde Ende 1993 von der GV beschlossen, die
jährlich auch die Berichte von MRK und WSR
sowie von den Konventionsausschüssen erhält.

Im Gegensatz zu MRK und WSR hatte die GV 
bereits in den vierziger Jahren die Behandlung
schwerer Menschenrechtsverletzungen aufgenom-
men (z. B. in den kommunistischen Ländern und
Südafrika). Heute befaßt sie sich regelmäßig mit
den länderspezifischen und thematischen Verfah-
ren, die auch Gegenstand des 1235-Verfahrens der
MRK sind, was aufgrund der zeitlichen Lage ihrer
Jahressitzungen zwischen den Sitzungen der MRK
der Beobachtung von Menschenrechtssituationen
durch VN-Organe Kontinuität verleiht. Gelegent-
lich war es auch die GV, die sich zuerst eines Falles
von Menschenrechtsverletzungen annahm und die
MRK zur weiteren Untersuchung aufforderte.
Nach der Schaffung des 1235-Verfahrens hat sie
jedoch nur selten unabhängig von der MRK Maß-
nahmen zur Untersuchung von Menschenrechts-
verletzung ergriffen, so beispielsweise Ende der
sechziger Jahre mit der Schaffung einer „Arbeits-
gruppe für israelische Praktiken in den besetzten
Gebieten“. Statt dessen bedient sich auch die GV
der MRK-Sonderberichterstatter, von denen sie
häufig eigene Berichte erhält. Ein Verfahren für
die Behandlung vertraulicher Petitionen kennt die
GV nicht, und oft sind Menschenrechtsfragen auch
nur ein Aspekt unter anderen, wenn sie sich mit
der Lage in einem bestimmten Land auseinander-
setzt.

Die GV verfügt über sechs Hauptausschüsse, von
denen der dritte (für „humanitäre Angelegenhei-
ten“) für Menschenrechtsfragen zuständig ist und
- zusammen mit der MRK - auch eine wichtige
Rolle bei der Ausarbeitung von Deklarationen
und Konventionen spielt. Der Dritte Hauptaus-
schuß arbeitet in der Regel die Texte von GV-
Resolutionen zu Menschenrechtsfragen aus. Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Selbstbestim-
mungsrecht der Völker fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Vierten Hauptausschusses,
während sämtliche Haushaltsfragen einschließlich
jener von menschenrechtlicher Bedeutung Sache
des Fünften Hauptausschusses sind.

Aufgrund ihres weit umfassenderen Aufgabenge-
bietes und ihrer weit geringeren Spezialisierung
kann der Menschenrechtsarbeit der GV sicher
nicht dieselbe Qualität wie jener der MRK zuge-
sprochen werden26 . Ihr stärkstes Druckmittel ist
ebenfalls „nur“ die Schaffung von Öffentlichkeit,
da sie ihre Beschlüsse nicht durchsetzen kann.
Nachteilig für die Tätigkeit der GV im Zusammen-
hang mit schweren Menschenrechtsverletzungen
ist, daß hier - im Unterschied zu MRK und Unter-
kommission - Menschenrechts-Nichtregierungsor-
ganisationen lediglich informell, d. h. durch Infor-
mationsaustausch mit und „lobbying“ von
einzelnen Delegationen, auf die Vorgänge in der
GV Einfluß nehmen können. Der Grad der ideo-
logisch-politischen Aufladung in ihrer Behandlung
von Menschenrechtsverletzungen wurde von
Beobachtern immer höher als jener in der MRK
eingestuft27 , doch ist auch ihre Arbeit nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts von sinkender Politi-
sierung gekennzeichnet gewesen. Allerdings schei-
nen auch im VN-Plenarorgan die Konflikte zwi-
schen einer Koalition autoritärer Regime und der
demokratischen Welt sich in jüngster Zeit zuzu-
spitzen.

26 Für umfassende Analysen der historischen und gegen-
wärtigen menschenrechtlichen GV-Aktivitäten vgl. Antonio
Cassese, The General Assembly: Historical Perspective, in: P.
Alston (Hrsg.) (Anm. 2), Kap. 2, sowie John Quinn, The Ge-
neral Assembly into the 1990s, in: ebd., Kap. 3.
27 Vgl. z. B. J. Donnelly (Anm. 21).

3. Der Sicherheitsrat

Der Sicherheitsrat (SR) ist das einzige VN-Organ,
das unter Kapitel VII der VN-Charta verbindliche
Beschlüsse fassen kann, um die Wahrung des Welt-
friedens zu ermöglichen. Für die menschenrechts-
politische Funktion des SR heißt dies, daß er
gegen Menschenrechtsverletzungen nur dann vor-
gehen kann, wenn diese nach seiner Auffassung
eine Gefährdung des Weltfriedens darstellen. Der
Präzedenzfall einer SR-Maßnahme unter Kapitel
VII gegen Menschenrechtsverletzungen war die
Verhängung eines Wirtschaftsembargos gegen die
weiße Minderheitsregierung im damaligen Rhode-
sien 1968. 1977 folgte ein Waffenembargo gegen
das südafrikanische Apartheid-Regime. Danach
ist es erst in den neunziger Jahren wieder zu SR-
Maßnahmen unter Kapitel VII gegen Menschen-
rechtsverletzungen gekommen. 1991 wurden im
Nordirak Schutzzonen für die vom Regime Sad-
dam Husseins verfolgten Kurden eingerichtet.
Einen ähnlichen Versuch unternahmen die VN
auch in Bosnien, wo die erklärten „Schutzzonen“
jedoch 1995 der serbischen Aggression zum Opfer
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fielen, was tausendfaches Morden zur Folge hatte.
Auch die vom SR autorisierten Interventionen in
Somalia, Haiti und Ruanda waren menschen-
rechtspolitisch motiviert28 .

28 Eine umfassende Analyse der Rolle des Sicherheitsrates
bei der Durchsetzung internationaler Menschenrechtsnor-
men (unter Einschluß des nationalen Selbstbestimmungs-
rechtes und des Kriegsvölkerrechts) gibt Sydney D. Bailey,
The UN Security Council and Human Rights, Houndsmills -
London 1994. Vgl. auch ders., The Security Council, in: P.
Alston (Hrsg.) (Anm. 2), Kap. 8.

29 Einen Überblick über Geschichte und Tätigkeiten der
Abteilung bzw. des Zentrums für Menschenrechte und die
Rolle des VN-Sekretariats insgesamt im Menschenrechtsbe-
reich gibt Theo C. van Boven, The Role of the United Nations
Secretariat, in: P. Alston (Hrsg.) (Anm. 2), Kap. 14.

Auch wenn die Ausweitung des SR-Einsatzes
gegen Menschenrechtsverletzungen als Zeichen
einer Abkehr von der traditionellen Souveränitäts-
doktrin aus menschenrechtlicher Perspektive
grundsätzlich zu begrüßen ist, scheint der SR bei
seinen Aktivitäten mit zweierlei Maß zu messen.
Maßnahmen gegen mächtige Staaten sind kaum zu
erwarten. Zum Präzedenzfall militärischer Inter-
vention gegen Menschenrechtsverletzungen - der
Errichtung von Schutzzonen für Kurden im Irak -
wäre es wohl kaum gekommen, wäre ihm nicht der
Krieg um Kuwait vorausgegangen. Doch nicht nur
Widersprüchlichkeiten und politische Konflikte
haben die vorübergehende Inflation SR-legitimier-
ter Interventionen gegen Menschenrechtsverlet-
zungen abebben lassen, sondern auch die negati-
ven Erfahrungen in Bosnien und Somalia. Derzeit
ist nicht absehbar, ob, wann und gegen wen der SR
wieder aus Menschenrechtsmotiven heraus zu
Maßnahmen unter Kapitel VII greifen wird.

IV. Sekretariat, Menschenrechts-
zentrum und Hochkommissar für

Menschenrechte

Insofern die menschenrechtspolitischen Fachbüro-
kratien, die die VN in ihrem eigenen Organisati-
onsapparat eingerichtet haben, auf der VN-Charta
(Art. 97 ff.) und nachfolgend auf einfachen
Beschlüssen (ggf. per einfacher Mehrheitsentschei-
dung) der GV gründen, ähneln sie den politischen
Verfahren des Menschenrechtsschutzes. Ein gro-
ßer Teil der Tätigkeit der VN-Beamten, die mit
Menschenrechtsfragen befaßt sind, besteht ledig-
lich in der Erfüllung der von den politischen Orga-
nen gestellten Aufträge (z. B. Berichte des Gene-
ralsekretärs), und viele Regierungen versuchen
auch, die Arbeit eigener, im VN-Beamtendienst
stehender Staatsangehöriger im Sinne ihrer Politik
zu manipulieren. Doch sind Angehörige des Sekre-
tariats und des 1993 geschaffenen Büros des VN-

Hochkommissars für Menschenrechte als „inter-
national civil service“ niemandem verpflichtet als
den VN selbst - unabhängig davon, aus welchem
Land sie kommen. Der Umstand, daß die VN-
Aktivitäten im Menschenrechtsbereich mehr oder
minder in Eigenverantwortung der Weltorganisa-
tion vollzogen werden, rechtfertigt ihre gesonderte
Behandlung.

Noch in den vierziger Jahren wurde in Genf die
Menschenrechtsabteilung der VN als Einheit des
Sekretariats geschaffen. 1982 wurde sie institutio-
nell aufgewertet und in Menschenrechtszentrum
umbenannt29 . Eine neuerliche institutionelle Stär-
kung wurde durch die Einrichtung des Amtes
eines VN-Hochkommissars für Menschenrechte
(HKMR) bewirkt. Die Schaffung dieses Postens
war jahrzehntelang von westlichen und auch eini-
gen nichtwestlichen Staaten wieder und wieder
gefordert worden, doch hatten MRK und GV die
Behandlung stets ergebnislos vertagt. Erst nach-
dem die Wiener Weltmenschenrechtskonferenz
1993 in ihrem Abschlußdokument einen HKMR
gefordert hatte, beschloß die GV im Dezember
desselben Jahres dessen Einsetzung. Im Frühjahr
1994 ernannte Generalsekretär Boutros-Ghali den
Ständigen Botschafter Ekuadors bei den VN, Jose
Ayala Lasso, zum ersten Inhaber dieses neuen
Postens. Ihm folgte im September 1997 die frühere
irische Präsidentin Mary Robinson nach. Im glei-
chen Monat wurde das VN-Menschenrechtszen-
trum in das Büro des HKMR integriert. Diese
neue Organisationsstruktur wurde zum Februar
1998 wirksam, als mit dem Venezolaner Enrique
ter Horst auch ein stellvertretender HKMR einge-
setzt wurde.

Die Resolution der GV 48/141 vom 20. Dezember
1993, durch die die Einsetzung des HKMR
beschlossen wurde, legt auch sein Mandat fest. Im
einzelnen können folgende Aufgabenbereiche
unterschieden werden:

- Krisenmanagemenf. Diese Funktion hatte der
HKMR erstmals im Zusammenhang mit dem
Völkermord in Ruanda zu erfüllen. In ihrem
Rahmen reiste er selbst dorthin, rief die MRK
zu ihrer zweiten Sondersitzung (24.-25. Mai
1994) zusammen und regte die Ernennung
eines Sonderberichterstatters für Ruanda an.
Gleichfalls im Zusammenhang mit Krisenma-
nagement stehen Feldmissionen und Einrich-
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tungen von Menschenrechtsbüros in derzeit 15
Ländern, darunter Angola, Bosnien-Herzego-
wina, Gaza, Georgien, Kongo und Kolum-
bien30. Die neue Hochkommissarin Mary
Robinson hat jüngst die Einrichtung einer sol-
chen Institution in der unruhegeschüttelten
jugoslawischen Region Kosovo angeregt.

30 Diese und die folgenden Angaben zur HKMR-Tätigkeit
entstammen weitgehend dem Bericht der Hochkommissarin
an die diesjährige MRKüber ihre Tätigkeit, vgl. UN/DOC/E/
CN.4/1998/122. Eine gute Darstellung der HKMR-Tätig-
keiten bis 1995 gibt Alfred de Zayas, The United Nations
High Commissioner for Human Rights: Position, Functions
and Experience, in: Eckart Klein (Hrsg.), The Institution of a
Commissioner for Human Rights and Minorities and the
Prevention of Human Rights Violations, Berlin 1995, S. 17-
35.

31 So klagte ein Angehöriger des HKMR-Büros in einem
vertraulichen Gespräch gegenüber dem Autor darüber, daß
der MRA heute über weniger Personal verfüge, das ihm zu-
arbeitet, als vor zehn Jahren, während sich aufgrund des Mit-
gliederzuwachses im Rahmen des Zivilpakts die Arbeitslast
in etwa verdoppelt habe.

- Prävention/Frühwarnung: Um die bislang weit-
gehend reaktive VN-Menschenrechtspolitik
durch präventive Maßnahmen zu ergänzen,
wurde dieses Mandat explizit formuliert. In die-
sem Zusammenhang nimmt der HKMR z. B.
Verbindung mit VN-Friedensmissionen auf und
ist über eine „Menschenrechts-Hotline“ über
Bedrohungen oder Verletzungen der Men-
schenrechte überall in der Welt informierbar.

- Hilfe für Staaten im Übergangsprozeß: Seit dem
Ende des Kalten Krieges hat in vielen Staaten
der Welt ein Transformationsprozeß hin zu
mehr Demokratie begonnen, und manche von
ihnen haben hierfür den HKMR um beratende
Hilfe gebeten. Im vergangenen Jahr erhielten
nicht weniger als 18 Staaten solche Unterstüt-
zung, darunter Armenien, Kambodscha, Libe-
ria, Südafrika, Sri Lanka und Uganda.

- Recht auf Entwicklung: Die Abschlußerklärung
der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz von
1993, die die Schaffung des HKMR einfor-
derte, bestätigte - erstmalig mit der Zustim-
mung aller westlichen Staaten - auch das von
der GV schon 1986 verkündete Recht auf Ent-
wicklung und stellte fest, daß Demokratie, Ent-
wicklung und die Achtung der Menschenrechte
sich gegenseitig bedingen. Der HKMR hat ins-
besondere auf die Notwendigkeit der politi-
schen und sozioökonomischen Teilnahme der
Menschen am Entwicklungsprozeß hingewie-
sen. Zur Aufgabenerfüllung bei der Verwirkli-
chung des Rechtes auf Entwicklung wurde die
Zusammenarbeit zwischen dem HKMR-Büro
und den Wirtschafts- und Entwicklungsorgani-
sationen der VN, insbesondere dem VN-Ent-
wicklungsprogramm (UNDP) und den regiona-
len Wirtschaftskommissionen, verstärkt.

- Förderung elementarer Rechte: In diese Katego-
rie fällt z. B. die Verwirklichung des Nichtdis-
kriminierungsgebotes und die besondere För-
derung von Frauen und Kindern sowie
ethnischer und religiöser Minderheiten.

- Koordination und Rationalisierung: Die vielfäl-
tigen Aktivitäten verschiedenster VN-Organe
bedürfen dringend der Einbindung in ein kohä-
renteres Aktionsnetz, um Aufgabendopplun-
gen und Konkurrenz zu vermeiden. Zu diesem 
Zweck wird dem HKMR gewissermaßen ein
„Supervisionsmandat“ erteilt. Der HKMR ist
nicht nur in die Exekutivausschüsse des Sekre-
tariats für Frieden und Sicherheit, Wirtschafts-
und Sozialfragen und Entwicklungszusammen-
arbeit und Humanitäres, sondern auch in die
sogenannte „Senior Management Group“ ein-
gebunden und nimmt gelegentlich auch an den
Sitzungen des Verwaltungsausschusses für 
Koordination (Administrative Committee on
Coordination, ACC) teil, dem bei der institu-
tionellen VN-Reform für die Koordination der
Aktivitäten der VN-Spezialorgane zentrale
Bedeutung zukommt.

Mit dem HKMR haben die VN einen wichtigen
Schritt unternommen, die operative Umsetzung
ihrer menschenrechtspolitischen Programme dem
Zugriff der Staatenwelt zu entziehen und die
Unabhängigkeit des VN-Engagements im Men-
schenrechtsbereich zu stärken. Von besonderer
Bedeutung ist das weitgefaßte Initiativrecht des
HKMR, sich aktiv für die volle Verwirklichung der
Menschenrechte einzusetzen, zu diesem Zweck in
Dialog mit den Regierungen der VN-Mitgliedstaa-
ten zu treten und Empfehlungen an die politischen
VN-Organe zu richten. Gleichwohl bleibt die
Beschlußfassungshoheit über menschenrechtspoli-
tische Maßnahmen in der Hand der politischen
VN-Organe und damit bei ihren Mitgliedstaaten.
Die operativen Maßnahmen des Büros des
HKMR und in zunehmendem Maße die gesamte
VN-Tätigkeit im Menschenrechtsbereich - ein-
schließlich der konventionsgestützten Schutzsy-
steme, die gleichfalls aus dem Anteil des HKMR-
Büros am VN-Budget finanziert werden - leiden
zudem unter ihrer schlechten finanziellen Ausstat-
tun^x. Nicht einmal 1,7 Prozent des regulären VN-
Budgets fließen gegenwärtig in den Menschen-
rechtsbereich. Erhöhungen sind zwar wiederholt

13 Aus Politik und Zeitgeschichte B 46-47/98



angemahnt worden, aber bis heute nicht eingetre-
ten. Auch der HKMR wird letztlich keine maßgeb-
liche Stärkung der VN-Maßnahmen im Menschen-
rechtsbereich bewirken können, wenn sein Etat
nicht aufgestockt wird. Die freiwilligen Fonds, die
von den VN zur Unterstützung der Menschen-
rechtsarbeit geschaffen wurden, vermögen hier
allein kaum Abhilfe zu schaffen32 .

32 So wurden z. B. dem Bereich der „Technischen Zusam-
menarbeit im Gebiet der Menschenrechte“ einschließlich der
Mittel aus dem 1986 eingerichteten Freiwilligen Fonds für
diesen Bereich für den Zweijahreshaushalt 1998-99 3,359
Millionen US-Dollar zugewiesen. Allein im Jahr 1997 wurden
nicht weniger als 43 Projekte durchgeführt. Die HKMR Mary
Robinson stellte daher in ihrem Bericht an die diesjährige
MRK-Sitzung unmißverständlich fest, daß die regulären
Haushaltsmittel des HKMR-Büros dringend aufgestockt
werden müßten, um Zukunft und Effektivität des Programms
nicht zu gefährden. Vgl den Bericht der Hochkommissarin,
UN/DOC/E/CN.4/1998/122, §§ 69 und 147.

33 Die völkerrechtliche Basis des Weltstrafgerichtshofes
gleicht also jener der juristischen Verfahren. Auch die Mate-
rie, die unter seine Jurisdiktion fallen soll, ist - wie bei den
Konventionen - im Statut klar geregelt. Während die in Ab-
schnitt II behandelten Konventionsverfahren jedoch dem
Schutz bzw. der Entschädigung von Opfern von Menschen-
rechtsverletzungen dienen, hat das Strafgerichtshofsstatut
die Verfolgung der Schuldigen an schwersten Menschen-
rechtsverletzungen zum Ziel.

V. Der internationale
Strafgerichtshof

Schon in der Gründungsphase der Weltorganisa-
tion wurde die Errichtung eines Weltgerichtes dis-
kutiert, vor welches die Verantwortlichen für 
schwerste Menschenrechtsverletzungen, Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit gestellt werden sollten, doch blieben diese
Überlegungen folgenlos. Zum Präzedenzfall inter-
nationaler Strafgerichtsbarkeit wurde die Einrich-
tung von Kriegsverbrechertribunalen in Nürnberg
und Tokio nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges. Diese Präzedenzfälle sollten lange ohne Nach-
folger bleiben. Erst als Anfang der neunziger
Jahre in vielen Teilen der Welt ethnopolitische
Konflikte ungeheurer Brutalität ausbrachen, griff
die Staatengemeinschaft wieder auf das Mittel von
Straftribunalen mit zeitlich und geographisch
beschränkter Rechtsprechungskompetenz zurück.
1993 beschloß der Sicherheitsrat die Einsetzung
eines Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige
Jugoslawien mit Sitz in Den Haag. Ein Jahr später
folgte eine ähnliche Institution mit Sitz in Arusha
(Tansania), die die Schuldigen der furchtbaren
Massaker des Jahres 1994 verfolgen sollte, bei
denen in Ruanda mindestens eine halbe Million
Menschen umgekommen waren.

Seit den achtziger Jahren hatte auch die Diskus-
sion über die Errichtung eines in seiner Juris-
diktion räumlich und zeitlich unbeschränkten
internationalen Strafgerichtes wieder an Intensität
gewonnen. Im Auftrag der GV erarbeitete die Völ-

kerrechtskommission der VN einen Weltstraf-
rechtskodex, den sie 1990 abschloß und der GV
übermittelte. Schon ein Jahr zuvor hatte die GV
die Völkerrechtskommission beauftragt, die Frage
der Errichtung eines Weltstrafgerichtshofes zu
behandeln, und sie hielt das Thema in den folgen-
den Jahren auf der Tagesordnung. Vor der Einrich-
tung des Arusha-Tribunals war überlegt worden,
die Jurisdiktion für Ruanda gleichfalls dem schon
für Ex-Jugoslawien eingerichteten Haager Tribu-
nal zu überantworten, und einige Stimmen forder-
ten sogar eine Perpetuierung des Haager Tribunals
und die Gewährung globaler und zeitlich unbe-
schränkter Jurisdiktion. Doch die Mehrheit der
Staatengemeinschaft stand der Einsetzung eines
Weltstrafgerichtes mit umfassendem Mandat
durch Sicherheitsratsbeschluß ablehnend gegen-
über. Schließlich beschritt man den Weg des Völ-
kervertragsrechtes: Am 17. Juli dieses Jahres ver-
abschiedete eine von den VN einberufene
Regierungskonferenz in Rom das Statut für einen
Weltstrafgerichtshof, das von der Völkerrechts-
kommission sowie vom Vorbereitungsausschuß
der Konferenz ausgearbeitet worden war33 .

Das Statut sieht einen Gerichtshof mit drei Kam-
mern (je eine für Ermittlung, Vorverfahren und 
Hauptverfahren) vor, der eine automatische
Rechtsprechungskompetenz über Verbrechen des
Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und kriegerische Aggression haben soll. Die
Rechtsprechungskompetenz mit Blick auf Kriegs-
verbrechen kann von einem dem Statut beitreten-
den Staat jedoch per Erklärung ausgeschlossen
werden. Alle Staaten, die das Statut ratifiziert
haben, sind zur Zusammenarbeit mit dem Welt-
strafgerichtshof verpflichtet. Das Gericht soll
Haftstrafen - auch lebenslänglich - und Vermö-
gensstrafen verhängen können. Der ursprüngliche
Entwurf hatte auch die Möglichkeit der Verhän-
gung der Todesstrafe vorgesehen; dieser Passus
war im Zuge der Abschlußverhandlungen jedoch
wieder herausgenommen worden. Allerdings stellt
das Statut es seinen Mitgliedstaaten frei, bei Ver-
fahren in den Strafsachen, die das Statut umfaßt,
vor nationalen Gerichtshöfen das Strafmaß durch
diese autonom - entsprechend dem jeweiligen
nationalen Strafrecht - festsetzen zu lassen. Im
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Verhältnis zwischen der nationalen Strafverfol-
gung und jener des Weltgerichtes hat erstere
grundsätzlich Vorrang; nur wenn ein Staat sich als
unfähig oder unwillig zur Strafverfolgung erweist,
soll der Gerichtshof tätig werden. Immerhin kann 
seine Ermittlungsbehörde selbst die Initiative
ergreifen und Untersuchungen einleiten. Die Juris-
diktion des Gerichts bezieht sich aber generell nur
auf solche Verbrechen, die entweder innerhalb
eines Mitgliedstaates des Statuts oder von einem
Staatsbürger eines Mitgliedstaates verübt wurden.

Neben der eigenen Aufnahme von Untersuchun-
gen durch die Ermittlungsbehörde sieht das Statut
vor, daß seine Mitgliedstaaten Fälle vor das Welt-
strafgericht bringen können. Eine besondere Rolle
kommt hierbei dem Sicherheitsrat zu. Er kann 
gleichfalls Fälle an das Gericht überweisen, kann 
umgekehrt aber auch Ermittlungen in Fällen, mit
denen er selbst befaßt ist, für zwei Jahre blockie-
ren. Trotz dieser diversen „Hintertüren", die vor
allem die ständigen Sicherheitsratsmitglieder mit
Vetorecht privilegieren, war es in Rom nicht mög-
lich gewesen, die Zustimmung aller Delegationen
zum Statut zu erreichen. Insgesamt sieben Staaten
- darunter mit den USA und China zwei der fünf
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates - stimm-
ten gegen die Annahme des Statuts, zwanzig wei-
tere enthielten sich der Stimme. Angesichts der
keinesfalls ungeteilten Unterstützung, die das
Weltgericht bei den mächtigsten Staaten der Welt
genießt, erscheint es fraglich, ob es je ein wirksa-
mes Instrument der Weltgemeinschaft im Kampf
gegen schwerste Menschenrechtsverletzungen bil-
den kann. Bevor das Statut in Kraft treten und der
Weltstrafgerichtshof eingerichtet werden kann,
muß aber ohnehin erst das mit sechzig Staaten
sehr hoch gesteckte Ratifikationsquorum erreicht
werden. Experten schätzen, daß dies bis zu fünf
Jahre dauern kann34 .

34 Vgl. Constanze Stelzenmüller, Schwert mit zwei Klingen,
in: DIE ZEIT, Nr. 31 vom 23. Juli 1998, S. 4. Zu konzeptuel-
len Überlegungen im Vorlauf der Konferenz von Rom vgl.
auch Christian Tomuschat, Ein internationaler Strafgerichts-
hof als Element einer Weltfriedensordnung, in: Europa-Ar-
chiv, (1994)3, S. 61-70. Das in Rom verabschiedete Statut
des Weltstrafgerichtshofes (UN/DOCIA/CONF. 183/9) ist -
zusammen mit zahlreichen anderen Informationen - über die
Internet-Homepage der VN (http://www.un.org) abrufbar.

35 Vgl. hierzu Menno T. Kamminga, Inter-State Accoun-
tability for Violations of Human Rights, Philadelphia 1992.

Mit dem Beschluß über die Errichtung des Welt-
strafgerichtshofes haben die VN dennoch ein
neues Kapitel im internationalen Kampf gegen
schwere Menschenrechtsverletzungen aufgeschla-
gen. Mit einem Weltmenschenrechtsgerichtshof, der
von vielen westlichen Staaten - auch der Bundes-
republik - über Jahre wiederholt angeregt worden

war, hat der neue Haager Gerichtshof allerdings
nur wenig zu tun. Die Jurisdiktion dieses Gerichts-
hofes erstreckt sich nur auf allerschwerste Fälle
von Menschenrechtsverletzungen, und sein Man-
dat besteht vor allem in der strafrechtlichen Ab-
urteilung der Täter. Ein Weltmenschenrechts-
gerichtshof hätte dagegen Jurisdiktion über die
gesamte völkerrechtlich vorhandene menschen-
rechtliche Materie und hätte vor allem die Auf-
gabe, den Opfern von Menschenrechtsverletzun-
gen Regreß zu verschaffen. Ein individuelles
Klagerecht kennt der Weltstrafgerichtshof gar
nicht; Opfer schwerer Menschenrechtsverletzun-
gen können lediglich als Zeugen geladen werden
und - so der Gerichtshof dies verfügt - Kompensa-
tion erhalten. Aus menschenrechtlicher Perspek-
tive wäre ein mit umfassender Kompetenz aus-
gestatteter Menschenrechtsgerichtshof, der für 
individuelle Beschwerdeführende zugänglich wäre,
dem Weltstrafgerichtshof sicher vorzuziehen gewe-
sen. Dennoch könnte der Weltstrafgerichtshof,
wenn er denn erst zustandegekommen ist, eine
mehr als nur symbolische Rolle im internationalen
Kampf gegen die schwersten Menschenrechtsver-
letzungen spielen - vorausgesetzt, daß er nicht
durch die Politik mächtiger, ihm ablehnend gegen-
überstehender Staaten gebremst wird.

VI. Zusammenfassung und
Schlußfolgerungen

Eine abschließende Bewertung der Leistungen der
VN für den internationalen Menschenrechtsschutz
muß zunächst herausstellen, welch bahnbrechen-
der Schritt die Inklusion der Menschenrechtsför-
derung in die zentrale Zielsetzung der Weltorgani-
sation gewesen ist. Wir stünden heute womöglich
immer noch auf dem völkerrechtlichen Stand der
Vorkriegszeit, hätten die VN der internationalen
Förderung der Menschenrechte nicht eine völker-
rechtliche Legitimitätsbasis verschafft und in den
folgenden Jahrzehnten durch ihre politischen Ent-
scheidungen und operativen Tätigkeiten gefestigt.
Heute kann die Norm, daß die internationale
Gemeinschaft das Recht oder sogar die Pflicht hat,
sich zum Schutz der Menschenrechte in die inne-
ren Angelegenheiten von Staaten einzumischen,
als weitestgehend unstrittig gelten - auch wenn die
„Schwelle“, ab der internationales Einschreiten
erlaubt oder gar gefordert ist, umstritten bleibt35 .
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Auch die Stiftung eines menschenrechtlichen Nor-
menkataloges in Gestalt der unzähligen Deklara-
tionen und Konventionen, die seit 1945 verab-
schiedet wurden, stellt zweifellos eine Leistung der
VN für den internationalen Menschenrechtsschutz
dar, die - entgegen manchen kulturrelativistischen
Einwänden oder Kritik an der Proliferation von
Menschenrechtsnormen - zumindest im überwie-
genden Teil der Welt einen weitgehenden men-
schenrechtlichen Normenkonsens hat entstehen
lassen. Die Errichtung konventionsgestützter -
also „juristischer“ ■ - Menschenrechts-Schutzsy-
steme stellt gleichfalls eine große Leistung dar,
auch wenn ihre Wirkung wohl eher in der Präven-
tion schwerer Menschenrechtsverletzungen als in
deren gezielter Bekämpfung liegt und die Konven-
tionssysteme von ihrer universellen Ratifikation,
die die VN als Ziel verkündet haben, noch weit
entfernt sind.

Gerade jene Regierungen, die die schlimmsten
Menschenrechtsverletzungen begehen, haben
meist wenig Interesse daran, sich konventionsge-
stützten Schutzsystemen zu unterwerfen, so daß
ihre Menschenrechtsverletzungen in der Regel nur
durch die politischen Verfahren behandelt werden
können. In diesen Verfahren zeigt sich - auch
wenn ihre Errichtung ihrerseits einen erheblichen
Fortschritt darstellt und die Legitimität internatio-
nalen Eingreifens für den Schutz der Menschen-
rechte untermauert hat - das fortdauernde Pro-
blem. daß internationale Menschenrechtsfragen
weiterhin weitgehend Sache der Staaten sind und 
diese ihre Politik auf internationaler Ebene weni-
ger an menschenrechtlicher Moralität als an politi-
schen Nützlichkeitserwägungen ausrichten, was zu
den erwähnten Problemen von Politisierung und 
Selektivität beim internationalen Vorgehen gegen
schwere Menschenrechtsverletzungen unter den
politischen Verfahren führt.

Das Initiativrecht, das dem HKMR sowie der
Anklagebehörde des Weltstrafgerichtshofes hin-
sichtlich der Aufnahme der Behandlung schwerer
Menschenrechtsverletzungen eingeräumt wurde,
vermag diesen Mißstand kaum zu lindern. Ersterer
bedarf der Unterstützung der Mitgliedstaaten der
„politischen“ VN-Organe, bei denen weiterhin die
Beschlußhoheit über VN-Maßnahmen gegen
schwere Menschenrechtsverletzungen ruht. Letzte-
rer kann aufgrund seines eng umrissenen Manda-
tes sich nur der allerschwersten Fälle von Men-
schenrechtsverletzungen annehmen, und auch dies
nur dann, wenn entweder der Herkunftsstaat des
Angeklagten oder das Land, in welchem eine zu
verhandelnde Straftat im Sinne des Gerichtshofs-
statuts begangen worden ist, dem Statut beigetre-

ten ist und wenn der SR dem Weltgericht die
Befassung mit einem konkreten Fall nicht unter
Hinweis auf seine eigene Tätigkeit in derselben
Sache untersagt.

Für die absehbare Zukunft wird das Vorgehen
gegen Menschenrechtsverletzungen daher weiter-
hin ganz überwiegend der Mittel der Politik im all-
gemeinen und der politischen Schutzverfahren der
VN im besonderen bedürfen. Angesichts des Feh-
lens von Zwangsmöglichkeiten, über die einzig
und allein der SR verfügt, ist und bleibt die Samm-
lung von Informationen und deren Verbreitung
zum Zweck der Schaffung von Öffentlichkeit hier-
bei die wirksamste Waffe der VN. Hier ist nicht
nur das System der sogenannten „Spezialverfah-
ren“ - die diversen Sonderberichterstatter, Ar-
beitsgruppen usw. zu Ländersituationen ebenso
wie zu bestimmten Typen von Menschenrechtsver-
letzungen - als Leistung der VN hervorzuheben,
sondern insbesondere auch das Konsultativarran-
gement mit NGOs, welches zu einer komplemen-
tären Ergänzung von VN und NGOs im Bereich
der Menschenrechte geführt hat36 . Bislang ist die
Teilnahmemöglichkeit von NGOs jedoch nur für
den Wirtschafts- und Sozialbereich der VN - im
Menschenrechtsbereich also für MRK und Unter-
kommission - formal geregelt. Wünschenswert
wäre nicht nur die Einbeziehung von NGOs in die
menschenrechtspolitische Arbeit von GV und SR,
sondern insbesondere auch die stärkere formale
Öffnung der juristischen Verfahren für die Teil-
nahme von NGOs.

36 Vgl. u. a. Ramesh Thakur, Human Rights: Amnesty In-
ternational and the United Nations, in: Journal of Peace Re-
search, (1994) 31, S. 143-160; Rachel Brett, The Role and 
Limits of Human Rights NGOs at the United Nations, in:
David Beetham (Hrsg.), Politics and Human Rights, Special
Issue. Political Studies. (1995) 43. S. 97-110; sowie Felice D.
Gaer, Reality Check: Human Rights NGOs Confront
Governments at the UN, in: Thomas G. Weiss/Leon Gorden-
ker (Hrsg.), NGOs, the UN, and Global Governance, Boul-
der/London 1996, S. 51-66.

Was die VN-Menschenrechtspolitik derzeit jedoch
wohl am allermeisten braucht, ist schlicht und ein-
fach mehr Geld. Mit dem Haushaltsanteil von
knapp 1,7 Prozent, welche die VN für das HKMR-
Büro gegenwärtig bereitstellen, ist nicht nur eine
Ausweitung operativer Tätigkeiten der VN im
Menschenrechtsbereich undenkbar, sondern es er-
scheint selbst die Aufrechterhaltung der heute
bestehenden Systeme und Verfahren höchst unsi-
cher. Die teilweise erheblichen zeitlichen Rück-
stände, die die Konventionsausschüsse bei der Prü-
fung von Berichten wie Beschwerden aufgehäuft
haben, sind nicht zuletzt eine Folge fehlender Mit-
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tel. Angesichts des hohen Status der Menschen-
rechtsförderung in der Zielsetzung der VN er-
scheint die derzeitige Haushaltssituation schlicht-
weg unangebracht. Es wäre eine Katastrophe,
würden die VN - oder vielmehr ihre Mitgliedstaa-
ten in der haushaltskompetenten GV und deren

Fünftem Ausschuß - das bisher im Gebiet des
internationalen Menschenrechtsschutzes Erreichte
durch ihre restriktive Budgetpolitik gegenüber
dem HKMR-Büro und der Vielfalt der von diesem 
zu betreuenden Tätigkeiten und Verfahren leicht-
fertig aufs Spiel setzen.
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Norman Paech

Minderheitenpolitik und Völkerrecht

I. Minderheitenschutz in der
Geschichte

Derzeit gibt es in der Welt der 186 Staaten etwa
3500 verschiedene Ethnien. Doch diese wollen und
können nicht alle ihren eigenen Staat schaffen. 
Das bedeutet • allerdings nicht, daß sie auf ihre
Identität, ihre Traditionen, ihre Kultur und Spra-
che verzichten und sich dem Assimilierungsdruck
der jeweils dominanten Zivilisation unterordnen
wollen. Viele Ethnien werden diesem Schicksal
ausgeliefert sein. Vielen könnte jedoch ihr Unter-
gang durch Schutzvereinbarungen der Staaten
erspart bleiben.

Die Bemühungen um einen derartigen Schutz reli-
giöser, sprachlicher und ethnischer Minderheiten
setzten seit dem Ende des 15. Jahrhunderts ein, als
sich die westliche Zivilisation faktisch über den
ganzen Globus ausbreitete1. Zunächst ging es in
Europa selbst um den Schutz religiöser Minderhei-
ten, wie er beispielsweise im Augsburger Religi-
onsfrieden von 1555 angestrebt wurde. Zur glei-
chen Zeit sicherten sich die europäischen Mächte in
Verträgen mit den Staaten des Nahen und Fernen
Ostens, die außerhalb des europäischen Völker-
rechts und des Christentums standen, das Privileg
der Gerichtsbarkeit über ihre eigenen Staats-
angehörigen, welches sie oft mit einem Interven-
tionsrecht verbanden. Seit 1535 waren derartige
Verträge zwischen dem türkischen Sultan und den 
christlichen Staaten üblich. Die Berliner Kongreß-
akte von 1878 verbriefte das Prinzip der religiösen
Freiheit und Gleichberechtigung für alle Unter-
tanen des Sultans und umgekehrt für die nicht-
christlichen Minderheiten in den neu entstande-
nen Staaten Bulgarien, Montenegro, Serbien und
Rumänien. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden
Regeln zugunsten religiöser Minderheiten in Frie-
densschlüssen u. a. in den Bestimmungen des
Westfälischen Friedens aufgenommen. Mit dem
Wiener Kongreß breiteten sich dann erstmals
Schutzbestimmungen für nationale Minderheiten

2 Vgl. Francesco Capotorti, Minderheiten, in: Rüdiger
Wolfrum, Handbuch der Vereinten Nationen, München 1991,
S. 598 ff.; ders., Minorities, in: Rudolf Bernhardt (Hrsg.), En-
cyclopedia of Public International Law, Instalment 8, Ber-
lin - Heidelberg 1985, S. 385 ff.

1 Vgl. Felix Ermacora, Menschenrechte in der sich wan-
delnden Welt, Bd. 1, Wien 1974, S. 81 ff.; Patrick Thornberry,
International Law and the Rights of Minorities, Oxford 1991,
S. 25 ff.

aus. So versuchte die Wiener Schlußakte von 1815
den Polen einen Schutz ihrer Nationalität zu geben
und der Berliner Vertrag von 1878 den Armeniern
in der Türkei sowie den Türken, Rumänen und
Griechen in Bulgarien.

Dringlich wurde die internationale Anerkennung
und Regelung der Rechte von Minderheiten nach
dem Ersten Weltkrieg, der insbesondere in Ost- und
Südosteuropa die Staatenwelt neu gestaltete2 . Es
war vor allem der US-amerikanische Präsident Wil-
son, der das Selbstbestimmungsrecht der Völker,
welches in der Französischen Revolution eine zen-
trale Rolle gespielt hatte, wiederaufnehmen und zu
einem verbindlichen völkerrechtlichen Prinzip
durch Verankerung in der Satzung des Völkerbun-
des machen wollte. Das gelang ihm aber ebensowe-
nig wie die Aufnahme eines Rechtsgrundsatzes
zum Minderheitenschutz nicht nur für religiöse,
sondern vor allem für ethnische Gruppen.

Allerdings mußten sich die besiegten Staaten
Österreich, Ungarn und die Türkei in den Friedens-
verträgen zu einem minderheitenrechtlichen Min-
destschutzprogramm verpflichten. Ähnliche Ver-
pflichtungen wurden den neugeschaffenen Staaten
Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien und den
vergrößerten Staaten Rumänien und Griechen-
land auferlegt. Die Baltischen Staaten und Alba-
nien mußten 1922/23 entsprechende Erklärungen
abgeben, um in den Völkerbund aufgenommen zu
werden. Auch das Deutsche Reich, das durch die
Gebietsabtretungen fast alle ethnischen Minder-
heiten verloren hatte, wurde 1921 verpflichtet, in
Oberschlesien die gleichen Bestimmungen für die
polnischstämmige Bevölkerung anzuwenden. In
zahlreichen bilateralen Abkommen der Nach-
kriegszeit tauchten Schutzbestimmungen für Min-
derheiten auf, z. B. im Älandabkommen zwischen
Finnland und Schweden von 1920 oder im Ober-
schlesienabkommen zwischen Polen und dem
Deutschen Reich von 1922. Einige Abkommen
sahen sogar einen zwangsweisen Minderheitenaus-
tausch vor (wie die griechisch-türkische Konven-
tion von 1923).*
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Die Schutzbestimmungen dieser Verträge verbo-
ten nicht nur die Diskriminierung in bezug auf die
allgemeinen Freiheitsrechte und die Assimilie-
rung, sondern räumten zum Teil erhebliche Son-
derrechte für Schul-, Kultur-, Sozial- und Religi-
onseinrichtungen ein. Gleichzeitig wurden diese
Verträge unter die „Garantie“ des Völkerbundes
und des Ständigen Internationalen Gerichtshofes
(StIGH) gestellt. Die Schutzpflicht des Staates
äußerte sich konkret in der Weise, „daß jedes Mit-
glied des Rates befugt ist, die Aufmerksamkeit des
Rates auf jede Verletzung oder jede Gefahr einer
Verletzung irgendeiner dieser Verpflichtungen zu
lenken, und daß der Rat befugt ist, alle Maßnah-
men zu treffen und alle Weisungen zu geben, die
nach der Lage des Falles zweckmäßig und wirksam
erscheinen.“ Jedes Mitglied des Rates war aktiv
legitimiert, „im Falle einer Meinungsverschieden-
heit mit dem zum Minderheitenschutz verhafteten
Staat“ diese Streitigkeit dem StIGH zur Entschei-
dung vorzulegen3 . In der Praxis allerdings versagte
dieser Schutz, da die Mitglieder des Rats keinen
Gebrauch von ihren Garantierechten machten. So
verzichteten das Deutsche Reich und Polen 1934
beim Abschluß ihres bilateralen Abkommens auf
die Inanspruchnahme des Völkerbundes. Polen
lehnte ebenfalls jede Kontrolle des Minderheiten-
schutzes durch internationale Organisationen ab.

3 So festgelegt in Art. 12 des Minderheitenschutzvertrages
zwischen Polen und den alliierten Hauptmächten, vgl. Nor-
man Paech/Gerhard Stuby, Machtpolitik und Völkerrecht in
den internationalen Beziehungen, Baden-Baden 1994, S. 173.
4 Maßgeblichen Einfluß auf diese Definition hatte eine 
Studie von Francesco Capotorti, Study on the Rights of Per-
sons Belonging to Ethnie, Religious and Linguistic Minorities,
in: UN-Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.l.

5 Vgl. Hans-Joachim Heintze, Selbstbestimmungsrecht und
Minderheitenrechte im Völkerrecht, Baden-Baden 1994,
S. 126.
6 Vgl. ebd., S. 140 ff.

II. Definition von Minderheit und
Minderheitenschutz

Mangels völkervertraglicher Definition eines Min-
derheitenbegriffs hat es in der Literatur und den
Kommissionsarbeiten der Vereinten Nationen
immer wieder Definitionsversuche gegeben.
Schließlich haben sich eine Reihe von Elementen
herausgebildet, die allgemein akzeptiert werden
und das Gerüst einer Minderheitendefinition erge-
ben4 . Als Minderheit gelten Personengruppen

- mit einem starken Zusammengehörigkeitsge-
fühl,

- die zahlenmäßig kleiner als die Mehrheit sind
und durch ethnische, religiöse oder sprachliche

Besonderheiten gekennzeichnet werden, die sie
bewahren möchten,

- und die die Staatsangehörigkeit der Mehrheit
haben.

Dabei war das Merkmal der Staatsangehörigkeit
lange Zeit umstritten. Und es sprechen in der Tat
inhaltlich gute Gründe dafür, auch die „neuen
Minderheiten“ der Wander- und Gastarbeiter,
Flüchtlinge und Asylbewerber in den Minderhei-
tenschutz mit einzubeziehen. Art. 27 des UN-Pak-
tes schließt eine solche Interpretation auch nicht
aus. Doch sind alle Versuche, im UN-Menschen-
rechtsausschuß eine derartige Erweiterung des
Minderheitenbegriffs durchzusetzen, bisher ge-
scheitert5 . Diese nichtnationalen Minderheiten
werden also nach wie vor vom Ausländer- und Ein-
wanderungsrecht erfaßt. Doch wäre es sinnvoll, in
dieses Recht die Standards des modernen Minder-
heitenschutzes aufzunehmen. Es gab ferner immer
wieder Stimmen, die von der Minderheit die Zusi-
cherung von Staatsloyalität verlangen. Dagegen ist
jedoch das Argument einzuwenden, daß auch eine 
oppositionelle und illoyale Gruppierung, die even-
tuell separatistische Neigungen besitzt (heute z. B.
die Basken in Spanien), eine Minderheit darstellt.
Nicht zu den Minderheiten gehören damit aller-
dings diskriminierte Gruppen wie Schwule und
Lesben, da sie nicht durch ethnische, sprachliche
oder religiöse Besonderheiten gekennzeichnet sind.
Ihr Schutz muß über die in fast allen Verfassungen
kodifizierten Diskriminierungsverbote und Gleich-
berechtigungspostulate garantiert werden.
Als Inhalt des Minderheitenschutzes werden nun-
mehr allgemein folgende Elemente akzeptiert:
Schutz vor Assimilierung, Förderung der Identität,
Garantie von Gleichberechtigung und Partizipa-
tion. Einigkeit besteht auch darüber, daß Minder-
heiten kein Sezessionsrecht haben, um einen eige-
nen Staat zu gründen6 . Hiervon muß allerdings das
Selbstbestimmungsrecht unterschieden werden.

III. Minderheitenschutz im Rahmen
der UNO

In der Charta der Vereinten Nationen spielt der
Minderheitenschutz ebenfalls keine Rolle. Man
war der Ansicht, daß die anstehenden Probleme
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mit dem Diskriminierungsverbot des Art. 1 Z. 3
lösbar seien, in dem es heißt: „Die Vereinten Natio-
nen setzen sich folgende Ziele: ... 3. eine interna-
tionale Zusammenarbeit herbeizuführen, um inter-
nationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer,
kultureller und humanitärer Art zu lösen und die
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des
Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu
fördern und zu festigen.“ Der Wirtschafts- und
Sozialrat der UNO übertrug 1946 den Schutz der
Minderheiten der von ihm eingerichteten Men-
schenrechtskommission, die ermächtigt wurde,
zwei Unterausschüsse zur Bekämpfung der Diskri-
minierung und zum Minderheitenschutz einzurich-
ten. Die Menschenrechtskommission begnügte sich
mit der Bildung einer „Unterkommission zur Ver-
hütung von Diskriminierung und für Minderheiten-
schutz“. Auf den Vorarbeiten dieser Unterkommis-
sion beruht die Formulierung des Art. 27 des
Paktes über die bürgerlichen und politischen
Rechte von 1966, die bis jetzt die einzige univer-
selle Regelung für den Minderheitenschutz geblie-
ben ist: „In Staaten mit ethnischen, religiösen oder
sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen sol-
cher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten
werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen
ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pfle-
gen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszu-
üben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen.“

Im Vordergrund steht die Bekämpfung der Diskri-
minierung ohne die Einräumung von Sonderrech-
ten. Auch die Konvention zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung vom . März
1966 läßt Sonderrechte zur Förderung für be

7

-
stimmte Gruppen nur zeitlich beschränkt zu, steht
also grundsätzlich auf dem Standpunkt der gleich-
berechtigten Integration aller Individuen in eine
Gesellschaft. Art. 27 bestimmt das einzelne Indivi-
duum innerhalb der Minderheit zum Träger des
Menschenrechts. Es ist allerdings allgemein aner-
kannt, daß diese Rechte notwendigerweise kollek-
tiv ausgeübt werden müssen, ohne den Rechten
jedoch selbst einen Kollektivcharakter zuzugeste-
hen, wie es beim Selbstbestimmungsrecht der Fall
ist. In erster Linie sind die Vertragsstaaten ver-
pflichtet, jegliche Maßnahmen zu unterlassen, die
einen Integrations- oder Assimilationsdruck aus-
üben. Verpflichtungen zu positiven Diskriminie-
rungen {affirmative action) werden allgemein
abgelehnt.

Seit 1979 war die Unterkommission der Vereinten
Nationen auf der Grundlage eines jugoslawischen
Entwurfs mit der Erstellung einer Deklaration über
Minderheitenrechte beschäftigt, die Anfang der

neunziger Jahre zum Abschluß kam und 1992 mit
der UNO-Resolution 47/135 erfolgreich verab-
schiedet wurde7. In ihr werden die einzelnen
Rechte der Angehörigen der Minderheiten als
Individualrechte konkreter bestimmt, aber keine
Definition dessen vorgenommen, was unter Min-
derheiten zu verstehen ist. Das liegt zum Teil daran,
daß verschiedene Staaten wie z. B. Frankreich und
die Türkei die Existenz von Minderheiten auf
ihrem Territorium leugnen. Die Resolution enthält
die Aufforderung an die Staaten, positive Maßnah-
men zur Verwirklichung der Minderheitenrechte zu
ergreifen. Die Resolution ist allerdings lediglich
eine Empfehlung und begründet keine Rechte und 
Verpflichtungen.

7 Den Wortlaut vgl. in: Bundeszentrale für politische Bil-
dung (Hrsg.), Menschenrechte. Dokumente und De-
klarationen, Bonn 1995, S. 111 ff.
8 Art. 4: „1. Die Staaten ergreifen erforderlichenfalls Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, daß Angehörige von Minder-
heiten alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne
jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem
Gesetz voll und wirksam ausüben können ... 4. Die Staaten
sollen geeignete Maßnahmen erwägen, damit Angehörige
von Minderheiten voll am wirtschaftlichen Fortschritt und an
der wirtschaftlichen Entwicklung in ihrem Lande teilhaben
können.“
9 Vgl. N. Paech/G. Stuby (Anm. 3), S. 575 ff.; Karl Josef
Partsch, Selbstbestimmung, in: R. Wolfrum (Anm. 2),
S. 745 ff.; Karl Doehring, Das Selbstbestimmungsrecht der
Völker, in: Bruno Simma (Hrsg.), Charta der Vereinten Na-
tionen. Kommentar, München 1991, S. 15 ff.

IV. Selbstbestimmungsrecht
der Völker*

Die Wurzeln des Selbstbestimmungsrechts liegen
in den revolutionären Umbrüchen des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts in den USA und Frankreich,
als die Befreiung von der Monarchie in einem dop-
pelten Sinne verwirklicht wurde. Zum einen ging
es um die Befreiung von der kolonialen Abhängig-
keit unter der englischen Krone, zum anderen um
die Emanzipation des Volkes von der königlichen
Herrschaft, d. h. die Ablösung der monarchischen
Souveränität durch die Volkssouveränität mittels
des Selbstbestimmungsrechts des Volkes9 .

Diese neue Souveränität umfaßte während der
Französischen Revolution anfangs auch ein Inter-
ventionsrecht zugunsten jener Völker, die die alten
Verfassungen mit ihren Feudallasten und Privile-
gien abschaffen wollten - aber nur dann, „wenn
das unterdrückte Volk beginnt, seine Ketten zu
zerbrechen“, wie der Konvent schon bald hinzu-
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fügte10. In der Verfassung von 1793 allerdings ver-
ankerte er dann das Prinzip der Nichtintervention,
welches sich erst im späten 20. Jahrhundert voll als
Rechtsprinzip durchsetzen sollte. US-Präsident
Wilson räumte in seiner Baltimore-Rede vom April
1918, in der er die berühmten vierzehn Punkte dar-
legte, dem Selbstbestimmungsrecht einen promi-
nenten Platz ein: Es sei das freie Selbstbestim-
mungsrecht der Nationen, auf dem die ganze Welt
beruhe. Nicht seine Anerkennung, sondern seine
Mißachtung sei für viele Kriege verantwortlich.
Schon 1917 hatte Lenin in seinem ersten Dekret
auf das Selbstbestimmungsrecht als eines der Fun-
damente des Friedens verwiesen. Dennoch fand es
keinen Eingang in die Völkerbundsatzung nach
dem Ersten Weltkrieg. In der UNO-Charta findet
es im Verhältnis zu seiner prinzipiellen Bedeutung
eine eher unscheinbare Erwähnung in Art. 1 Ziffer
2 und Art. 55. Das liegt vor allem daran, daß die
nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründete UNO
noch keinen endgültigen Schlußstrich unter die
koloniale Erbschaft seiner Großmächte machen
wollte. In Kapitel XI bis XIII werden die Kolo-
nien als „Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung“
bezeichnet und nicht etwa in die Unabhängigkeit
entlassen, sondern in ein Treuhandsystem ohne
Selbstbestimmungsrecht überführt. Die alten Kolo-
nialmächte waren noch nicht bereit für die Dekolo-
nisierung, sondern hielten an der Regelung und 
Verwaltung des Kolonialismus fest. Deshalb lehn-
ten sie auch die Aufnahme des Selbstbestimmungs-
rechts in die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte vom 10. Dezember 1948 ab, da sie die
Sprengkraft dieses Rechts im Hinblick auf das brü-
chige Kolonialsystem erkannten.

10 Vgl. Norman Paech, Die Französische Revolution und
die Entwicklung des Völkerrechts, in: Arno Herzig/Inge Ste-
phan/Hans G. Winter (Hrsg.), Sie, und nicht Wir, Hamburg
1989, S. 763 ff.

11 Vgl. K. Doehring (Anm. 9), S. 30, RdNr. 57 ff.; N. Paech/
G. Stuby (Anm. 3), S. 604.
12 Vgl. Resolution 3103 (XXVII) über „Grundlegende
Prinzipien über den rechtlichen Status von Kombattanten, die
gegen koloniale und fremde Herrschaft sowie rassistische
Regime kämpfen“. Dort heißt es unter Nr. 1: „Der Kampf der
Völker unter kolonialer und Fremdherrschaft und rassisti-
schen Regimen für die Durchsetzung ihres Rechts auf
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ist legitim und in
voller Übereinstimmung mit den Prinzipien des Völkerrechts.
2. Jeder Versuch, den Kampf gegen Kolonial- und Fremd-
herrschaft und rassistische Regime zu unterdrücken, ist un-
vereinbar mit der Charta der Vereinten Nationen .. "

Die Völker mußten sich das Recht auf Selbstbe-
stimmung im wahrsten Sinne des Wortes selbst
erkämpfen, denn seine Anerkennung als verbindli-
ches Recht war nur das Ergebnis der Dekolonisa-
tion. Auf der Bandung-Konferenz von 1955 wurde
das Recht auf Selbstbestimmung gefordert und
dann durch den algerischen Befreiungskrieg auf
die Tagesordnung der UNO-Generalversammlung
gesetzt. Auf ihrer 15. Sitzung im Dezember 1960
verabschiedete die Versammlung mit überwälti-
gender Mehrheit (89 Staaten ohne Gegenstimme
bei neun Enthaltungen) die wegweisende Resolu-
tion 1514 (XV) „Über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an die kolonialen Länder und Völker“,
welche den Befreiungskampf auf der Basis des
Selbstbestimmungsrechts der Völker zum ersten

Mal in einem offiziellen Dokument der UNO
rechtfertigte. Darin heißt es:

„2. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestim-
mung: Kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihre
politische Gestalt und streben frei nach wirtschaft-
licher, sozialer und kultureller Entwicklung.

3. Alle bewaffneten Aktionen und Unterdrück-
ungsmaßnahmen, gleich welcher Art, gegen abhän-
gige Völker sind einzustellen, um ihnen die friedli-
che und freie Verwirklichung ihres Rechts auf volle
Unabhängigkeit zu ermöglichen; die Unantastbar-
keit ihres nationalen Territoriums wird beachtet.“

1966 wurde das Selbstbestimmungsrecht in die
Art. 1 der beiden Internationalen Pakte für politi-
sche und kulturelle sowie für wirtschaftliche und
soziale Rechte mit fast identischem Wortlaut wie
im Punkt 2 der Resolution 1514 übernommen. Als
die UNO-Generalversammlung im Oktober 1970
das Selbstbestimmungsrecht in ihre bekannte
„Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenar-
beit im Sinne der Charta der Vereinten Nationen“,
die sog. Prinzipiendeklaration, aufnahm und
erklärte, „jeder Staat ist verpflichtet, dieses Recht
im Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu
achten“, war damit endgültig der Zeitpunkt er-
reicht, von dem an man das-Selbstbestimmungs-
recht als verbindliches und zwingendes Recht in
den internationalen Beziehungen ansehen kann11.
Schließlich wurde im Dezember 1973 auch noch
das Recht auf Gewalt im Befreiungskampf durch
die UNO-Generalversammlung anerkannt12.

Der deutsche Name „Völkerrecht“ ist eigentlich
irreführend, da es sich immer nur um ein Recht
der Staaten gehandelt hat. Sie allein waren Sub-
jekte dessen, was englisch zutreffender internatio-
nal public law genannt wird. Mit der Durchsetzung
und Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts
jedoch wurden die Völker zum ersten Mal als Völ-
kerrechtssubjekte anerkannt. Dadurch wurde es
allerdings auch notwendig, sich genauer über eine
Definition des Volkes zu verständigen, was jedoch
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ähnlich wie bei der Definition von Minderheit nur
in Grundzügen gelang. Demnach sollten bei der
Definition von „Volk" zwei Kritierien (in objekti-
ver und in subjektiver Hinsicht) zutreffen13:

13 Vgl. H.-J. Heintze (Anm. 5), S. 39 ff.

14 Vgl. K. Doehring (Anm. 9), S. 25, RdNr. 36 ff.; H.-J.
Heintze (Anm. 7), S. 87 ff.; Norman Paech, Gutachten zu den
völkerrechtlichen Fragen der Verbotsverfügung des Bundes-
ministeriums des Innern gegen kurdische Vereine und Orga-
nisationen in der BRD vom 22. November 1993, in: Kurdistan
aktuell, Nr. 5, Frankfurt a. M. 1994, S. 5 ff.
15 Dieser Unterschied wird wohl auch nicht von Dietrich
Murswieck, Minderheitenfragen und peaceful change, in:
Dieter Blumenwitz/Golbert Gornig (Hrsg.), Der Schutz von
Minderheiten und Volksgruppenrechten durch die Euro-
päische Union, Köln 1996, S. 55 ff. und S. 66, bestritten, selbst
wenn er auch den Minderheiten ein Selbstbestimmungsrecht
zugesteht.

Ein Volk sollte

- über ein angestammtes Territorium, gemeinsa-
me Sprache, Religion und kulturelle Charakte-
ristika verfügen und

- den Willen zum Ausdruck bringen, seine Eigen-
heit zu bewahren.

Dieses subjektive Kriterium läßt sich vor allem an
der Präsenz und der Artikulation einer politischen
Repräsentation des Volkes erkennen. Ziel und 
Inhalt des Selbstbestimmungsrechts richten sich
gemäß dem historischen Kontext des kolonialen
Befreiungskampfes in erster Linie an der Staaten-
bildung aus. In der bereits genannten Prinzipiende-
klaration heißt es: „Die Gründung eines souverä-
nen und unabhängigen Staates, die freie Vereinigung
mit einem unabhängigen Staat oder die freie Ein-
gliederung in einen solchen Staat oder das Entste-
hen eines anderen, durch ein Volk frei bestimmten
politischen Status stellen Möglichkeiten der Ver-
wirklichung des Selbstbestimmungsrechts durch
das Volk dar.“ Ist die Befreiung von kolonialer
und rassistischer Fremdherrschaft abgeschlossen
und der Status eines unabhängigen Staates
erreicht, beschränkt sich das Selbstbestimmungs-
recht auf die interne Autonomie, d. h. die Garantie
eines Raumes für Selbstverwirklichung. Diese
interne Autonomie ist in der Schlußakte der
KSZE von Helsinki im Jahre 1975 und dann in
Wien 1989 folgendermaßen umschrieben worden:
„.. . haben alle Völker jederzeit das Recht, in vol-
ler Freiheit, wann und wie sie es wünschen, ihren
inneren und äußeren politischen Status ohne
äußere Einwirkung zu bestimmen und ihre politi-
sche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ent-
wicklung nach eigenen Wünschen zu bestimmen.“

In der modernen Staatenwelt finden sich in vielen
Nationen Minderheiten. Man kann sogar davon
ausgehen, daß ethnisch homogene Staaten unter
den derzeit 186 Mitgliedern der UNO nicht sehr
häufig sind. Aus einsichtigen Gründen der Stabili-
tät und der Überlebensfähigkeit haben jedoch die
UNO und die großen Regionalorganisationen wie
die Organisation Afrikanischer Einheit (OAU),
die Arabische Liga (AL) und die Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) das Selbstbestim-
mungsrecht nach Abschluß der Dekolonisierung,
die eine Vielzahl neuer Staaten hervorgebracht

hat, auf die Verwirklichung innerer Autonomie
beschränkt. Begründet wird dies auch mit dem
Hinweis auf das völkerrechtliche Prinzip der terri-
torialen Integrität, welche in Art. 2 Ziffer 4 der
UNO-Charta garantiert wird. Das schließt die
Sezession und die Bildung eines neuen, separaten
Staates grundsätzlich aus, geht aber in den Anfor-
derungen nach innerer Autonomie doch meist
über das hinaus, was eine religiöse, sprachliche
oder kulturelle Minderheit an Autonomie einfor-
dern kann (vgl. etwa in Deutschland die Friesen,
Sorben, Sinti und Roma).

Doch besteht eine bedeutsame und äußerst wich-
tige Ausnahme von diesem Grundsatz. Sollten das
Recht auf interne Autonomie als Ausdruck des
Selbstbestimmungsrechts sowie die anerkannten
Grund- und Menschenrechte einem Volk eklatant
und fundamental von den staatlichen Behörden
vorenthalten werden und besteht in absehbarer
Zeit keine Chance der Änderung dieses Zustandes
massivster Diskriminierung, lebt das Recht auf
Separation und eigene Staatsbildung wieder auf14.
Hierin unterscheidet sich das Selbstbestimmungs-
recht der Völker vom Minderheitenrecht, welches
den Angehörigen der Minderheit zwar alle Rechte
aus den verschiedenen Kodifikationen der Men-
schenrechte zur Verfügung stellt, ihnen aber kein
Sezessionsrecht erlaubt. Dieser erhebliche Unter-
schied darf bei der Betrachtung von Minderheiten-
rechten und des Selbstbestimmungsrechts nicht
unterschätzt werden15.

V. Minoritätenschutz im europäi-
schen Rahmen: OSZE und Europarat

Betrachtet man die europäische Minderheitenpoli-
tik, so sprechen hier viele von einer Lücke im
europäischen System. Art. 14 der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950 ga-
rantiert ein Recht auf Gleichheit bei „Zugehörig-
keit zu einer nationalen Minderheit“ nur im Rah-
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men eines Diskriminierungsverbots. „Der Genuß
der in der vorliegenden Konvention festgelegten
Rechte und Freiheiten muß ohne Unterschied des
Geschlechts, der Rasse. Hautfarbe, Sprache, Reli-
gion, politischen oder sonstigen Anschauungen,
nationaler oder sozialer Herkunft, Zugehörigkeit
zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens,
der Geburt oder des sonstigen Status gewährleistet
werden." Dieser rein negative Schutz ist zu wenig.
Es hat immer wieder Berichte über Minderheiten
in Europa sowie Empfehlungen, Entwürfe und
Bemühungen um ein Zusatzprotokoll zur EMRK
gegeben, um eindeutige Standards einer europäi-
schen Minderheitenpolitik zu definieren und ver-
bindlich zu machen. Doch lange Zeit blieben die
Bemühungen vergebens oder hatten nur partiellen
Erfolg, wie z. B. die Europäische Charta der Re-
gional- und Minderheitensprachen vom 5. No-
vember 1992. Die KSZE widmete in ihrem Doku-
ment der Kopenhagener Konferenz über die
menschliche Dimension vom 29. Juni 199016 die
Art. 30-39 den Grundlagen des Minderheiten-
schutzes. Ein wichtiger Aspekt dieser nicht ver-
bindlichen Empfehlung ist, daß die Zugehörigkeit
zu einer nationalen Minderheit die Angelegenheit
der persönlichen und subjektiven Entscheidung
des einzelnen sein soll, die keinen Nachteil nach
sich ziehen darf. Überdies wurde 1992 die Einset-
zung eines Hohen Kommissars für Minderheiten
gleichsam als Frühwarnsystem drohender Minder-
heitenprobleme beschlossen.

16 Den Wortlaut vgl. in: Bundeszentrale für politische Bil-
dung (Anm. 7), S. 352 ff.
17 Vgl. zur Vorgeschichte Bundesministerium der Justiz,
Schutz nationaler Minderheiten in Europa. Texte, Mate-
rialien, Erläuterungen zum Rahmenübereinkommen, Bonn
o. J.,S. 26 ff.
18 Den Wortlaut vgl. in: Bundeszentrale für politische Bil-
dung (Anm. 7), S. 447 ff.
19 Die 15 Staaten sind Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Italien, Liechtenstein, Kroatien, Moldau, Rumä-
nien, San Marino, die Slowakei, Spanien, Ungarn, Zypern
sowie die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.
Frankreich hat einen Vorbehalt eingelegt, da es die Existenz
von Minderheiten auf seinem Territorium leugnet. Der Eu-
roparat hat derzeit 40 Mitgliedstaaten.

20 Nachweise bei Rudolf Streinz, Minderheiten- und
Volksgruppenrechte in der Europäischen Union, in: D. Blu-
menwitz/G. Gornig (Anm. 15), S. 11 ff. und S. 20. Vgl. auch
Jochen A. Frowein/Rainer Hofmann/Stefan Geter (Hrsg.),
Das Minderheitenrecht europäischer Staaten. 2 Bde„ Berlin,
1993/94.

Schließlich wurde nach langen Vorarbeiten17 im
Februar 1995 ein Rahmenübereinkommen des
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten
aufgelegt18. Deutschland hat im September 1997
als zehnter Staat die Ratifikationsurkunde hinter-
legt. Mit der 15. Ratifikation durch Finnland ist
das Rahmenabkommen nunmehr am 1. Februar
1998 in Kraft getreten19 . Es enthält zum ersten
Mal detaillierte und konkrete Regelungen zu den
Standards einer modernen demokratischen Min-
derheitenpolitik, die für die unterzeichnenden

Staaten völkerrechtlich zwingend sind: Assimilie-
rungsschutz, Diskriminierungsverbot, Gleichheits-
gebot, Schutz der Freiheitsrechte für Minderhei-
ten, Förderungsgebot. Allerdings werden diese
Bestimmungen nicht unmittelbar anwendbar sein,
sondern geben den Staaten lediglich die Richtung
und den - allerdings verbindlichen - Rahmen an,
in dem sie ihre Gesetze zum Minderheitenschutz
zu fassen haben. Art. 3 Abs. 2 bestimmt, daß die
Rechte und Freiheiten, die sich aus dem Rahmen-
übereinkommen ergeben, sowohl individuell wie
auch gemeinschaftlich mit anderen ausgeübt wer-
den können. Der Unterschied zur Gewährung kol-
lektiver Rechte wird damit klar ersichtlich. Es
wird aber auch eine klare Grenze zum Selbstbe-
stimmungsrecht gezogen, um allen Bestrebungen
nach einer Abspaltung vorzubeugen.

Die Bundesregierung hat die Anwendung auf die
dänische Minderheit, die Sorben, Friesen, Sinti
und Roma deutscher Staatsangehörigkeit zuge-
sagt. Eine Definition der „nationalen Minderheit“
befindet sich in dem Abkommen allerdings nicht,
da sich die Staaten darauf nicht einigen konnten.
Dafür steht in Art. 3 Abs. 1 die bereits aus dem
Kopenhagener Dokument bekannte subjektive
Zugehörigkeitsentscheidung: „Jede Person, die
einer nationalen Minderheit angehört, hat das
Recht, frei zu entscheiden, ob sie als solche behan-
delt werden möchte oder nicht; aus dieser Ent-
scheidung oder aus der Ausübung der mit dieser
Entscheidung verbundenen Rechte dürfen ihr
keine Nachteile erwachsen.“ Die genaue Lektüre
des Passus besagt bereits, daß damit nicht jeder
beliebigen Person die freie Entscheidung über ihre
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit
überlassen bleibt, dafür sind nach wie vor objek-
tive Merkmale ihrer Identität - Sprache, Religion
etc. - maßgeblich. Die Angehörigen einer Minder-
heit dürfen lediglich frei darüber entscheiden, ob
sie von den Rechten ihrer Zugehörigkeit Ge-
brauch machen wollen oder nicht.

Derartige Regelungen enthalten auch die bilatera-
len Verträge für deutsche Minderheiten mit der
ehemaligen UdSSR und ihren Nachfolgestaaten
(1990), Polen (1991) sowie Tschechien, Slowakei,
Ungarn und Rumänien (1992). Sie stärken aller20 -
dings das subjektive Element gegenüber dem
objektiven, wie etwa Art. 20 Abs. 3 des Deutsch-
Slowakischen Vertrages: „Die Zugehörigkeit zur
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deutschen Minderheit in der Tschechischen und
Slowakischen Föderativen Republik ist die persön-
liche Entscheidung jedes einzelnen, die für ihn
keine Nachteile mit sich bringen darf.“ Die per-
sönliche Entscheidung definiert die Zugehörigkeit
zur Minderheit und schafft den sogenannten
Bekenntnisdeutschen.

VI. Volksgruppen- versus
Minderheitenrechte

Mit Blickrichtung auf die ost- und südosteuropäi-
schen Länder und deren deutschsprachige Minder-
heiten fällt der ansonsten nur selten gebrauchte
Begriff der Volksgruppen (den es im Duden nicht
mehr gibt) anstatt oder gemeinsam mit dem der
Minderheit auf. Die starke Propagierung dieses
Begriffs im wissenschaftlichen und politischen
Umfeld der „Kulturstiftung der deutschen Vertrie-
benen“ und der „Föderalistischen Union Europäi-
scher Volksgruppen“ (FUEV) läßt vermuten,
daß damit auch eine andere inhaltliche

21

Konzep-
tion verfolgt wird. Der Begriff der Volksgruppe
taucht schon 1960 in Vorlagen des Ministers See-
bohm, Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, an Bundeskanzler Adenauer auf:
„Der Begriff Volksgruppe hat den Begriff der
nationalen Minderheit überholt. . . Insbesondere
dürfen Volksgruppen (ethnische Gemeinschaften)
nicht Minderheiten gleichgesetzt werden, weil sie
in ihrer Wesenheit niemals mit zahlenmäßigen
Ideengängen erfaßt werden können.“ Eine Volks-
gruppe unterscheide sich von anderen Bevölke-
rungsteilen nicht durch numerische Größe, son-
dern durch ihre ethnische Besonderheit. Der
Begriff „Volksgruppe . .. (wird) in Verbindung mit
der Vertreibung derjenigen deutschen Gruppen
verwendet, die nach 1918 als Minderheiten in
anderen Staaten zu leben gezwungen waren und
sich schon seit 1918 als Volksgruppe bezeichnet
haben“222. Welches inhaltliche Konzept steht also
hinter der Anwendung dieses Begriffs? „Volks-
gruppe“ ist keine Neuschöpfung, sondern hat ins-
besondere in der Geopolitik des Nationalsozialis-
mus eine zentrale Rolle gespielt. Mag der Begriff
auch bereits in den Anfängen der Weimarer Repu-

21 Zu ihrem Hintergrund und ihren Aktivitäten vgl. Walter
von Goldendach/Hans-Rüdiger Minow, Von Krieg zu Krieg.
Die deutsche Außenpolitik und die ethnische Parzellierung
Europas, Berlin 1997, S. 59 ff.
22 Schreiben von Hans Christoph Seebohm an Konrad
Adenauer vom 28. November 1960, zit. in: W. v. Goldendach/
H.-R. Minow, ebd., S. 40 f.

23 Vgl. Franz Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des
Nationalsozialismus 1933-1944, Frankfurt a. M. 1977.
24 Vgl. ebd., S. 203 ff.

blik entstanden sein, so hat er seine inhaltliche und
strategische Bedeutung jedoch im National-
sozialismus erhalten. Darauf hat Franz Neumann
in seinem „Behemoth“ hingewiesen23 . In einer
Gegenüberstellung von Minderheitenschutz und
Volksgruppenrecht arbeitet er den Unterschied
deutlich heraus:

Internationaler Minderheitenschutz
- zielt auf Gleichstellung aller Minderheitenan-

gehörigen mit den übrigen Staatsbürgern ab;
- schützt Minderheiten durch internationale Ga-

rantie;
- ist individualistisch, insofern er Minderheiten

nicht als rechtliche Einheit, sondern nur die
individuellen Rechte der Gruppenmitglieder
anerkennt;

- sieht den bestimmenden Charakter einer Min-
derheit in einem objektiven Faktor (Rasse,
Religion, Sprache) oder in dem subjektiven
Faktor der bewußten Zugehörigkeit von Indivi-
duen zu einer Gruppe.

Volksgruppenrecht
- zielt auf die Differenzierung des politischen

und rechtlichen Status jeder einzelnen Gruppe
nach deren spezifischer Eigenart ab;

- verankert den Schutz lediglich im Mutterland;
- anerkennt die Gruppe als Einheit, nicht aber

individuelle Rechte der Gruppenmitglieder;
- sieht den bestimmenden Charakter der Volks-

gruppe in dem objektiven Faktor der Rasse
oder in dem subjektiven Faktor und in der
Anerkennung eines Mitglieds durch die
Gruppe .24

Wesentliches Merkmal dieser Volksgruppenkon-
zeption ist also, daß die Anerkennung deutscher
Minderheiten als körperschaftlich organisierte
Volksgruppen mit weitgehenden Autonomierech-
ten den Schutz durch das deutsche „Mutterland“
mit Interventionsrechten erfordert. Nicht der Staat
selbst oder die internationale Völkergemeinschaft
ist für den Schutz und die Rechte der Volksgruppe
zuständig, sondern das Mutterland. Damit wurde
die Volksgruppe zum Brückenpfeiler des Deut-
schen Reiches im Nachbarstaat, und das war auch
die Zielrichtung dieser Begriffskonstruktion.

Wenn der Begriff der „Volksgruppe“ auch heute
noch neben dem der „Minderheit“ einen Sinn
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haben soll, so muß ihm auch ein alternatives
Schutzkonzept zugrunde liegen. Dabei führt es
nicht nur in die Irre, sondern ist auch falsch, wenn
man wie Rudolf Streinz behauptet: „Minderhei-
tenschutz und Volksgruppenrecht werden heute im
wissenschaftlichen Schrifttum weitgehend syno-
nym gebraucht. Dabei wird dem Begriff Volks-
gruppe wegen des unschönen Klanges des Begriffs
Minderheit der Vorzug gegeben." Denn im inter25 -
nationalen Schrifttum ist der Begriff kaum exi-
stent, in allen offiziellen Dokumenten wird von
„nationalen oder ethnischen Minderheiten"
gesprochen. Der Begriff „Volksgruppe“ be-
schränkt sich faktisch auf das deutsche Schrifttum.
Ob der Begriff zudem einen besseren Klang hat
als „Minderheit“, ist angesichts der deutschen Ver-
gangenheit eine seltsame Empfindung und wohl
mehr als eine Frage der politischen Ästhetik.

Hinter diesem Begriff steht die Gefahr der erneu-
ten Ethnisierung der Politik, die auf der Vorstel-
lung beruht, daß Volk, Nation und Ethnie als
natürliche Wesenheiten anzusehen sind und durch
objektive Merkmale bestimmt werden können.
„Wer die Nation als ethnische Abstammungsge-
meinschaft versteht, hängt einem ahistorischen
und biologizistischen Weltbild an. Alle Staatsna-
tionen sind gewachsene Einheiten, die durch jahr-
hundertelange Wanderungs- und Siedlungspro-
zesse zustande gekommen sind. Letzten Endes
sind alle Europäer Einwandererkinder, deren
Urahnen irgendeinmal mit einer Sprache, Religion
und Kultur zugewandert sind.“26

25 R. Streinz (Anm. 20), S. 15.
26 Vgl. Urs Altermatt, Das Fanal von Sarajevo. Ethnona-
tionalismus in Europa, Paderborn 1996, S. 91,157, zit. in: W. v.
Goldendach/ H.-R. Minow (Anm. 21), S. 131.

27 Vgl. Georg Brunner, Gutachten über Nationalitäten-
probleme und Minderheitenkonflikte in Osteuropa. Im Auf-
trag des Centrums für angewandte Politikforschung, For-
schungsgruppe Europa, Verlag der Bertelsmann-Stiftung,
Reihe „Strategien für Europa“, Gütersloh 1996.
28 Ebd., S. 148 ff.
29 Rainer Hofmann, Die Minderheitendeklaration der UN-
Generalversammlung. Ihre Bedeutung für die deutschen
Volksgruppen in Mittel- und Osteuropa, in: Dieter Blumen-
witz/Dietrich Murswiek (Hrsg.), Aktuelle rechtliche und
praktische Fragen des Volksgruppen- und Minderheiten-
schutzrechts, Bonn 1994. S. 17.

Es besteht daneben die Gefahr, mit dem Begriff
der Volksgruppe Schutz- und Interventionsrechte
durch das „Mutterland“ einzufordern, die die Sou-
veränitätsgrenzen des anderen Staates zurückdrän-
gen. Darüber hinaus könnte die Minderheit als
„Volks“-gruppe sich des Selbstbestimmungsrechts
der Völker bemächtigen wollen und ein Sezessi-
onsrecht verlangen. Denn wie bereits aufgezeigt,
besteht der Unterschied zwischen Minderheiten-
schutz und Selbstbestimmungsrecht gerade darin,
daß sich die Selbstbestimmungsforderung bei Min-
derheiten auf interne Autonomie beschränkt, wäh-
rend sie sich bei Völkern in Fällen äußerster Dis-
kriminierung und Rechtsverletzung zur Forderung
nach eigener territorialer Souveränität erweitern
kann. Wird diese Unterscheidung aufgegeben,
führt dies notwendigerweise zur Forderung nach
Grenzrevisionen in Osteuropa, wie dies Georg

25

Brunner propagiert27 . Sein juristisches Hilfsmittel
ist die Anbindung des Selbstbestimmungsrechts an
die Volksgruppen: „Gemeinsames Ziel des Min-
derheitenschutzes und des Selbstbestimmungs-
rechts ist es, daß die jeweilige Volksgruppe ihre
ethnisch-kulturelle Identität in freier Selbstbestim-
mung bewahrt und entwickelt. Dies ist um so
schwieriger, je größer die ethnisch-kulturelle Di-
stanz zwischen der Volksgruppe und der Staatsna-
tion ist. Folglich muß auch dieser Gesichtspunkt in
den Abwägungsvorgang einbezogen werden, und 
zwar dergestalt, daß dem Sezessionsrecht gegen-
über der Souveränität mit zunehmender kulturel-
ler Distanz ein immer stärkerer Vorrang einzuräu-
men ist. . . Wird die Sezession zum Zwecke der
Errichtung eines unabhängigen Staates erstrebt, so
muß die minoritäre Volksgruppe für sich allein
staatsfähig sein. Strebt sie hingegen den Anschluß
an einen bereits bestehenden Nationalstaat an, so
genügt es, daß sie zusammen mit dem Stammvolk
staatsfähig ist.“28 So ist wohl auch Rainer Hof-
manns Kritik an der Minderheitendeklaration der
UNO, Resolution 47/135, mit gleicher Intention zu
verstehen: „Minderheiten, die als Volk und damit
als Träger des Selbstbestimmungsrechts anzusehen
sind. .., (kann) ein Recht auch auf Sezession
zuwachsen.“29 Beide Autoren haben wohl die
deutschen Minderheiten in Osteuropa im Sinn, die
mit einer Option auf Sezession erheblichen
Sprengstoff für die politische und territoriale Sta-
bilität darstellen würden. Weniger Beachtung fin-
det dabei die Minderheit der Kurden in der Türkei,
die auf Grund der eklatanten und dauernden Ver-
weigerung ihrer Grund- und Menschenrechte in
der Tat ein Recht auf Separation von dem Staat
reklamieren könnten, der ihnen diese elementaren
Rechte vorenthält.

VH. Fazit

Die Minderheitenproblematik ist eine durchaus
explosive Problematik. Dies erleben wir nicht nur
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aus der kontinentalen Distanz in Afrika oder
Asien, sondern täglich in unseren Nachbarländern,
selbst oder gerade wenn sie die Existenz von Min-
derheiten leugnen, wie Frankreich oder die Türkei.
In Europa sind allerdings meines Erachtens die
Rechte der Minderheiten weniger gefährdet als
die territoriale Integrität der Staaten. Die Bei-
spiele Jugoslawien, Belgien, Italien und Spanien
zeigen uns das bei genauerer Analyse. Würden
den Kurden in der Türkei die gleichen Rechte
gewährt wie den Basken in Spanien, gäbe es in
Kurdistan zweifellos keinen Krieg. Doch nicht
jedes Minderheitenproblem läßt sich auf derart
rationale und politisch beispielhafte Weise lösen
wie der Status der deutschsprachigen Bevölkerung
in Südtirol, die Sezessionsbestrebungen der fran-
zösischsprachigen Kanadier von Quebec oder der
Föderalisierungsprozeß in Belgien zwischen Fla-
men und Wallonen. Und es ist nicht sicher, ob der
hohe Grad an demokratischer Konfliktregulierung
in diesen Staaten auch in Zukunft eingehalten wer-
den kann. Doch müssen alle Anstrengungen dar-
auf gerichtet sein, die zunehmenden Renationali-
sierungs- und Ethnisierungsprozesse in den
Bahnen friedlicher Konfliktlösung zu halten.

Dazu sollten einige grundlegende Voraussetzun-
gen und Bedingungen erfüllt werden, die zum
Ende angedeutet werden sollen:

- Es bedarf zunächst einer genauen völkerrecht-
lichen Fixierung der Rechte und des Schutzes
von Minderheiten im Rahmen der regionalen
Völkergemeinschaft, wie sie jüngst in dem Rah-
menübereinkommen des Europarates erfolgt
ist. Dieses muß für alle europäischen Staaten
verbindlich anerkannt und in deren Gesetzge-
bung integriert werden.

- Es darf keine Aktivitäten zur Destabilisierung
der Staaten durch einseitige Einmischungen der
sogenannten Mutterländer geben. Der Begriff
der Volksgruppen könnte dabei zur Durchset-
zung von Grenzrevisionen und territorialen Um-
schichtungen benutzt werden. Bereits die gezielte
politische, kulturelle und vor allem ökonomische
Unterstützung nationaler Minderheiten durch die
„Mutterländer“ (z. B. die massive materielle
Unterstützung deutschsprachiger Minderheiten
in den osteuropäischen Ländern durch die Bun-
desrepublik) gefährdet die Gleichberechtigung,
stört die Balance zwischen den unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen und kann die Integration
dieser „Inseln des Wohlstandes“ in eine ärmere
Umgebung behindern.

- Die Garantie von Minderheitenrechten ist in
erster Linie die Aufgabe des Staates, in dem

sich die Minderheiten befinden. Sollte er eine
solche Garantie nicht gewährleisten können,
darf sie nur im Rahmen kollektiver Sicherung -
wie etwa der OSZE - eingefordert und durch-
gesetzt werden. Es gibt zahlreiche Fälle, in
denen die Garantie der Minderheitenrechte auf
der bilateralen Verabredung und Kontrolle
durch Nachbarstaaten beruht wie in den Fällen
Dänemark/Deutschland sowie Italien/Öster-
reich. Die historische Belastung vieler europäi-
scher Nachbarschaftsbeziehungen (insbeson-
dere die Deutschlands mit seinen östlichen
Nachbarn) lassen es jedoch nicht zu, dem
„Mutterland“ die Kontrolle und eventuelle
Durchsetzung der Rechte „seiner“ Minderheit
im Nachbarland zu übertragen. Selbst bei Min-
derheiten ohne „Mutterland“ müssen die
Rechte im Rahmen ausschließlich kollektiver
Sicherung garantiert werden, um jegliche
Instrumentalisierung der Minderheiten zur
Destabilisierung eines Landes zu vermeiden.

- Die Forderungen nach Gleichberechtigung und
Diskriminierungsschutz aller anderen fakti-
schen sozialen Minderheiten (Wanderarbeiter,
Migranten, Flüchtlinge, Schwule, Lesben etc.)
sind durch spezielle Gesetze im Rahmen der
jeweiligen Verfassungen zu erfüllen. Damit fal-
len allerdings ca. sieben Millionen Menschen in
der Bundesrepublik nicht unter den Schutz und 
die Rechtsgewährleistungen des Rahmenab-
kommens des Europarats. Um dies jedoch zu
erreichen, erscheint es derzeit - abgesehen von
den politischen Widerständen - vordringlich,
die Rechtsgarantien in die nationalen Auslän-
der- und Einwanderergesetze zu integrieren.
Die Erweiterung der Minderheitenregelung auf
alle Ausländer hat derzeit keine Chance: Die
rechtliche und faktische Unterscheidung zwi-
schen EU- und anderen Ausländern müßte erst
wieder fallen, um eine gemeinsame Regelung
für nationale und ausländische Minderheiten
sinnvoll zu machen.

Das zentrale Problem der Minderheitenpolitik
liegt jedoch nicht im juristischen Bereich, sondern
im nicht nur in der deutschen Gesellschaft auftre-
tenden Rassismus und in den auch in Europa
schärfer werdenden sozialen Auseinandersetzun-
gen um die Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtums. Damit in Zeiten ökonomischer Krisen
und sinkender materieller Chancen der ohnehin
begrenzte Haushalt an Toleranz, wechselseitiger
Achtung und Solidarität zumindest erhalten bleibt,
ist mehr notwendig, als es die Mittel des Völker-
rechts vermögen. Dazu bedarf es gemeinsamer
gesellschaftlicher Anstrengung in allen Ländern.
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Gerhard Stuby

Universalismus versus Partikularismus
Die Menschenrechte der dritten Generation

I. Einleitung

Eine leichte Bewegung eines schlafenden Elefan-
ten, der seine Lage bequemer machen wolle,
könne eine gesamte Kolonie Ameisen zerstören,
bemerkte der südafrikanische Vizepräsident
Mbeki auf dem gerade zu Ende gegangenen Gip-
feltreffen der Blockfreien in Durban. Diese Ein-
schätzung der Folgen der „Globalisierung“ der
„freien“ Weltwirtschaft, deren Mechanismen nach
dem Wegfall der letzten Hemmnisse sich immer
ungehinderter entfalten und der Mehrheit der
Weltbevölkerung in der Dritten Welt wenig Gutes
verheißen, ist treffend. Diese realistische Einstel-
lung mag dazu beigetragen haben, daß die Erklä-
rungen von Durban hinsichtlich der Menschen-
rechte auf den ersten Blick eher auf der Linie
westlicher Vorstellungen lagen als die der Welt-
menschenrechtskonferenz in Wien von 1993: Men-
schenrechte seien universell gültig und unteilbar
und müßten unabhängig von politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Systemen gewahrt
werden1.

1 Vgl. Robert von Lucius, Ameisen und Elefanten, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. 9. 1998, S. 16.
2 Vgl. Samuel P. Huntington, Kampf der Kulturen. Die
Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München,
1996°, S. 314; dazu kritisch Norman Paech, Krieg der Zivili-
sationen oder dritte Dekolonisation?, in: Blätter für deutsche
und internationale Politik, (1994) 3, S. 310 ff.
3 Verwiesen wird stets auf die drei Vorbereitungs-
konferenzen für Wien, und zwar in Bangkok für Asien, in
Tunis für Afrika und San Jose für Südamerika, vgl. Ruth

Klingenbiel, Weltkonferenz für Menschenrechte in Wien
1993, in: Dirk Messner/Franz Nuscheler (Hrsg.), Welt-
konferenzen und Weltberichte, Bonn 1996, S. 186 ff.
4 Besonders explizit Franz Nuscheler, Das „Recht auf Ent-
wicklung“. Fortschritt oder Danaergeschenk in der Entwick-
lung der Menschenrechte?, Blaue Reihe der Deutschen Ge-
sellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN), Nr. 67, Bonn
1966.
5 Vgl. Rüdiger Wolfrum, Die Entwicklung des inter-
nationalen Menschenrechtsschutzes. Perspektiven nach der
Weltmenschenrechtskonferenz von Wien, in: Europa-Archiv,
(1993) 23, S. 681 ff.; hinsichtlich militärischer Optionen zu-
rückhaltender Ulrich Fastenrath, Wie die Menschenrechte
geschützt werden, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
vom 22. 8.1998.

Die islamisch-konfuzianische Herausforderung an
die Universalität der Menschenrechte, wie sie
besonders schwarz Samuel Huntington an die
Wand malte, scheint eingedämmt2, wenn auch die
westlichen Befürchtungen hinsichtlich der Men-
schenrechtssituation in der Dritten Welt weiter
bestehen dürften. Denn trotz aller Unterschiede in
der Einschätzung der „Bedrohung“ durch asiati-
sche, afrikanische oder gar südamerikanische
Werte, einig ist man sich im Verständnis dessen,
was unter Universalität der Menschenrechte zu
verstehen sei3 .

Unterschiedliche Auffassungen der Menschen-
rechte bestehen darüber, wie der Herausforderung
durch andere Kulturen begegnet werden könnte.
Huntington befürwortet, wenn auch als Ultima
ratio, eine Sicherung der Universalität durch mili-
tärische Gewalt, und, falls eine kollektive Aktion
nicht zustande kommt, durch einen amerikani-
schen Alleingang. Die jüngsten „chirurgischen“
Schläge der Clinton-Administration gegen „isla-
mische Terrorbasen“ und das durchweg positive
Echo in den vom Westen beherrschten Medien -
in Durban allerdings wurde die amerikanische
Antwort weniger freudig begrüßt - belegen, wie
sehr Huntington den Konsens der westlichen Eli-
ten wiedergibt. Die Kritik, wenn sie sich denn 
äußert, ist spärlich und schüchtern und richtet sich
zudem nicht gegen das Prinzip humanitärer Inter-
vention bei massiven Menschenrechtsverletzungen
- das waren die Anschläge auf amerikanische Bot-
schaften und Einrichtungen zweifellos -, sondern
höchstens gegen die nicht eindeutigen Beweise für
eine Verknüpfung mit den ausgewählten Vergel-
tungszielen.

Auf weniger „handfester“, dafür mehr theoreti-
scher Ebene befinden sich Empfehlungen, die Dis-
kussion über die Frage der Universalität von Men-
schenrechten rigoros auf Mindeststandards zu
reduzieren, denn jede Inflationierung und Auswei-
tung des Forderungskatalogs (Recht auf alles) sei
kontraproduktiv4 . Wichtiger sei zudem die Effekti-
vierung der Garantie, einschließlich militärisch
interventionistischer Maßnahmen5 . Scheinbar völ-
lig entgegengesetzt sind Forderungen, zunächst
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einmal die grundsätzliche „kulturelle Differenz“,
die mit der Einführung asiatischer oder anderer
Werte offenbar geworden sei, zu akzeptieren und
von der gegenseitigen Akzeptanz der Differenz
her gemeinsame Standards zu suchen6 . Auch die
beiden zuletzt genannten Positionen gehen mehr
oder weniger ebenso wie Huntington davon aus,
daß der Universalismus der internationalen Men-
schenrechte7 in einem ganz bestimmten, nämlich
in einem euro-atlantischen Sinne - die erstere
bejahend, die zweite distanziert - zu verstehen sei.

6 Zur neueren Diskussion um die sogenannte kulturelle
Differenz vgl. Brigitte Hamm, in: INEF-Report, Zur Univer-
salität der Menschenrechte, (1995) 11, S. 18 ff.; dies., Politi-
sche Menschenrechte, in: Ingmar Hauchler/Dirk Messner/
Franz Nuscheler (Hrsg.), Globale Trends 1998, Frankfurt
a.M. 1997, S. 399 ff.
7 Einige Autoren beschränken sich nicht nur auf die Men-
schenrechtserklärung von 1948, sondern beziehen die weitere
völkerrechtliche Entwicklung mit ein, vgl. John Galtung,
Menschenrechte anders gesehen, Frankfurt a. M. 1997, S. 12.

8 Einen meisterlich komprimierten Überblick aus marxi-
stischer Sicht über diesen Entwicklungsgang mit aus-
führlichen Literaturhinweisen bietet Hermann Klenner,
Menschenrechte zwischen Krieg und Frieden, in: Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, 37 (1989), S. 581 ff.
9 Hierauf weist Jürgen Habermas, aber nicht nur er, immer
wieder mit Emphase hin, z. B. ders., Der interkulturelle Dis-
kurs über Menschenrechte, in: Frankfurter Rundschau vom
4. 2. 1997, S. 10; zur Frauenfrage vgl. das neue Standardwerk
von Ute Gerhard (Hrsg.), Frauen in der Geschichte des
Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, München
1997.
10 Menschenrechte als „Schmiermittel der ökonomischen
Hegemonie des Westens“, so eine neuere Formulierung von
Wolfgang Welsch, Eurozentrismus oder Universalität?, in:
Frankfurter Rundschau vom 3. 9. 1996, S. 10.
11 Vgl. dazu Norman Paech/Gerhard Stuby, Machtpolitik
und Völkerrecht in den internationalen Beziehungen, Baden-
Baden 1994, insbes. S. 175 ff.

Von einer juridischen Position (Habermas) her soll
im folgenden gefragt werden, ob diese Auffassung
von Universalität im Völkerrecht eine Bestätigung
findet. Was ist unter Universalität der Menschen-
rechte zu verstehen? Welche Hinweise gibt der
Entstehungsprozeß der Menschenrechtserklärung
von 1948? Welche Veränderungen vollzogen sich
im Universalitätsverständnis bei der Ausgestaltung
der beiden UN-Pakte von 1966 und der großen
Antidiskriminierungskonventionen vom März 
1966? Kündigen die Menschenrechte der dritten
Generation einen Bruch mit der bisherigen Kon-
zeption von Universalität an?

II. Die vergessene Antwort der
Allgemeinen Menschenrechts-

erklärung von 1948

Sogar ein Erzähler mit der meisterlichen Kapazität
eines Friedrich Dürrenmatt hätte Schwierigkeiten,
wenn es um das Thema der Entstehungsgeschichte
der Menschenrechte ginge. War denn die Intention
der Beglückung der Menschheit in der „paragra-
phierten Aufklärungsphilosophie“ von 1776 und
1789 nicht von Anfang an doppelbödig und gefähr-
lich gewesen? Wurde denn nicht bestenfalls in
„heroischer Selbsttäuschung“ (Marx) ein Pro-
gramm als allgemein menschlich bezeichnet, das
den Profitmechanismus unterstützte nach dem 
Motto: Was für den Bourgeois gut ist, ist für den 
Bürger gut, was den Ruhm Frankreichs {gloire de
la France) vermehrt, bekommt der Menschheit,

später dann profaner, was für Ford gut, ist gut für 
Amerika und die Welt8? Mußte denn nicht in hef-
tigen Kämpfen die aufklärerische Borniertheit und
Arroganz erst aufgebrochen werden, damit Men-
schenrechte für Sklaven, Arbeiter, Frauen, Juden,
Zigeuner, Schwule und Asylanten erst überhaupt
erkannt werden konnten9?

Dabei war eine banale Dialektik von einebnender
und alle Werte vernachlässigender Profitgier auf
der einen Seite und einer Emanzipationsschübe
erzeugenden Dynamik der Parolen Freiheit und
Gleichheit mit ausgleichender Brüderlichkeit auf
der anderen entstanden, auf die sich die Arbeiter-
bewegung aller Schattierungen berief10.

Die Nationalsozialisten registrierten diesen Prozeß
in der Gesellschaft sehr genau, der ihrem Appell
an den nackten Machtinstinkt zuwiderlief. 1789
und die ganze seit dieser Epoche vollzogene Ent-
wicklung der Gesellschaft sei rückgängig zu
machen, um die großdeutsche Nation zu erneuern,
so Josef Goebbels. Nur unter artgleichen Indivi-
duen, Gruppen oder Völkern könne es genossen-
schaftliche Beziehungen, ausgerichtet am Führer-
prinzip, geben. Andersartige, vor allem die Juden
in Deutschland, wegen ihrer Forderungen nach 
Gleichheit und Integration stellten eine latente
Gefahr für den germanischen Rassekern des deut-
schen Volkes dar11. Ausgrenzung, Abstoßung,
Beseitigung und Vernichtung waren somit gedank-
lich schon angelegt. Der Nationalsozialismus
begriff sich selbst als Angriff auf die bisherige
Zivilisation, und die Umsetzung in Aggression und
Genozid nach innen und außen in bisher nicht
gekannter Konsequenz und Gründlichkeit ent-
sprach der verkündeten Konzeption.

Dies war auch der Erfahrungshorizont, auf den die
Alliierten nach ihrem Sieg über das nationalsozia-
listische Deutschland mit einem Programm für die
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Gestaltung der internationalen Beziehungen rea-
gierten. In der Präambel der Charta der Vereinten
Nationen ist sie nach wie vor am präzisesten
zusammengefaßt: „Wir, die Völker der Vereinten
Nationen sind fest entschlossen, künftige Ge-
schlechter vor der Geißel des Krieges zu bewah-
ren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares
Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren
Glauben an die Grundrechte der Menschen,
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit,
an die Gleichberechtigung von Mann und Frau
sowie von allen Nationen, ob groß oder klein,
erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen,
unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor
den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen
Quellen des Völkerrechts gewahrt werden kön-
nen.“

Hier drückt sich ein Verständnis von Universalität
der Menschenrechte aus, das angesichts der ge-
nannten Erfahrungen unproblematisch und ein-
deutig erscheint. Auch die Behauptung der
„Widernatürlichkeit“12 dieses Bündnisses, der
Anti-Hitler-Koalition, wie es damals allgemein
genannt wurde, tat der Universalität keinen Ab-
bruch. Angesprochen durch die Kritik war mit
Blick auf die Beteiligung der Sowjetunion die Dif-
ferenz des Gesellschafts- und Staatssystems, insbe-
sondere das unterschiedliche Demokratieverständ-
nis oder anders ausgedrückt die unterschiedliche
Auffassung über Entstehung, Stellung und Funk-
tion von Menschenrechten. Einigen konnten sich
jedenfalls zu dieser Zeit die „widernatürlichen“
Partner auf ein umfassendes Programm der
Behandlung Deutschlands (Potsdamer Abkom-
men) und in San Francisco auf die Charta der Ver-
einten Nationen. Der, zugegeben, immer dünner
werdende Konsens - er wurde dann zu Beginn des
Kalten Krieges 1948 mit der Fulton-Rede Chur-
chills, und zwar unter Berufung auf die (anglo-
amerikanische) Universalität der Menschenrechte,
aufgekündigt - reichte gerade noch, um die allge-
meine Menschenrechtserklärung zu verabschie-
den13. War nun diese Erklärung, die explizit als all-
gemeine (universelle) bezeichnet wurde, lediglich
ein Formelkompromiß, der sich dann nach 1989
mit dem Untergang des als antagonistisch empfun-
denen kommunistischen Staats- und Gesellschafts-

12 Ernst Deuerlein, Die deutsche Frage auf der Konferenz
von Potsdam, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 34/65,
S. 3 ff.
13 Die sozialistischen Länder UdSSR, Ukraine und Weiß-
rußland und einige andere Länder wie z. B. Südafrika und
Saudi-Arabien enthielten sich der Stimme. Den sozialisti-
schen Ländern gingen die Garantien der sozialen Menschen-
rechte nicht weit genug. Vgl. N. Paech/G. Stuby (Anm. 11),
S. 513 f.

14 John Sommerville, Vergleich zwischen demokratischen
Prinzipien der Sowjets und des Westens vom Gesichtspunkt
der Menschenrechte aus, in: UNESCO (Hrsg.), Um die Er-
klärung der Menschenrechte. Ein Symposium mit einer Ein-
führung von Jacques Maritain, Zürich 1951, S. 203.
15 Das Symposium wurde von der UNESCO mit Philo-
sophen, Juristen, Naturwissenschaftlern und anderen Wis-
senschaftlern aus allen Kulturkreisen durchgeführt und
durch eine umfangreiche Fragebogenaktion flankiert, die
der Menschenrechtskommission als Informationsunterlage
diente.

Systems in einen echten Universalismus verwan-
delte, oder wurde hier ein dritter Inhalt zwischen
den Partnern vereinbart und wenn ja, welcher?

Zunächst einmal war die Übereinstimmung nega-
tiv gegen die gerade besiegte Nationalsozialisti-
sche Diktatur ausgerichtet. „Ein soziales System
bleibt natürlich ausdrücklich von der Mitglied-
schaft in den Vereinten Nationen ausgeschlossen:
der Faschismus, oder seine deutsche Form - der
Nazismus. Für diesen Ausschluß gibt es unver-
kennbar gesunde philosophische Grundsätze: die
faschistischen und nazistischen Philosophien
beschränken nicht nur in ihren praktischen
Anwendungen, sondern auch formell in ihren Prin-
zipien Auffassungen wie den Begriff der Men-
schenverbrüderung, die Anschauung, daß die
menschlichen Wesen gleiche und unveräußerliche
Rechte haben ohne Rücksicht auf Rasse, Farbe
oder Geschlecht und alle philosophischen und
geschichtlichen Errungenschaften der Demokratie
und des menschlichen Geistes, wie sie im 17. und
18. Jahrhundert verwirklicht wurden.“14

Dieses Zitat auf einem Symposium von Wissen-
schaftlern aller Fakultäten und Kulturkreise, das
die UNESCO zur Vorbereitung der Formulierung
der Menschenrechtserklärung 1947 veranstaltete15 ,
zeigt deutlich, daß die Ablehnung des gemeinsam
niedergerungenen nationalsozialistischen Systems
sich nicht in der puren Negation erschöpfte. Der
Nationalsozialismus wurde als Negation der Zivili-
sation schlechthin begriffen. Die Negation dieser
Negation beinhaltete die Bestätigung des zuvor
bedrohten zivilisatorischen gemeinsamen Erbes.
Der Rückbezug in Inhalt und Form der Erklärung
von 1948 auf die Erklärung von 1789 kam also
nicht von ungefähr. Auch der Kontext der Londo-
ner Vereinbarungen der Alliierten vom August
1946 zur Einrichtung eines internationalen Militär-
gerichtshofes in Nürnberg zur Aburteilung und
Bestrafung der nationalsozialistischen Hauptver-
brecher muß in diesem Zusammenhang erwähnt
werden. Die in Art. 6 zusammengefaßten Verbre-
chenskategorien (Verbrechen gegen den Frieden,
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit) stellen den inhaltlichen Kern der
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Ablehnung der systematischen und massenhaften
Menschenrechtsverletzung durch das nationalso-
zialistische Regime dar. Sie sind sozusagen die
negative Folie, auf der das positive Gerüst der
Menschenrechtserklärung von 1948 aufgebaut
wurde.

Die inhaltliche Übereinstimmung erschöpfte sich
nämlich nicht in der Bestätigung der zivilisatori-
schen Essentials, sondern ging darüber hinaus.
Selbstverständlich waren alle traditionellen libera-
len Grundrechte angesprochen wie Diskriminie-
rungsverbote und justitielle Grundrechte. Aber in
diesem Katalog waren auch schon Rechte aufge-
nommen. die nicht in allen Staaten bürgerlich-libe-
raler Tradition üblich waren wie ein Asylrecht und 
ein Recht auf Staatsangehörigkeit.

Der zweite Teil der Erklärung, der sich auf die
historisch folgenden sogenannten Rechte der zwei-
ten Generation bezieht, nämlich die wirtschaftli-
chen. sozialen und kulturellen Menschenrechte,
war nicht nur eine Konzession an die sozialisti-
schen Staaten. Er entsprach genauso westlicher
Tradition, wie die Weimarer Verfassung oder gar
die mexikanische Verfassung mit ihren sozialisti-
schen Tendenzen zeigt. In Frankreich saßen die
Kommunisten in der Regierung und sorgten für
Verfassungsergänzungen in der Solidaritätstradi-
tion der Jakobiner, in England brachte Labour
ganz pragmatisch sozialistische Komponenten in
die Verfassungswirklicheit.

Nicht nur diese sogenannte zweite Dimension der
Menschenrechte war eine Selbstverständlichkeit
der Schöpfer der Menschenrechtserklärung von
1948. Es gab auch Vorschläge aus dem asiatisch-
konfuzianischen bzw. islamischen Kulturkreis, die
berücksichtigt wurden. In einer Fragebogenaktion
versuchte sich die UNESCO einen Überblick über
die Vielfalt der Ansichten zu verschaffen. Auf der
schon erwähnten Diskussionsveranstaltung der
UNESCO meldeten sich einige Vertreter mit Kri-
tik an den bisherigen Vorschlägen zu Wort.
Mahatma Gandhi forderte in einem Schreiben, die
Pflichten des Individuums nicht zu vergessen, und 
in anderen Beiträgen wurde eine stärkere Berück-
sichtigung der Familie gefordert. Derartige
Gesichtspunkte wurden auch von katholischen
Vertretern wie Jacques Maritain angeführt. Die
enge Verbindung von Rechten als subjektive
Ansprüche und Pflichten gegenüber anderen und
der Gesellschaft wurde in der Erklärung selbst gut-
geheißen, und zwar im Art. 29 (Grundpflichten)16 .

16 Die vom Inter Action Council (Mitglieder u. a. Helmut
Schmidt, Jimmy Carter) vorgelegte Allgemeine Erklärung
der Menschenpflichten (vgl. Die Zeit, Nr. 41 vom 3. 10. 1997)

nimmt diesen Hintergrund nicht zur Kenntnis oder verdrängt
ihn. Kritisch hierzu Norman Paech, Das Erbe von 1795. Zur
Diskussion um die Menschenpflichten, in: epd-Entwick-
lungspolitik, (1998) 1, S. 34.
17 Zu den einzelnen Beiträgen vgl. UNESCO (Anm. 14);
zur neueren Diskussion um die sogenannte kulturelle Diffe-
renz vgl. den Beitrag von B. Hamm (Anm. 6), S. 18 ff.
18 Vgl. den Beitrag von A. P. Elkin, S. 298 ff., und Leonhard
Barnes, S. 321 ff., in: UNESCO (Anm. 14).
19 Vgl. zur Auseinandersetzung mit dem Kommunitarismus
die informative und differenzierte Darstellung von Lothar
Peter, Kommunitarismus und Linke: Unvereinbare Gegen-
sätze?, in: Sozialismus, 24 (1998) 7/8, S. 49 ff.

In den Diskussionen spielte der Gegensatz von
politisch bürgerlich-liberalen Grundrechten und
wirtschaftlich-sozialen Grundrechten sicherlich
eine nicht zu unterschätzende Rolle, aber nicht
reduziert auf einen einfachen Ost-West-Gegen-
satz, wie es oft dargestellt wird. Außerdem wurden
ebenso Argumente angeführt, die heute unter dem
Begriff sogenannter kultureller Differenz gehan-
delt werden17. Selbst die Rechte der sogenannten
„abhängigen Völker“, auch jener in der primitiven
Gesellschaftsordnung der indigineous people in
Australien, wurden in die Überlegungen einbezo-
genls. Das Spektrum der Diskutanten war also
sehr breit und berücksichtigte alle relevanten phi-
losophischen und weltanschaulichen Strömungen
der damaligen Zeit. Im Schlagabtausch zwischen
postmodernen Differenztheoretikern und Kom-
munitariern heute würde manches als altbekannt
erscheinen, wenn man sich einen Blick zurück
erlauben würde19 .

Als Fazit muß festgehalten werden: In der damali-
gen Diskussion um die Entstehung der Menschen-
rechtserklärung von 1948 wurden die Errungen-
schaften der europäischen Aufklärung, wie sie sich
seit den amerikanischen und französischen Men-
schenrechtserklärungen entwickelt hatten, auch
von den Repräsentanten anderer außereuropäi-
scher Traditionen als allgemein menschliches Gut
begriffen und nicht als Ausdruck des europäischen
Kolonialismus. Daß derartige Bestrebungen sich
menschenrechtlicher Bemäntelung bedienten,
wurde selbstverständlich nicht übersehen. Euro-
zentrismus wurde als Pervertierung der europäi-
schen Aufklärung begriffen, nicht jedoch als
Grund gesehen, die universell humane Botschaft
dieser Tradition zu verkennen und nicht als norma-
tiven Inhalt völkerrechtlicher Vereinbarungen zu
fordern. Angestrebt war nämlich eine Überein-
kunft über eine praktische Anwendung von Men-
schenrechten und nicht eine Übereinstimmung
über Konzeption und Philosophie von Menschen-
rechten. Deren streckenweise antagonistische Dif-
ferenz setzte man sogar voraus.
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III. Der Zivil- und Sozialpakt von
1966 und die Dekolonisierung

Die Menschenrechtserklärung wurde im Dezem-
ber 1948 von der Menschenrechtskommission
angenommen. Diese war nach Art. 68 der UN-
Charta vom Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC)
eingesetzt worden. Ihr Auftrag lautete, ein ver-
bindliches Menschenrechtsstatut (bill of rights) zu
erarbeiten, wobei dieser Entwurf dreierlei ent-
halten sollte: Zunächst war eine Deklaration not-
wendig, die als Ausdruck der allgemeinen interna-
tionalen Rechtsauffassung dem eigentlichen
völkerrechtlichen Abkommen über die Achtung
der Menschenrechte (covenant) vorausgestellt
werden sollte. Als weiteres Dokument sollte ein 
Abkommen über Maßnahmen zur Anwendung
und Durchführung dieser beiden Instrumente aus-
gearbeitet werden.

Den ersten Auftrag erledigte die Menschenrechts-
kommission relativ schnell, als sie 1948 die Men-
schenrechtserklärung annahm. Gleichzeitig faßte
sie den ihren ursprünglichen Arbeitsauftrag bestä-
tigenden Entschluß, eine Konvention über Men-
schenrechte auszuarbeiten, die über die Men-
schenrechtserklärung hinausgehend konkrete
völkerrechtliche Verpflichtungen der Staaten zur
Gewährung der Menschenrechte begründen sollte.
Daß dann in der Folge die Menschenrechtserklä-
rung ein isoliertes und relativ unabhängiges Doku-
ment geblieben ist, lag an der ideologischen Kon-
frontation durch den Kalten Krieg. Im Laufe 
dieses Entwicklungsweges verlor sich fast die
ursprüngliche Idee des Arbeitsauftrages, den nor-
mativen Inhalt von Menschenrechten und dessen
völkerrechtliche Garantie durch effektive Überwa-
chungsinstrumente einheitlich und parallel zu
gestalten. Ganz verloren ging diese Vision jedoch
nicht, denn später wurde sie z. B. durch die Imple-
mentierung verschiedener Berichtsverfahren und
ansatzweise gerichtsähnlicher Kontrollverfahren
wie im Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte und in dem dazugehörigen
Fakultativprotokoll vom Dezember 1966 umge-
setzt. Auch die Kontrollinstrumente der großen
Antidiskriminierungskonventionen von 1966 seien
in diesem Zusammenhang erwähnt (Anti-Apart-
heid, Anti-Frauendiskriminierung, Anti-Rassen-
diskriminierung etc.).

die Ratifizierungen 1976 abgeschlossen waren, so
daß die beiden Pakte über Menschenrechte, näm-
lich der Internationale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (Bürgerrechtspakt) sowie jener
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(Sozialpakt)20 , in Kraft traten. Drei Aspekte der
äußerst komplizierten Diskussionen, die vom ideo-
logischen Schlagabtausch des Kalten Krieges und
vom schmerzhaften Prozeß der Dekolonisierung
gezeichnet waren, sollen kurz betrachtet werden:
die Spaltung in zwei verschiedene Pakte, die unter-
schiedlichen Durchsetzungsformen in den beiden
Konventionen und drittens die Problematik einer
„internationalen Sozialstaatlichkeit“.

18 Jahre vergingen, bis die Arbeiten der Men-
schenrechtskommission 1966 abgeschlossen wer-
den konnten, und es dauerte weitere 10 Jahre, bis

20 Vgl. hierzu: Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.), Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen,
Bonn 19962, S. 52-92.

1. Spaltung in zwei Pakte und die Klammerfunk-
tion des Selbstbestimmungsrechts

Die ursprüngliche Vorstellung der Menschen-
rechtskommission war es, entsprechend der Men-
schenrechtserklärung die verschiedenen Katego-
rien der beiden Menschenrechtsgenerationen in
einem Pakt zu verbinden. Es waren zwei Gesichts-
punkte, die zur Trennung in zwei verschiedene
Pakte führten. Ein sachlicher Grund wurde von
Indien vorgetragen. Die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte bedürften eines anderen
Realisierungssystems als die bürgerlichen und
politischen Rechte. Den anderen Grund lieferten
die USA mit ihrer Weigerung, überhaupt wirt-
schaftliche und soziale Rechte weiter auszuformu-
lieren als in der Menschenrechtserklärung von
1948 geschehen. Die Trennung kam derartigen
Intentionen insofern entgegen, als man hoffte, die
wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte auf
eine Art Staatszielprogramm mit minderer Ver-
bindlichkeit reduzieren zu können. Das gelang
jedoch nur zum Teil. Der beiden Pakten vorausge-
stellte wortgleiche Art. 1, der das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker formulierte, dokumen-
tierte die vor allen Dingen von den Ländern der
Dritten Welt - und in diesen Intentionen unter-
stützt von den sozialistischen Staaten - propa-
gierte Verklammerung und sachliche Untrennbar-
keit der beiden Kategorien von Menschenrechten.
Zudem wurde das Recht auf Selbstbestimmung
über die Frage der politischen Unabhängigkeit
hinaus präzisiert auf die freie Wahl des politischen
Status und die Gestaltungsfreiheit in bezug auf die
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick-
lung. Unter dem Gesichtspunkt, daß beide Pakte
keine Aussage über das private Eigentum als Men-
schenrecht machen, ist hier eine wichtige Aussage
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hin zur Legitimität der beiden möglichen Gesell-
schaftsmodelle, nämlich des kapitalistischen
Marktwirtschaftsweges und des sozialistischen
Planwirtschaftsmodelles, getroffen. Das gilt es
jedenfalls angesichts der heutigen Diskussionen
festzuhalten.

2. Die verschiedenen Durchsetzungsformen
in den beiden Pakten

Die beiden Pakte unterscheiden sich unter ande-
rem darin, daß sie verschiedenartige Verpflich-
tungsmodi auferlegen. Der Zivil- oder Bürger-
rechtspakt verlangt von jedem Mitgliedstaat, „die
in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und 
sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner
Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen ... zu
gewährleisten“ (Art. 2 Abs. 1). Damit wird in
erster Linie vom Staat gefordert, Eingriffe in die
bezeichneten individuellen Freiheiten zu unterlas-
sen. Im Sozialpakt hingegen verpflichten sich die
Staaten, „unter Ausschöpfung aller ihrer Möglich-
keiten Maßnahmen zu treffen, um nach und nach
mit allen geeigneten Mitteln, vor allem durch
gesetzgeberische Maßnahmen, die volle Verwirkli-
chung der in diesem Pakt anerkannten Rechte zu
erreichen“ (Art. 2 Abs. 1). Die Gewährleistung
dieser Rechte setzt voraus, daß wirtschaftliche und
andere Ressourcen vorhanden sind. Über sie ver-
fügen nicht alle Staaten in gleichem Ausmaß. Sol-
che Ressourcen dagegen sind im allgemeinen
weniger erforderlich, wenn die Staaten ihren Ver-
pflichtungen hinsichtlich der bürgerlichen und 
politischen Rechte nachzukommen haben. Inso-
fern trägt die Formulierung im Wirtschafts- und 
Sozialpakt stärker programmatischen Charakter,
ohne jedoch eine mindere Verpflichtung im recht-
lichen Sinne zu intendieren.

Die Unterschiede der beiden Kategorien von
Menschenrechten machen sich auch im Kontroll-
system bemerkbar. Gerade weil politische und 
Bürgerrechte in erster Linie auf Abwehr mögli-
cher Eingriffe von staatlicher Seite ausgerichtet
sind, stellt die effektivste Form der Kontrolle ein
gerichtsförmiges Verfahren dar, wie es am ausge-
prägtesten im System der europäischen Menschen-
rechtskonvention zu finden ist, insbesondere nach
der Reform des elften Protokolls der Konvention
im Jahr 1994, das eine unmittelbare Klagebefugnis
des betroffenen Individuums am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte vorsieht. Die
mehr programmatisch ausgerichteten Verpflich-
tungen des Sozialpaktes, die erst noch in konkrete
staatliche Leistungsverpflichtungen umgesetzt
werden müssen, erscheinen jedoch besser gewähr-

leistet durch ein mehr oder weniger striktes
Berichtssystem, das auf kooperative Unterstüt-
zung des betroffenen Staates ausgerichtet ist, die
wirtschaftlichen Voraussetzungen für die konkrete
Leistungspflicht einzurichten oder auszubauen.
Mit der Umgestaltung des Ausschusses für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte in ein
unabhängiges Expertengremium ist auch hier die
Kontrollbefugnis effektiviert worden21 .

21 Einzelheiten zu der verschiedenen Qualität der Kon-
trollgremien bei N. Paech/G. Stuby (Anm. 11), S. 522 bzw.
548 ff.

Läßt man die zum Teil sehr detailliert ausformu-
lierten Menschenrechte in beiden Pakten Revue
passieren und vergegenwärtigt man sich die langen
und heftigen Auseinandersetzungen, die ihrer end-
gültigen Ausgestaltung vorangegangen sind, so
wird man einen Konflikt zwischen Universalismus
einerseits und Regionalismus bzw. Relativismus
andererseits vermissen. Von vornherein war die
Intention in der Menschenrechtskommission dar-
auf ausgerichtet, ein universell und global gelten-
des Normenprogramm zu entwickeln. In diesem
Rahmen sollte es dann durchaus möglich sein,
regionale Selbständigkeit zu entwickeln, wie es in
der Amerikanischen Konvention über Menschen-
rechte von San Jose, der Europäischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten sowie der Banjul-Charta der Menschen-
rechte und Rechte der Völker in Afrika geschehen
ist, die sich allerdings nicht im Widerspruch zu den
UNO-Pakten gesehen haben. Auch waren in der
nationalen praktischen Handhabung der universell
normierten Standards notwendigerweise erhebli-
che Spannbreiten angelegt. Die übernommenen
Verpflichtungen, Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit zu respektieren, werden z. B. in
einem laizistischen Staat, wo Staat und Kirche
zumindest prinzipiell getrennt sind, sicherlich
anders umgesetzt als in einem Staat, der nach eige-
nem Verständnis auf einer Religion basiert (Got-
tesstaat). Bekanntlich gehen sogar in der Bundes-
republik die Ansichten über die „Toleranzbreite“
gegenüber religiösen Symbolen (Kreuz oder Kopf-
tuch in der Schule) erheblich auseinander. Selbst
über den Umfang des Lebensschutzes können
in relativ homogenen Gesellschaften konträre
Auffassungen auftreten (Abtreibungsdiskussion).
Einige Menschenrechtsverletzungen allerdings,
wie sie allenthalben diskutiert werden und die sich
z. T. auf „kulturelle Differenz“ berufen wie sexu-
elle Verstümmelungen (Klitorisbeschneidung),
besonders rigide Strafvollzugsmaßnahmen (kör-
perliche Strafen bei Diebstahl), aber auch Todes-
strafe und erniedrigende Praktiken in Gefäng-
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nissen westlicher Länder sind entweder völker-
rechtswidrige Abweichungen (die Klitorisbe-
schneidung, falls staatlich gedeckt, sicherlich) oder
Unvollkommenheiten (vgl. Eingrenzungsversuche
in Art. 6 Abs. 2 Bürgerrechtspakt zur Todesstrafe),
die in Zukunft durch Präzisierung und Weiterent-
wicklung des Normprogrammes der Menschen-
rechte abzustellen wären. All dies berührt jedoch
nicht den grundsätzlich universalistischen
Anspruch der formulierten Menschenrechte, son-
dern den Präzisionsgrad und damit die Interpreta-
tionsweite der Normierungen.

3. Menschenrechte als Solidaritätsrechte: Wahr-
nehmung einer neuen globalen Komplexität

Nach der Durchsetzung der politischen Unabhän-
gigkeit durch die Dekolonisierung folgte nämlich
der Appell an die Solidarität der ehemaligen Kolo-
nialländer, bei der Beseitigung der strukturellen
ökonomischen Abhängigkeit mitzuwirken. Aus
heutiger, rein marktwirtschaftlich geprägter inter-
nationaler Perspektive mag diese Auffassung
unrealistisch genannt werden. Denn eine derartige
Unterstützung aus den Metropolen des ehemali-
gen Kolonialismus war nur bei tiefgreifenden
gesellschaftlichen Veränderungen in den Indu-
strieländern denkbar. Die damals verbreiteten
Dependenztheorien22 reflektierten durchaus derar-
tige Zusammenhänge. Soweit sie konkrete Hand-
lungsanweisungen entwickelten, beschränkten sie
sich auf Abkopplungsvorschläge nach dem Bei-
spiel der sozialistischen Länder, die jedoch zu die-
ser Zeit schon praktisch ihre Rückkehr in das kapi-
talistische Weltwirtschaftssystem betrieben.

22 Als Beispiel für Dependenztheorien sei auf die frühen
Arbeiten von Dieter Senghaas, Peripherer Kapitalismus -
Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung, Frank-
furt a. M. 1974, und des Algeriers Madjid Benshik, Droit in-
ternational du sous-development. Nouvel ordre dans la d-
pendance, Paris 1983, verwiesen.
23 Vgl. zu den völkerrechtlichen Positionen der Blockfreien
Mohamed Bedjaoui (Hrsg.), Droit international. Bilan et
perspectives, 2 Bde., Paris 1991.

24 Vgl. Eibe Riedel, Menschenrechte der dritten Dimen-
sion, in: Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ),
(1989), S. 9 ff.
25 Vgl. Karel Vasak, Pour les droits de l'homme de la troi-
sieme generation: Les droits de solidarite. Lesson inaugurale,
dixieme session d’enseignement, Strasbourg 1979, S. 17; auf
diesen Entstehungshintergrund verweist auch Kba Mbaye,
in: M. Bedjaoui (Anm. 23), 2. Bd., S. 1116f.; vgl. auch Karel
Vasak, La ralit juridique des droits de l’homme, in: UN-
ESCO (Hrsg.), Les dimensions internationals des droits de
1’homme. Paris 1978, S. 2.
26 Vgl. F. Nuscheler (Anm. 4).

Etwas konkreter, und insofern ihrer Zeit voraus,
waren sozialdemokratisch geprägte Kooperations-
modelle. Die Vorschläge der Nord-Süd-Kommis-
sion waren in erster Linie wirtschaftlich und sozial-
strukturell ausgerichtet. Die großen Konferenzen
der Blockfreien (Bandung und Belgrad vor allem)
konzentrierten sich darüber hinaus auf Aspekte
der völkerrechtlichen Gestaltung der internatio-
nalen Beziehungen. Dabei trat Algerien als Wort-
führer auf23 . Hier begann die Diskussion um die
sogenannten Solidaritätsrechte bzw. die Men-
schenrechte der dritten Generation.

IV. Die Rechte der dritten
Generation: hilflose Antwort auf das
Phänomen der Unterentwicklung?

1. Zu Begriff und Geschichte
Seit etwa zehn Jahren spricht man auch bei uns
von Menschenrechten der dritten Generation, und
zwar in einem doppelten Sinne24 . Zum einen wird
auf die zeitliche Abfolge der Entstehung dieser
Diskussion hingewiesen, und zwar entsprechend
der sich verändernden geschichtlichen Situationen,
zum anderen inhaltlich auf die jeweils neue
Dimension der rechtlichen Antwort. Geprägt
wurde der Begriff sehr viel früher, nämlich 1979
von Karel Vasak, dem früheren Direktor der
Abteilung für Menschenrechte und Frieden der
UNESCO. Das Problem selbst wurde schon in
der Erklärung der Generalversammlung der Ver

25

-
einten Nationen über Fortschritt und Entwicklung
der dekolonisierten Länder vom Dezember 1969
behandelt. Die Forderung nach einem Recht auf
Entwicklung ist in die gescheiterte Diskussion um
eine neue Weltwirtschaftsordnung während der
sechziger und siebziger Jahre eingebettet. Einen
vorläufigen Abschluß fand der Prozeß in der Reso-
lution der UN-Generalversammlung vom 4. De-
zember 1986, in der das Recht auf Entwicklung als
ein unveräußerliches Menschenrecht aufgenom-
men wurde. Auf der UN-Menschenrechtskonfe-
renz 1993 in Wien wurde in der Schlußerklärung
dieses Ergebnis bestätigt.

Insbesondere von westlicher Seite ist diese Ent-
wicklung zum Teil scharf kritisiert worden, wenn 
auch aus unterschiedlichen Gründen. Franz Nu-
scheler26 fürchtet eine Inflationierung zum „Recht
auf alles“, das im Grunde nichts bewirke. Er plä-
diert daher für eine Rückbesinnung auf bestimmte
Kernbereiche von unveräußerlichen Menschen-
rechten, und zwar nicht nur bezogen auf die tradi-
tionellen bürgerlichen und politischen Rechte. Ein 
anderer Strang der Kritik spricht dem Menschen-
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recht auf Entwicklung schlichtweg den Rechtscha-
rakter ab27 . Hierauf soll etwas näher eingegangen
werden.

27 Typisch für grundsätzliche westliche Zweifel am Rechts-
charakter derartiger Forderungen: Winfried Brugger,
Menschenrechte und Staatenwelt, in: Christian Chwaszeca/
Wolfgang Kerstin (Hrsg.), Politische Philosophie der inter-
nationalen Beziehungen, Frankfurt a. M. 1998, S. 153 ff. Dort
auch umfangreiche Hinweise auf die wichtigste Literatur.

28 Kernargumentation gegen ein Menschenrecht auf Frie-
den nach wie vor bei Ludger Kühnhardt, Die Universalität
der Menschenrechte, München 1987, S. 319.

2. Zur Rechtskonstruktion eines Menschenrechtes
auf Entwicklung

Rechtstheoretisch betrachtet, und hier ist zunächst
kein Unterschied zwischen innerstaatlichem Recht
und Völkerrecht zu machen, setzen Rechte
Berechtigte auf der einen und Verpflichtete auf
der anderen Seite voraus. Berechtigte können das
Individuum oder mehrere Individuen als Kollektiv
sein, und zwar in jeweils geschichtlich entstande-
nen menschlichen Situationen, die als untragbar
betrachtet werden und auf die reagiert werden
muß: Im Falle der Rechte der ersten Generation
ist dies z. B. die Behinderung der kapitalistischen
Marktentfaltung durch die Festschreibung des pri-
vaten Eigentums; in der zweiten Generation die
Antwort auf soziales Elend durch die Festlegung
eines Rechtes auf soziale Sicherung; auf der Stufe
der dritten Generation die Antwort schließlich auf
nachkoloniale Verelendung durch Festsetzung
eines Rechts auf Entwicklung.

Inhaltlich wird die Berechtigung gesehen als
Befugnis, etwas zu tun oder nicht zu tun, also zu
unterlassen (Abwehranspruch, z. B. gegenüber
Eingriffen in die Meinungsfreiheit oder das private
Eigentum), oder als ein Anspruch auf Leistung
(z. B. beim Recht auf Sozialversicherung). Dem
Anspruchsberechtigten/Leistungsempfänger (Indi-
viduum oder Gruppe) steht ein Verhaltens- bzw.
Leistungspflichtiger (ein Staat oder bei den Men-
schenrechten der dritten Generation eine Staaten-
gruppe) gegenüber.

Innerstaatlich entsteht ein Recht durch Bezeich-
nung des Berechtigten, des Verpflichteten und des
konkreten Inhaltes, wenn der verfassungsrechtlich
Zuständige dies festlegt, also der Gesetzgeber.
Völkerrechtlich erfolgt die Rechtsetzung durch
Vertrag bzw. Vereinbarung zwischen den völker-
rechtlichen Subjekten, nach wie vor die Staaten,
wobei gerade bei den Menschenrechten der zwei-
ten Kategorie das Völkerrecht auf den innerstaat-
lich zuständigen Gesetzgeber zur konkreten Aus-
gestaltung, d. h. zur materiellen Auffüllung des
Leistungsanspruches des Individuums bzw. der
Gruppe, verweist.

Probleme können auftreten bei der Ausgestaltung
der Rechte der dritten Generation. Sie entstehen
weniger hinsichtlich des Inhaltes eines derartigen
Rechtes - es handelt sich in erster Linie darum,
materielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen -
als vielmehr, wenn es gilt festzustellen, wer
Anspruchsberechtigter und wer Anspruchsver-
pflichteter ist. Einig ist man sich, daß die eigentli-
che Funktion eines Menschenrechtes auf Entwick-
lung zum Beispiel - ähnliches gilt für die in der
Diskussion befindlichen Menschenrechte auf Frie-
den28 , Umwelt u.a.m. - darin besteht, dem einzel-
nen Individuum bzw. der Gruppe von Individuen
in dem jeweils konkreten Staat die geleisteten
materiellen Ressourcen für eine menschenwürdige
Existenz zukommen zu lassen.

Klarheit besteht auch hinsichtlich eines zweiten
Aspektes. Bei den wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Menschenrechten der zweiten Katego-
rie besitzt das jeweilige Individuum gegenüber
seinem eigenen Staat Rechte. Grundsätzlich wird
davon ausgegangen, daß dieser Staat die materiel-
len Ressourcen zur Verfügung hat, um die Lei-
stung zu erbringen. Im Kontext der Diskussion
um ein Menschenrecht auf Entwicklung fehlen
dem Staat des betroffenen Individuums gerade
diese materiellen Ressourcen. Die Einräumung
eines individuellen, subjektiven Anspruchs auf
der Ebene der Menschenrechte der zweiten
Generation gegen seinen eigenen Staat würde,
inhaltlich leerlaufen. Hier also soll das Menschen-
recht der dritten Generation Abhilfe schaffen.
Theoretisch wäre dies möglich durch Einräumung
eines unmittelbaren Anspruchs des einzelnen
Individuums in dem ressourcenarmen Staat gegen
den ehemaligen Kolonialstaat oder auch gegen
eine Staatengruppe bzw. gegen die internationale
Staatengemeinschaft insgesamt. Ein anderer Weg
wäre eine Anspruchsbegründung für den jeweili-
gen Staat, in dem sich die bedürftigen Individuen
befinden, gegen die internationale Staatengemein-
schaft bzw. den ehemaligen Kolonialstaat oder
eine Staatengruppe. Dieser Anspruch könnte nur
geltend gemacht werden, bzw. er könnte nur
befriedigt werden, wenn gewährleistet ist, daß die
gelieferten Ressourcen an die einzelnen bedürfti-
gen Individuen weitergeleitet werden. Die Figur
der Prozeßstandschaft, der Reklamierung von
Rechten für andere, oder die Ausgestaltung der
geltend zu machenden Rechte mit besonderen
Auflagen und Verpflichtungen, einschließlich
internationaler Kontrollmechanismen, könnte hier
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Abhilfe schaffen29 . Jedenfalls zeigen all diese
Überlegungen, daß die Einwände, juristisch sei
ein derartiges Menschenrecht auf Entwicklung
zumindest in traditionellen Rechtskategorien
nicht denkbar, irreführend sind. Derartige Ein-
wände verdecken vielmehr fehlenden politischen
Willen, größere Ressourcen ohne die Möglichkeit
einer Wiedergewinnung dieser Mittel mit Profit
weiterzuleiten'°.

29 Bedjaoui bewegt sich bei der Frage der Wahrnehmung
des individuellen Rechts auf Existenzsicherung durch Staaten
in ähnlichen Gedankengängen, vgl. M. Bedjaoui (Anm. 23),
Bd. 2, S. 1237 ff. Im Entschädigungsrecht sind derartige
Rechtskonstruktionen z. B. in Form der Globalentschädigung
an Staaten (Israel u. a.) oder internationale Organisationen
(Jewish Agency) seit langem bekannt und üblich.
30 Vgl. die Skala der Einwendungsargumente bei F. Nu-
scheler (Anm. 4), S. 20 f.

Zuzugestehen ist, daß diese neue Komplexität, da
sie nach wie vor von wichtigen Staaten bestritten
ist, völkerrechtlich noch nicht den Stand erreicht
hat, der für die (vereinbarte) Universalität eines
Menschenrechtes erforderlich ist. Die Versuche,
den Universalitätsstandard durch die Rechte der
dritten Generation zu erweitern, sind stecken-
geblieben. Es ist aber auch nicht gelungen, den
erlangten Standard zurückzudrängen, sei es durch
eine einseitige Berufung auf eine „westliche“ Prä-
gung, sei es durch die Behauptung einer kulturel-
len oder anderen Differenz.

V. Schlußfolgerungen

Menschenrechte sind universalistisch, insoweit
dies von den völkerrechtlichen Subjekten, nach
wie vor Staaten (soziologisch die jeweils herr-
schende Schicht im betreffenden Land repräsentie-
rend), vereinbart ist. Das bezieht sich sowohl auf
den inhaltlichen Standard der internationalen
Menschenrechte als auch auf dessen Garantie

durch nationale oder durch internationale Mecha-
nismen oder beides.

Völkerrechtlich vereinbart ist nicht ein bestimmtes
Verständnis, eine bestimmte Philosophie oder eine
bestimmte Konzeption von Menschenrechten, son-
dern es sind konkrete Verhaltensweisen und die
Garantie ihrer Einhaltung. Die Akzeptanz der
Verschiedenheit ist die Basis der Vereinbarung.
Die rechtliche Garantie in den Unterschieden von
individuellen und kollektiven Verhaltensweisen
(Schutz der Andersartigkeit) ist eine Frage des
Minderheitenschutzes. Es handelt sich um eine
partielle zeitweilige (bis zur Integration) oder stän-
dige Suspension des Gleichheitsgebotes (positive
Diskriminierung).

Zum vereinbarten Universalitätsstandard gehört
die Gleichrangigkeit und Unteilbarkeit der Men-
schenrechte der verschiedenen Dimensionen bzw.
Generationen. Das schließt speziell vereinbarte
Standards auf partikularer bzw. regionaler Ebene
nicht aus, selbstverständlich im Rahmen des
Universalitätsstandards. Universalität beinhaltet
verschiedene Verpflichtungsgrade und verschie-
denartige Schutzmechanismen je nach Art des
jeweiligen Menschenrechtes, z. B. ein mehr ge-
richtsförmig arbeitendes Kontrollsystem bei
Abwehrrechten, andere Garantiearten bei Rechten
der zweiten und dritten Generation. Universalität
ist nicht statisch aufzufassen. Sie wächst und verän-
dert sich im Laufe der Zeit durch Vereinbarung.

Interessengeleitete Zielsetzungen können sich hin-
ter der Proklamation von Universalität gegenüber
partikularer Infragestellung verbergen. Die Bean-
spruchung von kultureller Differenz gegenüber
meist eigenmächtig (einseitig) formulierter Uni-
versalität hat in der Zurückweisung dieser Eigen-
mächtigkeit und Einseitigkeit Berechtigung, kann
aber auch massive Menschenrechtsverletzungen
bemänteln. Beides ist Menschenrechtspropaganda,
pervertiert Menschenrechte und verhöhnt letztlich
die Betroffenen.
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Andrea Liese

Menschenrechtsschutz durch
Nichtregierungsorganisationen

Der erfolgreiche Abschluß der Verhandlungen in
Rom über den internationalen Strafgerichtshof in
diesem Jahr markiert einen erneuten Erfolg der
Lobbyarbeit von Nichtregierungsorganisationen
(NROs, englisch: NGOs), war doch deren Forde1 -
rung nach Errichtung eines Tribunals, das für 
Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zuständig sein soll, auf
der Wiener Wehmenschenrechtskonferenz im
Jahre 1993 noch abgelehnt worden. Er stellt aber
auch einen weiteren Schritt in den internationalen
Bemühungen zum Schutz der Menschenrechte dar,
Bemühungen, die stets wesentlich von NROs
beeinflußt wurden. NROs bestimmen die interna-
tionale Politik im Sachbereich der Menschen-
rechte maßgeblich mit. Welche Aktivitäten haben
diese NROs, und was tragen sie zum Schutz der
Menschenrechte bei? Der folgende Überblick
befaßt sich mit den vielfältigen Tätigkeiten von
NROs zur Verbesserung nationaler und internatio-
naler Menschenrechtslagen.

I. „Geburtshelfer“: NROs und die
Verankerung des Menschenrechts-

schutzes im System der
Vereinten Nationen

Nationen erzielten NROs zwei wesentliche Ände-
rungen: erstens die Aufnahme des Schutzes der
Menschenrechte in den Aufgaben- und Zielkata-
log der VN und zweitens das Arrangement eines
Konsultativstatus gegenüber dem Wirtschafts- und 
Sozialrat (ECOSOC).

Diese Errungenschaften werden maßgeblich der
Lobbyarbeit von NROs, insbesondere der Lobby-
arbeit von 42 US-amerikanischen NROs (einer
Koalition aus kirchlichen und gewerkschaftlichen
Gruppen mit Repräsentanten ethnischer Minder-
heiten und Friedensbewegungen), zugeschrieben2 ,
deren Delegierte auf Einladung der USA beratend
an der Gründungskonferenz in San Francisco teil-
nahmen. Die NROs verhinderten, daß der Schutz
der Menschenrechte nur als Prinzip formuliert
wurde, und erreichten eine explizite Verpflichtung
der VN, die Menschenrechte durch geeignete
Maßnahmen zu unterstützen. Hierunter fiel auch
die Einsetzung einer Menschenrechtskommission
nach Art. 68 der VN-Charta, die Vorschläge und 
Empfehlungen zum internationalen Menschen-
rechtsschutz entwickeln sollte. Des weiteren
erwirkten sie die vertragliche Regelung ihrer künf-
tigen Beziehungen zu VN-Gremien. Artikel 71 der
VN-Charta schrieb die Beteiligung internationaler
und, „soweit angebracht“, nationaler NROs an der
Arbeit des ECOSOC auf konsultativer Basis fest3 .

1 Der Begriff der Nichtregierungsorganisation dient zuvor-
derst der Abgrenzung von staatlichen Organisationen bzw.
Regierungsorganisationen. In der Regel bezeichnet die Lite-
ratur aber nur solche nichtstaatlichen Organisationen als
NRO, die gemeinnützig tätig werden (nicht gewinnorientiert
sind), denen eine gesellschaftliche Repräsentanz zukommt
und die eine Satzung aufweisen. Vgl. Leon Gordenker/Tho-
mas G. Weiss, Pluralising Global Governance. Analytical
Approaches and Dimensions, in: Third World Quarterly, 3
(1995), S. 360.

2 Vgl. Felice D. Gaer, Human Rights NGOs Confront Go-
vernments at the UN, in: Thomas G. Weiss/Leon Gordenker
(Hrsg.), NGOs, The UN, & Global Governance, Boulder
1996, S. 51-66; Andrea Gruber, Menschenrechtspolitik
nichtstaatlicher Organisationen, in: Heiner Bielefeld/Volk-
mar Deile/Bernd Thomsen (Hrsg.), amnesty international.
Menschenrechte vor der Jahrtausendwende, Frankfurt a. M.
1993, S. 64f; Margaret E. Keck/Kathryn Sikkink, Activists
Beyond Borders. Advocacy Networks in International Poli-
tics, Ithaca - London 1998, S. 85 f.; Bill Seary, The Early Hi-
story. From the Congress of Vienna to the San Francisco 
Conference, in: Peter Willets (Hrsg.), ,The Conscience of the
World1. The Influence of Non-Governmental Organizations
in the U. N. System, London 1996, 25-27.
3 Gemäß Art. 71 der ChVN „kann“ der ECOSOC „ge-
eignete Abmachungen zwecks Konsultation mit nicht-
staatlichen Organisationen treffen, die sich mit Angelegen-
heiten seiner Zuständigkeit befassen. Solche Abmachungen
können mit internationalen Organisationen und, soweit an-
gebracht, nach Konsultation des betreffenden Mitglieds der
Vereinten Nationen auch mit nationalen Organisationen ge-
troffen werden.“ Das Konsultativsystem wurde mehrfach

Bereits vor der Annahme der Allgemeinen Men-
schenrechtserklärung am 10. Dezember 1948 in
Paris durch die damals 56 Staaten der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen (VN) waren
NROs an der Politik der VN in diesem Bereich
beteiligt. Denn sie wirken seit der ersten Stunde
an der internationalen Menschenrechtspolitik mit.
Bei der Ausarbeitung der Charta der Vereinten
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Etliche der heute bekannten internationalen
NROs gab es zum damaligen Zeitpunkt allerdings
noch nicht: Amnesty International beispielsweise
wurde 1961 gegründet, die Mutterorganisation von
Human Rights Watch. Helsinki Watch, besteht
sogar erst seit 1979.

II. Internationale und nationale
NROs im Menschenrechtsbereich

1. Das Anwachsen der NRO-Gemeinschaft

Im Zuge der Ausarbeitung des internationalen
Menschenrechtsschutzes im Rahmen der Verein-
ten Nationen4 nahm die Beteiligung der NROs ste-
tig zu: Hatten sich 1948 an der Formulierung der
Allgemeinen Erklärung lediglich 15 NROs betei-
ligt. so nahmen 1968 bereits 150 NROs an der
ersten Weltmenschenrechtskonferenz teil5 , auf der
Folgekonferenz in Wien 1993 wurden sogar 841
NROs gezählt6 . Dieser Zuwachs an beteiligten
NROs spiegelt einen allgemeinen Trend wider:
Die Gruppe der nichtstaatlichen Akteure wuchs
seit 1945 beständig an. Insgesamt stieg die Zahl
von internationalen Menschenrechts-NROs von 33
im Jahre 1953 über 39 (1963) und 41 (1973) bis
Mitte der siebziger Jahre zwar an. der eigentliche
NRO-.,Boom“ begann hingegen erst gegen Mitte
bis Ende der siebziger Jahre. So verdoppelte sich
der Bestand an internationalen Menschenrechts-
NROs innerhalb von zehn Jahren auf 79 im Jahre 
1983 und auf 168 im Jahre 19937.

modifiziert, zuletzt durch ECOSOC-Resolution 1996/31 vom
25. Juli 1996, die erstmals nationalen und regionalen NROs
den gleichen Zugang wie den internationalen NROs ein-
räumt. Vgl. zur Entwicklung des ECOSOC-Status Diane
Otto, Nongovernmental Organizations in the United Nations
System. The Emerging Role of International Civil Society, in:
Human Rights Quarterly, 18 (1996), S. 107-141: Peter Wil-
letts, Consultative Status for NGOs at the United Nations, in:
ders. (Anm. 2). S. 31-62.
4 Vgl. zum Stand des derzeitigen Schutzsystems im Rahmen
der VN Thomas Schaber, Internationale Verrechtlichung der
Menschenrechte. Eine reflexive institutionentheoretische
Analyse des Menschenrechtsregimes der Vereinten Natio-
nen, Baden-Baden 1996, S. 113-213; Philip Alston (Hrsg.),
The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal,
Oxford 1995.
5 Diese Zahlen entstammen dem diesjährigen Jahresbericht
von Amnesty International. Vgl. Volkmar Deile, Vom Ge-
fängnis auf die Straße, in: ai-Journal, (1998)7/8, S. 12.
6 Vgl. United Nations General Assembly, Report of the
World Conference on Human Rights, UN doc. A/CONF.157/
24 (Part I) vom 13. Oktober 1993, S. 17.
7 Diese Daten entstammen M. E. Keck/K. Sikkink
(Anm. 2), S. 11. Ähnliche Wachstumstrends finden sich in
Jackie Smith/Ron Pagnucco/George A. Lopez, Activists Be-

yond Borders. Advocacy Networks in International Politics,
Ithaca - London 1998, S. 386.
8 Zahlreiche ICJ-Mitglieder waren bei internationalen
Menschenrechtsorganisationen und Gremien tätig. Vgl. Ho-
ward B. Tolley, The International Commission of Jurists.
Global Advocates for Human Rights, Philadelphia 1994,
S. 278 f„ 281 f.
9 Vgl. David P. Forsythe, The Red Cross as transnational
movement: conserving and changing the nation-state System,
in: International Organization, 4 (1976), S. 608.
10 Vgl. Amnesty International, Eine Information über
Amnesty International, Bonn 19964, S. 19-20.

2. Was sind Menschenrechts-NROs?
Nichtregierungsorganisationen, die für Menschen-
rechte tätig werden, finden sich heute in allen Tei-
len der Welt. Ihre Bandbreite reicht von basisorien-
tierten Organisationen mit einer sechsstelligen
Mitgliederzahl und Befürworterinnen und Befür-
wortern in fast allen Ländern der Welt (Amnesty
International zählt über 1,1 Millionen Mitglieder
und Förderer in 162 Staaten), international aktiven
Expertengruppen, die auch öffentliche Gelder
beziehen (z. B. International Commission of Jurists,
ICJ)8 , über subregional und national tätige Organi-
sationen mit geringeren Ressourcen (von Geld bis
Bekanntheitsgrad) bis hin zu lokalen Menschen-
rechtsgruppen. Gemeinsames Merkmal dieser
äußerst heterogenen Gruppe ist der Einsatz für die
Menschenrechte, wobei fast alle Menschenrechts-
organisationen ihr Mandat beschränkt haben.
Demgemäß konzentriert sich ihre Arbeit etwa auf
die Verwirklichung und den Schutz von Menschen-
rechten in einem bestimmten Staat (was häufig bei
nationalen NROs der Fall ist) oder spezifische
Menschenrechte (beispielsweise die Rechte von
Flüchtlingen). So setzt sich Terre des Hommes im
Rahmen seiner Projektarbeit vor allem für die
Rechte arbeitender Kinder und Kriegsopfer ein,
während das International Council of Women mit
der Anerkennung frauenspezifischer Menschen-
rechte befaßt ist. Das International Committee of
the Red Cross (ICRC) widmet seine Arbeit so-
genannten „grundlegenden Menschenrechten“ wie
der Verhinderung von extralegaler Hinrichtung,
Folter und Mißhandlung, inhumanen Haftbedin-
gungen, Aushungern und Mangel an Nahrungsmit-
teln und medizinischer Versorgung9 . Amnesty
International, obwohl zu einer Fülle von Men-
schenrechtsverletzungen berichtend, hat den
Schwerpunkt seiner Arbeit von Anbeginn auf
die Belange politischer Gefangener gelegt und kon-
zentriert sich auf Rechte wie die freie Meinungsäu-
ßerung und die körperliche und geistige Unver-
sehrtheit10. Es finden sich aber auch große, 
internationale Menschenrechtsorganisationen, die
zu allen Rechten arbeiten, die in der Allgemeinen
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Erklärung der Menschenrechte und anderen inter-
nationalen Instrumentarien festgelegt sind. Hierzu
zählen etwa Human Rights Watch oder die Interna-
tional Human Rights Law Group.

3. „Arbeitsteilung“: die Zusammenarbeit interna-
tionaler und nationaler NROs

Internationale und nationale bzw. lokale Men-
schenrechts-NROs verfügen über unterschied-
liche, sich ergänzende Fähigkeiten, die zu einer
Arbeitsteilung im Menschenrechtsschutz führen.
Da die nationalen NROs schneller und häufiger
über Vor-Ort-Informationen verfügen, spielen sie
eine unersetzliche Rolle bei der Dokumentation
von Menschenrechtsverletzungen. Häufig sind es
auch lokale und nationale NROs, die VN-Gremien
und internationale NROs mit relevanten Infor-
mationen über eine nationale Rechtslage und 
administrative oder gesellschaftliche Strukturen
versorgen, die die Umsetzung von Menschen-
rechtsnormen behindern. Neben diesem Beitrag
zur Überwachung („Monitoring“) von Menschen-
rechten engagieren sich nationale NROs in beson-
derem Maß in der Aufklärungsarbeit und bei der
Betreuung von Opfern.

Die internationalen NROs verfügen hingegen in
der Regel über höhere finanzielle Ressourcen und
größere Popularität, weshalb sie etwa mittels ihrer
Kampagnenarbeit leichter zur (internationalen)
Normsetzung beitragen können. Ihre größere in-
ternationale Medienpräsenz verhilft ihnen zudem,
Menschenrechtsverletzungen anzuprangern und
eine breite Öffentlichkeit zu mobilisieren, die sich
gegen diese Menschenrechtsverletzungen aus-
spricht und andere Regierungen und internatio-
nale Organisationen dazu auffordert, die Maschi-
nerie des internationalen Menschenrechtsschutzes
in Bewegung zu setzen. Auch bei der direkten Ein-
flußnahme im Rahmen von internationalen Konfe-
renzen und Menschenrechtsgremien sind interna-
tionale NROs den regionalen und nationalen
NROs bislang überlegen, was nicht zuletzt auf die
ehemals restriktiveren Partizipationsregelungen
zurückzuführen ist.

III. Zur Tätigkeit von Menschen-
rechts-NROs

Ebenso unterschiedlich wie die Gruppe der Men-
schenrechts-NROs selbst sind ihre Tätigkeiten und
Strategien zum Schutz der Menschenrechte. Zu
den hauptsächlichen Arbeiten der NROs zählt die
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Recherche, Anfertigung und Weitergabe von
Berichten über Menschenrechtsverletzungen, die
Lobbyarbeit (z. B. vor internationalen Konferen-
zen), die Kampagnenarbeit, die Versorgung und
Beratung der Opfer von Menschenrechtsverlet-
zungen und der Appell an verantwortliche staat-
liche Stellen, wirksamere Schritte im Kampf gegen
die Menschenrechte zu unternehmen.

Die Adressaten von Menschenrechts-NROs sind
somit nicht nur menschenrechtsverletzende Ak-
teure, sondern eben auch Opfer und ihre Angehö-
rige, die nationale und internationale Öffentlich-
keit, andere Regierungen, die internationalen
Menschenrechtsinstitutionen sowie andere Orga-
nisationen (etwa Geberorganisationen). Eine Um-
frage, an der sich 52 Prozent der internationalen
Menschenrechts-NROs beteiligten, ergab, daß fast
alle NROs die Entwicklung völkerrechtlicher
Standards zum Ziel haben, gefolgt von der Hilfe
für Opfer von Menschenrechtsverletzungen, der
Überwachung von Menschenrechtsverletzungen in
einem bestimmten Staat oder einer Region, der
(Weiter-)Entwicklung internationaler Mechanis-
men zur Verhinderung von Menschenrechtsverlet-
zungen und der Förderung und dem Schutz von
Menschenrechten spezifischer Gruppen wie ethni-
scher Minderheiten11. Mittels dieser Tätigkeiten,
die im folgenden illustriert werden, beteiligen sich
NROs an den Prozessen der Normsetzung, Nor-
müberwachung und Normdurchsetzung sowie der
konkreten Hilfe für die Opfer.

11 Vgl. J. Smith/R. Pagnucco/G. A. Lopez (Anm. 7), S. 388.
Das Design der Umfrage ist insofern unglücklich, als den 
NROs eine Liste von Aktivitäten vorgelegt wurde, bei der zu
jeder Aktivität anzugeben war, ob sie ein „primary goal“,
„secondary goal“ oder „not a goal“ darstelle.
12 Vgl. Martha Finnemore, National Interest in Inter-
national Society, Ithaca 1996, S. 73-82. Vgl. zur Rolle von
NROs von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts B. Seary (Anm. 2), S. 15-30.

1. Die Entwicklung völkerrechtlicher Standards

Die Entwicklung internationaler Standards, also
die Normsetzung, stellt ein frühes Tätigkeitsfeld
von Menschenrechts-NROs dar. Das International
Committee of the Red Cross, das sich ab Mitte des
19. Jahrhunderts für die Rechte von Verwundeten
im Krieg einsetzte, ist eine der ersten NROs, die
das Völkerrecht beeinflußte. Die Entstehung der
ersten Genfer Konvention von 1864 wird dabei ins-
besondere auf die Initiative einer Privatperson,
des ICRC-Gründers Henri Dunant, zurückge-
führt12.

Häufig motivierte erst das Fehlen internationaler
Menschenrechtsnormen die Gründung von NROs.
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Weil ein bestimmter Zustand nicht Gegenstand
politischer Regulation war, fanden sich Menschen
zusammen, um das von ihnen wahrgenommene
Problem auf die politische Agenda zu setzen. Ein
Großteil der Kampagnen- und Lobbyarbeit von
NROs gilt dem „Werben“ für menschenrechtliche
Normen, die in Deklarationen, Verträgen und 
Konventionen gegossen werden und dadurch nor-
mative und gegebenfalls rechtliche Auflagen für
das Handeln von Staaten erteilen.

Auch nach Verabschiedung der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte 1948 war der
Bedarf an internationaler Normsetzung nicht
gedeckt. Die Allgemeine Erklärung, heute zum
Völkergewohnheitsrecht zählend, wurde nur als
Empfehlung, nicht als bindende Konvention ver-
abschiedet, weshalb NROs in Folge bestrebt
waren, rechtsverbindliche Konventionen zu schaf-
fen. Ein prominentes Beispiel bietet die Institutio-
nalisierung des Schutzes vor Folter. Im Dezember
1972 startete Amnesty International eine welt-
weite Kampagne gegen Folter13, die darauf
abzielte, sowohl Politik und Gesellschaft auf die
weite Verbreitung von Folter aufmerksam zu
machen als auch das Verbot von Folter - ungeach-
tet der unterschiedlichen rechtlichen Ausgestal-
tung - zu stärken. Im Zuge der Kampagne berich-
tete Amnesty International ausführlich über Fälle
von Folter in vielen Staaten der Welt und sam-
melte Unterschriften gegen die Anwendung von
Folter. Bereits während dieser Kampagne verab-
schiedete die VN-Generalversammlung ihre erste
Deklaration zur Ächtung von Folter und beauf-
tragte Ende 1977 die Menschenrechtskommission,
den Vertragstext für eine Folterkonvention zu ent-
werfen. Nicht ohne intensive Lobbyarbeit von
Amnesty International und deren Mitarbeit am
Vertragstext14 wurde die Konvention schließlich
im Jahre 1984 verabschiedet.

13 Vgl. Helena Cook, Amnesty International at the United
Nations, in: P. Willetts (Anm. 2), S. 189-191.
14 Vgl. Hans Peter Schmitz, Nichtregierungsorganisationen
(NRO) und internationale Menschenrechtspolitik, in: Com-
parativ, (1997) 4, S. 37-44.

15 Zur menschenrechtlichen Sozialisierung von Staaten
aufgrund der Mobilisierung internationalen und nationalen
Drucks durch NROs vgl. Forschungsgruppe Menschenrechte
(Sieglinde Gränzer/Anja Jetschke/Thomas Risse/Hans Peter
Schmitz), Internationale Menschenrechtsnormen, trans-
nationale Netzwerke und politischer Wandel in den Ländern
des Südens, in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 5
(1998) 1,S.5-41.
16 Vgl. D. P. Forsythe (Anm. 9), S. 616.

2. Die Überwachung der Normeinhaltung

Einen zweiten Schwerpunkt der NRO-Tätigkeit
bildet die Überwachung von Normeinhaltungen.
Wird zur Normsetzung vor allem Aufklärungs-
und Lobbyarbeit eingesetzt, so steht bei der Kon-
trolle der Normeinhaltung die Erhebung und Ver-
öffentlichung gesicherter Informationen über
Menschenrechtsverletzungen im Vordergrund.
Hierzu sammeln letztlich alle NROs Informatio-

nen zu Menschenrechtsverletzungen, die insge-
samt alle Staaten und Regionen der Erde abdek-
ken. Diese Informationen beziehen sie von
Opfern, deren Angehörigen, Medien, anderen
Organisationen, lokalen Menschenrechtsgruppen
und -aktivisten, aber auch durch eigene Recherche
und Vor-Ort-Untersuchungen. Die gesammelten
Informationen finden Eingang in Jahresberichte,
Themenberichte oder Presseerklärungen, die an
Medien, internationale Organisationen und Regie-
rungen weitergeleitet werden. All dies geschieht in
der Annahme, daß bereits die Dokumentation von
Menschenrechtsverletzungen Früchte trägt: Denn
die Regierungsstellen wollen nicht am Pranger ste-
hen, was sie innerstaatlich delegitimiert, ihre
Reputation im Ausland schädigt und öffentlichen
Druck mobilisiert, der andere Regierungen zum
Einsatz politischen Drucks oder materieller Sank-
tionen bewegt. Diese Strategie der NROs wirkt
jedoch nur langfristig, oftmals geht sie gar mit
einem innerstaatlichen Herrschaftswechsel ein-
her15"'. Beispiele für sofortige und einschlägige Ver-
haltensänderungen sind eher die Ausnahme: So
konnte beispielsweise das ICRC durch seine
gründliche und von der französischen Presse ver-
breitete Dokumentation von Folterungen der fran-
zösischen Armee im Algerienkrieg weitere Folte-
rungen verhindern16 .

Die (Weiter-)Entwicklung internationaler Über-
wachungsmechanismen
Berichte über Menschenrechtsverletzungen haben
maßgeblich die Entwicklung, den Ausbau und die
Initiierung internationaler Überwachungsmecha-
nismen beeinflußt. Diese Überwachungsmechanis-
men sind auch für NROs bedeutend: Regierungen,
denen NROs Menschenrechtsverletzungen vor-
werfen, zweifeln häufig die Glaubwürdigkeit und 
Überparteilichkeit von NROs an. Letztere sind
daher bemüht, ihre Anklagen von Überwachungs-
gremien bestätigen zu lassen, was nicht nur ihre
Glaubwürdigkeit bekräftigt, sondern auch ihren
Forderungen Nachdruck verleiht. Im Rahmen des
universellen Menschenrechtsschutzsystems bei den
Vereinten Nationen haben NROs insbesondere
seit Mitte der siebziger Jahre auf die Einführung
von Beschwerdeverfahren und den Ausbau von
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Überwachungsmechanismen gedrängt. Dabei las-
sen sich vertragliche und außervertragliche Me-
chanismen unterscheiden:

- Überwachungs- und Beschwerdemechanismen
auf der Basis von Völkervertragsrecht, die nur
jene Staaten binden, die einen entsprechenden
Vertrag ratifizierten, und

- Überwachungs- und Beschwerdemechanismen
auf der Basis der Charta der Vereinten Natio-
nen, die für jeden Staat Gültigkeit beanspru-
chen.

In Abwesenheit universeller Beschwerdemecha-
nismen ergingen seit der Gründung der Vereinten
Nationen jährlich unzählige Beschwerden von Ein-
zelpersonen und NROs an den Generalsekretär
der VN, die mangels Ermächtigung von keinem
VN-Gremium berücksichtigt wurden. Deshalb ent-
schied die Generalversammlung der VN 1965, daß
die Menschenrechtskommission Berichte von
NROs und Einzelpersonen berücksichtigen dürfe
(Res. 2144). Der Wirtschafts- und Sozialrat
stimmte 1970 zu und ermächtigte in seiner Resolu-
tion 1503 nun ausdrücklich NROs, gut dokumen-
tierte Beschwerden über Menschenrechtsverlet-
zungen einzubringen.

Auch die Entstehung des ersten (und weiterer)
außervertraglichen, thematischen Überwachungs-
mechanismus der VN-Menschenrechtskommission
ist maßgeblich der Tätigkeit verschiedener NROs
zu verdanken. Ein Beispiel: Ab Mitte der siebziger
Jahre enthüllten nationale und internationale
NROs (darunter NROs wie Amnesty Internatio-
nal, die International Commission of Jurists und
die International League for Human Rights) Men-
schenrechtsverletzungen in Argentinien, insbeson-
dere das Muster des „Verschwindenlassens“. Die
NROs brachten Opfer und Zeugen aus Argenti-
nien zu Sitzungen der VN-Menschenrechtskom-
mission mit, die über die Verhältnisse vor Ort aus-
sagten, und präsentierten selbst Informationen zu
diesen Menschenrechtsverletzungen. Trotz vehe-
menter Bemühungen Argentiniens, NROs zu dis-
kreditieren und ihr Rederecht zu beschneiden17,
reagierte die Menschenrechtskommission auf das
Phänomen des „Verschwindenlassens“; da keine
Abstimmung zustande kam, in der Argentinien
namentlich genannt werden konnte, beschloß die
Kommission im Jahre 1980 die Einsetzung einer
fünfköpfigen Arbeitsgruppe zur länderunspezifi-
schen Untersuchung des „Verschwindenlassens“.

17 Hierzu ausführlich Ian Guest, Behind the Dis-
appearances. Argentina’s Dirty War against Human Rights
and the United Nations, Philadelphia 1990.

18 Vgl. F. D. Gaer (Anm. 2), 1996, S. 54 f.
19 Vgl. ebd., S. 53.

Diese Expertengruppe erhielt auch das Mandat,
Einzelfällen nachzugehen, Regierungen auf diese
Fälle anzusprechen und über ihre Reaktionen zu
berichten. Die Einrichtung dieses sogenannten
„thematischen Mechanismus“ hielt zwei Neuerun-
gen bereit: Erstmals war vorgesehen, daß Men-
schenrechtsverletzungen in allen Ländern der Welt
eigens durch ein VN-Gremium untersucht werden
konnten. Die Kommission beschloß außerdem,
daß die Arbeitsgruppe von Regierungen, gouver-
nementalen Organisationen und NROs Informa-
tionen anfordern und erhalten dürfe18.

Ingangsetzung des Überwachungsapparats

Ein weiterer Schwerpunkt der NRO-Arbeit
betrifft die Zuarbeit zu internationalen Menschen-
rechtsgremien. Auch hier spielt die Versorgung
mit Informationen wieder eine wesentliche Rolle.
Die vertraglichen Überwachungsgremien der Ver-
einten Nationen (z. B. der Ausschuß gegen Folter)
verlassen sich fast ausschließlich auf NRO-Infor-
mationen; in ihren Berichten finden sich häufig
Verweise auf Amnesty International, Human
Rights Watch, aber auch nationale NROs. Die pro-
fessionelle Berichterstattung dieser NROs wird
somit von den UN-Gremien auch offiziell aner-
kannt. Ähnliches gilt für ein Tätigwerden der Men-
schenrechtskommission. Fast jeder ihrer Entschei-
dungen, einen Länderberichterstatter einzusetzen,
ging die ausführliche Dokumentation von Men-
schenrechtsverletzungen durch NROs voraus19.

Des weiteren „überwachen“ Menschenrechts-
NROs auch die Tätigkeit der internationalen Kon-
trollgremien selbst. Regelmäßig vor den Genfer
Sitzungen fordern NROs die Menschenrechtskom-
mission auf, Resolutionen zu verabschieden, die
Menschenrechtsverletzungen in bestimmten Staa-
ten verurteilen. Die Zusammenarbeit mit den 
Überwachungsgremien der Menschenrechtsver-
träge verläuft ähnlich: Diese Vertragsorgane tagen
in der Regel zweimal jährlich und entscheiden über
Individualbeschwerden und kommentieren natio-
nale Implementationsberichte (sogenannte Staa-
tenberichte). NROs liefern wichtige Informationen
zur Überprüfung der Richtigkeit dieser Staaten-
berichte, sie weisen auf Mißstände bei der Imple-
mentation hin und geben den Expertengremien
Anregungen zur Diskussion der Staatenberichte.
Häufig wird ein Vertragsgremium aufgefordert,
bestimmte Schritte wie etwa Gesetzesänderungen
in der nationalen Menschenrechtspolitik anzu-
mahnen.
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3. Betreuung der Opfer, Prävention und Hilfe
vor Ort

Einen dritten Schwerpunkt der Tätigkeit von
NROs bildet das unmittelbare Engagement vor
Ort. Hierunter fallen die Schulung des Personen-
kreises, der mit Menschenrechtsverletzungen
konfrontiert wird (z. B. Ärzte und Richter), die prä-
ventive Aufklärungsarbeit („Menschenrechtser-
ziehung“) und die Betreuung und Unterstützung
der Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Der
Schutz von Menschenrechten fängt bereits bei der
Verbreitung der Menschenrechtsidee unter mög-
lichst großen Teilen der Gesellschaft in aller Welt
an. NROs informieren aber nicht nur vor Ort über
internationale und nationale Rechtslagen, sie war-
nen auch vor Situationen, in denen Menschen-
rechtsverletzungen auftreten. Im Bereich des inter-
nationalen Mädchenhandels beispielsweise sind es
fast ausschließlich (lokale) NROs - nicht Regie-
rungsstellen -, die Mädchen und ihre Familien über
die Gefahren des Handels aufklären20 .

20 Vgl Human Rights Watch, Global Report on Women’s
Rights, New York 1995, S. 203.
21 Vgl. Human Rights Foundation of Turkey, The HRFT
and its activities, Ankara o. J.
22 Vgl. D. P. Forsythe (Anm. 9), S. 614.

23 Harald Gesterkamp, Die Erfolge sind sichtbar, in: ai-
Journal, (1998) 3, S. 18. Im monatlich erscheinenden ai-
Journal finden sich auch Berichte über entsprechende Ein-
zelfälle.
24 Vgl. z. B. Stefan Ulrich. Die lästigen Mahner werden 
ernstgenommen, in: Süddeutsche Zeitung vom 9. Juli 1998.

Zum direkten Menschenrechtsschutz gehören
auch so scheinbar einfache Dinge wie die Bereit-
stellung von Unterkünften und medizinischer wie
psychologischer Betreuung für Hilfesuchende und 
Opfer. Hier sind erneut in hohem Maß lokale und 
nationale Menschenrechtsgruppen engagiert, wie
etwa die türkische Menschenrechtsstiftung, die in
fünf türkischen Provinzen Rehabilitationszentren
für die Behandlung von Folteropfern eingerichtet
hat21 .

Auch die Arbeit einiger größerer NROs, etwa der
Ärzte ohne Grenzen oder des ICRC, ist stark auf
Vororthilfe ausgerichtet. Die jeweils national ein-
gerichteten Hilfsorganisationen des ICRC stellen
z. B. humanitäre Hilfe für Kombattanten wie Non-
kombattanten in Kriegsgebieten bereit: Im nigeria-
nischen Bürgerkrieg versorgte das Rote Kreuz
zeitweise bis zu 2,5 Millionen Menschen22 . Aber
auch der Einsatz für Menschenrechte in Einzelfäl-
len gehört zu den direkten Schutzleistungen der
NROs. Amnesty International etwa appelliert mit
den „Briefen gegen das Vergessen“ an Regierun-
gen und Gefängnisleitungen, Häftlinge freizulas-
sen. Zwar geben staatliche Stellen in der Regel
nicht an, daß ihre Handlungen im Zusammenhang
mit Appellen von NROs oder sie unterstützender
Bürger und Bürgerinnen erfolgt, es finden sich
aber etliche Fälle, in denen einzelne Menschen-

rechtsverletzungen nach dem Einsatz durch NROs
aufgehoben wurden. Amnesty International selbst
berichtet über „positive Entwicklungen“ in 42 von
72 Fällen aus den Jahren 1996 und 1997: „Gewalt-
lose politische Gefangene wurden aus der Haft
entlassen, Folterer vor Gericht gestellt oder politi-
sche Morde von Gerichten untersucht.“23

IV. Erfolge und Grenzen
der NRO-Arbeit

Nach mehr als fünfzig Jahren Menschenrechts-
schutz im Rahmen der Vereinten Nationen stellt
sich auch die Frage, ob Menschenrechts-NROs
einen Rollenwechsel vom „lästigen Mahner zum
gefragten Partner in der Weltpolitik“ vollzogen
haben, wie im Zuge der erfolgreichen Verhandlun-
gen über den internationalen Strafgerichtshof und 
das internationale Abkommen zum Verbot von
Anti-Personen-Minen vielfach zu hören war24 .

Menschenrechtsverletzungen konnten bislang
auch mit Hilfe von NROs nicht aus dem Alltag
nationaler und internationaler Polik verbannt wer-
den. NROs haben aber dazu beigetragen, die
Maschen im Netz des internationalen Menschen-
rechtsschutzes kleiner werden zu lassen. Es bedarf
zunehmender Anstrengungen, der Thematisierung
nationaler Menschenrechtslagen durch internatio-
nale Organe und Gremien zu entgehen. Der Kritik
durch nichtstaatliche Akteure kann sich zudem 
kein Staat mehr entziehen.

Nichtregierungsorganisationen haben maßgeblich
an der Etablierung menschenrechtlicher Stan-
dards und darauf basierender menschenrechtli-
cher Schutzsysteme mitgewirkt. Erzwingungsme-
chanismen im klassischen Sinn wurden dabei 
zwar nicht geschaffen; vielmehr besteht die Funk-
tion der internationalen Instrumente darin, als
Modell Richtliniencharakter zu entwickeln, und
zwar für nationale Gesetzgebungen wie auch für
die tatsächliche Gewährung von Menschen-
rechten. Mit Hilfe der von den Staaten selbst
verabschiedeten Normen können NROs Men-
schenrechtsverletzungen anprangern und die zu-
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ständigen Regierungen mit ihren Verpflichtungen
konfrontieren25 .

25 Vgl. z. B. Theodoor C. van Booven, Die überfrachtete
Agenda. Aufgaben der Vereinten Nationen bei Schutz und
Förderung der Menschenrechte, in: Vereinte Nationen, 39
(1996) 6, S. 186.
26 Vgl. Martin Ennals, Amnesty International and Human
Rights, in: Peter Willetts (Hrsg.), Pressure Groups in the
Global System, London 1982, S. 78-80.
27 Vgl. Barbara Erbe, Die Kompromisse der Regie-
rungen. . .und die Klagen der Menschen. Weltmenschen-
rechtskonferenz in Wien, in: der überblick, 3 (1993), S. 76. 28 Vgl. D. P. Forsythe (Anm. 9), S. 615.

Über diese „indirekte“ Einflußnahme hinaus
haben sie auch „direkt“, d. h. ohne den Umweg
über die Einflußnahme auf internationale Organi-
sationen und von diesen eingesetzte Unterorgani-
sationen und Überwachungsgremien, den Schutz
der Menschenrechte verbessert. Menschenrechts-
organisationen tragen durch akkurate und für den
die Menschenrechte verletzenden Staat beschä-
mende Informationen zur Rufschädigung der ver-
antwortlichen staatlichen Akteure bei26 . Dabei hat
es sich im Hinblick auf die Dringlichkeit der Fälle
kurzfristig als am erfolgreichsten erwiesen, ein-
zelne Menschenrechtsverletzungen ins Licht der
Öffentlichkeit zu rücken. Andere Strategien tra-
gen hingegen in der Regel erst langfristig Früchte.

Bezüglich ihrer Mitarbeit in internationalen Organi-
sationen und Gremien, aber auch auf internationalen
Konferenzen haben NROs ihre Rolle stetig ausge-
baut. Insbesondere bei der Überwachung von Men-
schenrechtsverletzungen sind sie zu einem ernstzu-
nehmenden Partner internationaler Akteure
avanciert. Bei der Normsetzung und Normdurchset-
zung finden sich aber nach wie vor die altbekannten
Konfliktlinien zwischen Regierungsvertretern, die
ihre Handlungsfreiheit nicht einschränken wollen,
und NROs, die auf strengeren Kontrollmechanismen
bestehen. Immerhin sichert die Reform der Partizi-
pationsmöglichkeiten von NROs im Rahmen des
ECOSOC-Status, daß immer mehr dieser Organisa-
tionen Zugang zu Foren der Entscheidungsfindung
und Aushandlung erlangen und ihren Einfluß aus-
üben können. Doch auch hier sind noch nicht alle
Restriktionen aus dem Weg geräumt. So wurde etwa
die Teilnahme akkreditierter NROs auf der Welt-
menschenrechtskonferenz in Wien eingeschränkt:
Von „formellen“ Sitzungen des Redaktionsauschus-
ses waren sie ausgenommen .27

Regierungen, die die Menschenrechte verletzen,
sehen in NROs weniger Partner als eher Feinde.

Daran kann auch die Überparteilichkeit der Grup-
pierungen, die gern als ihre wirkungsvollste Eigen-
schaft bezeichnet wird28 , nichts ändern. Sie mag
eine unabdingbare Voraussetzung für die Hilfe vor
Ort, insbesondere in Kriegsgebieten, sein. Von
staatlicher Seite wird die Überparteilichkeit von
NROs jedoch allzuoft angezweifelt: NROs wird
beispielsweise vorgeworfen, sie unterstützten Ter-
roristen, die Opposition, Verschwörer gegen die
Regierung oder seien Vertreter eines westlichen
Imperialismus. Weil Menschenrechts-NROs Staa-
ten anklagen und diese auch beim Namen nennen,
wird kontinuierlich versucht, ihre Arbeit zu behin-
dern. Hierin unterscheiden sich Menschenrechts-
NROs auch von humanitären oder im Entwick-
lungsbereich tätigen Gruppierungen. Diese neh-
men häufig Aufgaben wahr, die Staaten nicht mehr
oder nicht gleichermaßen qualifiziert ausführen
können, sie ergänzen dadurch Regierungshandeln
auf willkommene Weise. Menschenrechts-NROs
hingegen - sogar jene, die bemüht sind, objektiv
zu berichten und nach festgelegten Kriterien zu
urteilen - bleiben „lästige Mahner“ für all jene
Akteure, die Menschenrechtsverletzungen wis-
sentlich und zielgerichtet einsetzen.

Daher kann der Einsatz für die Menschenrechte
auch zur Gefahr für die Organisationen selbst wer-
den: Menschenrechts-NROs werden zunehmend
Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Beispiels-
weise werden Menschenrechtsaktivisten inhaftiert,
gefoltert oder getötet, das Recht der freien Mei-
nungsäußerung wird behindert, nationale Büros
von NROs werden geschlossen oder ihre Arbeit
systematisch gestört. Den Opfern von Menschen-
rechtsverletzungen wird somit auch eine wichtige
Anlaufstelle entzogen.

Es sind wiederum NROs, die aktiv werden und 
sich jetzt für den Schutz von Menschenrechtsakti-
visten einsetzen. Amnesty International will im
Rahmen seiner aktuellen Kampagne „Zeit zu han-
deln“ 60 Millionen Unterschriften sammeln.
Gefordert wird eine „Erklärung der Vereinten
Nationen zum Schutz von Menschenrechtlern“.
Einen ersten Schritt in diese Richtung machte die
Menschenrechtskommission bereits, als sie im Juni
dieses Jahres nach 13 Jahren Arbeit den Entwurf
für eine entsprechende Deklaration fertigstellte
und den Menschenrechts-NROs einen weiteren
politischen Erfolg einbrachte.
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Hans Peter Schmitz/Anja Jetschke/Thomas Risse

Die Macht der Menschenrechte
Zur innenpolitischen Durchsetzung internationaler

Normen

I. Einleitung

Im Mai 1998 trat Indonesiens Präsident Suharto
nach mehr als dreißigjähriger Herrschaft zurück.
Die meisten Beobachter waren sich einig, daß die
asiatischen Finanzkrisen mit ihren verheerenden
wirtschaftlichen Folgen für die indonesische Be-
völkerung für Suhartos Sturz verantwortlich
waren. Plünderungen in der Hauptstadt Jakarta
sowie Überfälle auf die wirtschaftlich mächtige
chinesische Minderheit schienen diese Einschät-
zung zu bestätigen. Rückblickend überraschte
aber vor allem der weitgehend friedliche Verlauf
dieses Machtwechsels, insbesondere im Vergleich
zu den Massakern der Jahre 1965-1967 anläßlich
der Machtübernahme Suhartos. Damals wurden
über eine halbe Million Menschen von dessen 
Anhängern regelrecht niedergemetzelt. Diesmal
aber stürzte das Land trotz der schweren Wirt-
schaftskrise nicht ins Chaos. Gleichzeitig zeigte
sich bei diesem Machtwechsel der hohe Stellen-
wert der Menschenrechte.

Ein genauerer Blick auf die Vorgeschichte der
Ereignisse im Mai 1998 zeigt, daß das Suharto-
Regime bereits seit langem unter starkem politi-
schem Reformdruck stand. Die Finanzkrise be-
schleunigte zwar den Machtverfall, aber dessen
eigentliche Ursache ist zu einem wesentlichen Teil
in den Kampagnen von Menschenrechtsorganisa-
tionen zu suchen, die das Suharto-Regime in der
Vergangenheit zunehmend delegitimierten. Indo-
nesien ist kein Einzelfall, denn auch in anderen
Ländern sind ähnliche Entwicklungen festzustel-
len. Es läßt sich zeigen, daß Menschenrechtsorga-
nisationen und -netzwerke, die sowohl im Innern
der Staaten als auch transnational operieren und
somit die gesellschaftliche Opposition in repressi-
ven Staaten mit internationalen Organisationen
und westlichen Staaten in Verbindung bringen,
eine bedeutende Rolle bei politischen Transforma-
tionsprozessen spielen. Dies wurde von der Demo-

kratisierungs- und Transitionsforschung bisher
unterschätzt.

Die wachsende Bedeutung von Nicht-Regierungs-
organisationen (NROs) in der internationalen
Menschenrechtspolitik ist aus zwei Gründen keine
Selbstverständlichkeit. Erstens können sich Regie-
rungen auf ihre staatliche Souveränität berufen, um
damit eine internationale Überwachung ihrer Men-
schenrechtspolitik zu unterlaufen. Zweitens verfü-
gen Menschenrechtsorganisationen nicht über fi-
nanzielle oder gar militärische Machtmittel, um
einen Staatsapparat zur Politikänderung zu zwin-
gen. Wie gelingt es Organisationen wie Amnesty
International aber dennoch, über Einzelfälle hin-
aus systematisch positiven Einfluß auf die Men-
schenrechtsentwicklung in einem Land auszuüben?

In der entsprechenden Literatur finden sich inzwi-
schen eine ganze Reihe von theoretisch sowie
empirisch abgeleiteten Thesen, warum nichtstaat-
liche Organisationen im Menschenrechtsbereich
in den beiden letzten Jahrzehnten einflußreicher
geworden sind. Als Gründe hierfür werden etwa
deren spezifische Fähigkeiten zur Vernetzung und
Informationsverbreitung, ihre Politik der morali-
schen Anklage und Bewußtseinsbildung oder auch
die Anschlußfähigkeit der von ihnen vertretenen
Normen an den Grundkonsens der heute interna-
tional dominierenden westlichen Staatengemein-
schaft genannt1.

1 Vgl. Margaret E. Keck/Kathryn Sikkink, Activists Be-
yond Borders. Advocacy Networks in International Politics,
Ithaca 1998; Jackie Smith/Charles Chatfield/Ron Pagnucco
(Hrsg.), Transnational Social Movements and Global Politics:
Solidarity Beyond the State, Syracuse 1997; Thomas Risse-
Kappen (Hrsg.), Bringing Transnational Relations Back In.
Non-State Actors, Domestic Structures, and International
Institutions, Cambridge 1995.

Dieser Beitrag integriert diese unterschiedlichen
Annahmen in einem übergreifenden Erklärungs-
ansatz. Dazu haben wir ein „Spiralmodell" zur
Darstellung des politischen Wandels durch Men-
schenrechtsarbeit entwickelt, das innenpolitische
Interaktionen zwischen Staat und Gesellschaft 
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systematisch mit Entwicklungen auf der interna-
tionalen und transnationalen Ebene verknüpft.
Dieses Modell wurde anhand von elf Länderfall-
studien über mehrere Kontinente und die unter-
schiedlichsten kulturellen und sozioökonomischen
Kontexte hinweg überprüft2 . Wir stellen erstens
die These auf. daß transnational operierende Men-
schenrechtsnetzwerke und NROs einen entschei-
denden Beitrag zur innenpolitischen Durchsetzung
von Menschenrechtsnormen leisten. Zweitens
kommt es nur dann zu solchen innenpolitischen
Veränderungen, wenn es diesen Netzwerken ge-
lingt, gesellschaftliche Opposition gegen die norm-
verletzenden Regime dauerhaft zu mobilisieren.
Drittens können die Untersuchungen nicht bestäti-
gen, daß es zur Durchsetzung der Menschenrechte
besonderer sozioökonomischer Voraussetzungen
wie etwa eines anhaltenden Wirtschaftswachstums
bedarf. Dagegen sind internationale Sanktionen
sowie der politische Druck westlicher Regierun-
gen und internationaler Organisationen in be-
stimmten Phasen des Spiralmodells sinnvoll und 
können zum Wandel beitragen. Viertens zeigen 
unsere empirischen Ergebnisse, daß moralische
Argumentation auch in der internationalen Politik
konkrete politische Wirkungen erzielt.

2 Unser Beitrag beruht auf den Ergebnissen eines von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten For-
schungsprojekts „Ideen, internationale Institutionen und po-
litisch-gesellschaftliche Veränderungsprozesse: Die Heraus-
forderung nationaler Souveränität durch Menschenrechte“
sowie eines transatlantischen Kooperationsprojektes, das vom
Deutsch-Amerikanischen Akademischen Konzil (DAAK)
gefördert wurde. Vgl. Forschungsgruppe Menschenrechte, In-
ternationale Menschenrechtsnormen, transnationale Netz-
werke und politischer Wandel in den Ländern des Südens, in:
Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 5 (1998) 1, S. 5-
41; Thomas Risse/Stephen C. Ropp/Kathryn Sikkink (Hrsg.), 
The Power of Principles. International Human Rights Norms
and Domestic Change, Cambridge (i. E.).
3 Unter transnationalen Menschenrechtsnetzwerken ver-
stehen wir Gruppen von individuellen und kollektiven Ak-
teuren, die über nationale Grenzen hinweg operieren und

verbunden sind durch geteilte Werte (in unserem Fall Men-
schenrechte), einen gemeinsamen Diskurs sowie einen dich-
ten Austausch von Informationen und Dienstleistungen.
Dazu gehören z. B. NROs wie Amnesty International oder
Human Rights Watch, aber auch Mitarbeiter kirchlicher
Stellen, politischer Stiftungen, internationaler zwischenstaat-
licher Organisationen und sogar westlicher Regierungen,
wenn sie den Wertekonsens des Menschenrechtsnetzwerks
teilen. Vgl. dazu M. E. Keck/K. Sikkink (Anm. 1).
4 Vgl. Philip Alston, The United Nations and Human Rights,
Oxford 1992; Hans Peter Schmitz, Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO) und internationale Menschenrechtspolitik, in:
Comparativ, 7 (1997) 4, S. 33-53.
5 Dabei konzentrierten wir uns auf Fälle von systemati-
schen Folterungen, extra-legalen Hinrichtungen, „Ver-
schwindenlassen“ und „Haft ohne Anklage oder Gerichts-
verfahren“.

II. Das Spiralmodell normgeleiteten
Wandels - ein Überblick

Ausgangspunkt: Repression und anfängliche
Mobilisierung

Unser Modell geht von der Existenz internationa-
ler Menschenrechtsnormen aus, die in verschiede-
nen internationalen Institutionen verankert sind
und die Forderungen transnationaler Menschen-
rechtsnetzwerke3 und NROs legitimieren. 50 Jahre

nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte durch die Vereinten
Nationen ist die Zahl und Reichweite internationa-
ler Menschenrechtsabkommen drastisch gestiegen.
In den siebziger und achtziger Jahren wurden neue
Deklarationen und Konventionen gegen einzelne
Menschenrechtsverletzungen wie Verschwinden-
lassen (1980) und Folter (1984) verabschiedet, indi-
viduelle Beschwerdeverfahren eingerichtet und die
Berichtspflichten der Mitgliedstaaten verstärkt.
Die institutioneile Stärkung der Menschenrechte
im Rahmen der Vereinten Nationen fand ihren vor-
läufigen Höhepunkt in der Einrichtung des Hoch-
kommissariats für Menschenrechtsfragen 1993 und 
des Internationalen Strafgerichtshofes zur Verfol-
gung besonders schwerer Menschenrechtsverlet-
zungen im Juli 19984. Die Frage stellt sich nun. wel-
che Wirkungen diese internationalen Normen auf
das Verhalten der Regierungen gegenüber ihren
Bürgerinnen und Bürgern gehabt haben.

Im Rahmen unserer Forschungen haben wir die
Entwicklung in Ländern des Südens untersucht, in
denen grundlegende Menschenrechte systematisch
verletzt wurden5 . Diese dauerhafte Repression bil-
det die Ausgangssituation unseres Spiralmodells, 
wobei unter solchen Bedingungen innenpolitische
Oppositionsgruppen zunächst zu schwach sind, um
den autoritären Regimen einen Kurswechsel auf-
zwingen zu können.

In dieser Situation versuchen einzelne Opposi-
tionelle, neue Einflußmöglichkeiten zu schaffen,
indem sie sich mit der Bitte um Unterstützung an
die internationale Öffentlichkeit wenden und
damit das repressive Regime umgehen. Sie doku-
mentieren das Ausmaß der Menschenrechtsverlet-
zungen und leiten die entsprechenden Informatio-
nen an internationale Menschenrechtsgruppen
weiter. Letztere nehmen die Informationen auf,
verarbeiten sie zu Berichten, prangern das Regime
international an und fordern andere - zumeist
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westliche Staaten - auf, ebenfalls Druck auszu-
üben. Dieser sogenannte „Bumerang-Effekt“6
führt zu einer ersten Vernetzung zwischen gleich-
gesinnten innenpolitischen und internationalen
Akteuren.

6 Vgl. M. E. Keck/K. Sikkink (Anm. 1), S. 13; Forschungs-
gruppe Menschenrechte (Anm. 2), S. 12.

Phase 2: Ablehnung der Menschenrechtsnormen

Die zweite Phase setzt ein, wenn die angeklagte
Regierung zum ersten Mal auf die nun auch inter-
national verbreiteten Vorwürfe reagiert. Die mei-
sten repressiven Regime leugnen zunächst die Gel-
tung der internationalen Normen, streiten die
Menschenrechtsverletzungen ab und weisen die
Kritik als eine illegitime Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten zurück. Gleichzeitig versucht
die Regierung, die weitere Vernetzung der Men-
schenrechtsgruppen zu unterbinden, deren An-
hänger gezielt zu diskreditieren oder durch ver-
stärkte Repression ihre Arbeit zu behindern.
Angesichts unverminderter Verstöße gegen die
Menschenrechte setzt das transnationale Netzwerk
demgegenüber seine Informations- und Anklage-
politik fort. An dieser Stelle kommt es nun zu
einer entscheidenden Weichenstellung für den wei-
teren Verlauf der politischen Entwicklung. Ver-
harrt das Regime auf seiner Position des strikten
Leugnens und gelingt es seinen Kritikern nicht,
eine ausreichende Mobilisierung der internationa-
len Öffentlichkeit herzustellen, wird sich die Lage
auf absehbare Zeit kaum verändern.

Phase 3: Taktische Konzessionen
Wenn die internationale Mobilisierung gegen das
menschenrechtsverletzende Regime zunimmt, ver-
sucht die Regierung früher oder später, durch tak-
tische Konzessionen den Druck zu verringern.
Dabei ist es zunächst irrelevant, wie umfangreich
diese Konzessionen sind oder ob sie aus reinem
Machterhaltungskalkül angeboten werden. Viel-
mehr ist entscheidend, daß solche Konzessionen
einen Wandel in der Rhetorik der Regierung
anzeigen, den wiederum Menschenrechtsaktivisten
als Einstieg für eine erweiterte argumentative
Auseinandersetzung nutzen. Dies führt zwar selten 
zur unmittelbaren oder gar dauerhaften Verbesse-
rung der Menschenrechtssituation, markiert aber
das unbeabsichtigte Eingeständnis der Regierung,
daß sie Menschenrechte verletzt. Die Regierung
manövriert sich in eine Situation, in der konsequen-
tes Leugnen unmöglich wird und sie auch innenpo-
litisch das Definitionsmonopol darüber verliert,

was eine Menschenrechtsverletzung darstellt. Men-
schenrechte werden nun zu einem legitimen innen-
politischen Thema, wobei gesellschaftliche Ak-
teure zunehmend vor staatlichen Übergriffen
geschützt sind und sich ihr Handlungsspielraum
erweitert. Als Folge können sich internationale und
einheimische Menschenrechtsgruppen noch stär-
ker vernetzen. In der Regel führen diese fortgesetz-
ten Aktivitäten zu einer generellen Änderung der
internationalen Wahrnehmung eines Landes und 
seiner Regierung. Die Aktivitäten der innenpoliti-
schen und transnationalen Menschenrechtsnetz-
werke führen dazu, daß normverletzende Regime
immer stärker zu Außenseitern der internationalen
Staatengemeinschaft werden (Paria-Staaten).
Das Regime hat unter diesen Bedingungen zwei
Optionen. Es kann sich erstens rhetorisch positiv
auf Menschenrechte beziehen, in der Praxis aber
weiterhin dagegen verstoßen. Allerdings wird das
nun voll entwickelte Netzwerk eine derartige Kluft
zwischen Worten und Taten zur weiteren Mobili-
sierung nutzen und damit den Druck erhöhen. In
diesem Fall kommt es wahrscheinlich zu einem
Machtwechsel infolge der inneren wie äußeren
Isolation der Machthaber. Die Regierung kann
zweitens einen Weg der politischen Liberalisierung
„von oben“ einschlagen, die Menschenrechtsnor-
men im Innern gesetzlich institutionalisieren und
entsprechende Überwachungsorgane sowie unab-
hängige Beschwerdeinstanzen einrichten.

Phasen 4 und 5: Anerkennung der Menschen-
rechte und normkonformes Verhalten
In der vierten Phase entwickelt sich ein breiter
innenpolitischer Konsens bei allen politischen
Gruppierungen, daß Menschenrechte integraler
Bestandteil jeglicher politischen Reformbemühun-
gen sein müssen. Sie werden nicht mehr nur rheto-
risch proklamiert oder nur im taktischen Kampf
um die politische Macht mißbraucht, sondern
bekommen handlungsleitenden Charakter. Die
Regierung erkennt erstens internationale Men-
schenrechtsvereinbarungen an, übernimmt zwei-
tens internationale Standards in das nationale
Recht, richtet drittens nationale Menschenrechts-
kommissionen und individuelle Beschwerdever-
fahren ein und achtet viertens argumentativ wider-
spruchsfrei die Menschenrechte. Schließlich folgt
in der letzten und fünften Phase die Umsetzung
dieser Normen in konkretes Handeln. Die Men-
schenrechtssituation verbessert sich nicht nur spo-
radisch, sondern auf Dauer und durchgreifend. Da
von einer vollständigen Anerkennung der Normen
nicht auf eine sofortige und konsequente Umset-
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zung geschlossen werden kann, muß auch in dieser
Phase die Aufmerksamkeit der internationalen
Öffentlichkeit aufrechterhalten werden.

Im folgenden illustrieren wir das Spiralmodell mit
Hilfe von empirischen Beispielen aus den Philippi-
nen, Indonesien, Marokko, Tunesien, Kenia und
Uganda7 .

7 Vgl. dazu Sieglinde Gränzer. Changing Human Rights
Discourse: Transnational Advocacy Networks in Tunisia and
Morocco, in: T. Risse/S. C. Ropp/K. Sikkink (Anni. 2); Anja
Jetschke, Linking the Unlinkable? International Human
Rights Norms and Nationalism in Indonesia and the Philip-
pines, in: ebd.; Hans Peter Schmitz, Transnational Human
Rights Activism and Political Change in Kenya and Uganda,
in: ebd.
8 Vgl. International Commission of Jurists, The Decline of
Democracy in the Philippines, Geneva 1977.
9 Vgl. A. B. K. Kasozi, The Social Origins of Violence in
Uganda 1964-1985. Montreal 1994.
10 Vgl. Amnesty International, Tunesien im Zwielicht oder
Politische Verfolgung in Tunesien, Bonn 1977.

11 Vgl. zur Situation in Tunesien und Marokko S. Gränzer
(Anm. 7). s
12 Vgl. zum folgenden H. P. Schmitz (Anm. 7).

III. Erläuterung des Spiralmodells
anhand von Beispielen aus

Südostasien, Afrika und der
arabischen Welt

Phase 1: Unterdrückung und anfängliche Mobili-
sierung

In allen von uns untersuchten Ländern waren Aus-
einandersetzungen um die Macht im jeweiligen
politischen System die Hauptursache der Men-
schenrechtsverletzungen seitens staatlicher Stellen.
Gegen bewaffnete oder zivile Opposition gingen
die Regierungen jeweils mit massiven Repressions-
maßnahmen vor. Auf den Philippinen rief der
damalige Präsident Ferdinand Marcos 1972 das
Kriegsrecht aus. In der Folgezeit wurden mehrere
zehntausend Oppositionelle verhaftet, ohne Ge-
richtsverfahren festgehalten und teilweise gefol-
tert8 . In Uganda befahl zur selben Zeit der durch
einen Putsch an die Macht gekommene Diktator
Idi Amin die systematische Verfolgung seiner poli-
tischen Gegner. Bis zum Ende seiner Herrschaft
1979 wurden mindestens 300 000 Menschen Opfer
seines Terrorregimes9 . In Tunesien beantwortete
die Regierung ebenfalls Mitte der siebziger Jahre
zunehmende Forderungen nach größerer politi-
scher Partizipation mit willkürlichen Verhaftungen
und Folterungen10. In Indonesien 1965, Marokko
1971/72 und Kenia 1982 reagierten die Regime auf
Putschversuche mit systematischen Verstößen

gegen die Menschenrechte. Die Menschenrechtssi-
tuation verschlechterte sich in Marokko und Indo-
nesien weiter, nachdem beide Staaten angren-
zende Territorien militärisch besetzt hatten
(Westsahara 1974/75 und Osttimor 1975/76).

Phase 2: Ablehnung der Menschenrechtsnormen

Mit Ausnahme von Tunesien bestritten alle von
uns untersuchten Regierungen die internationalen
Berichte über Menschenrechtsverletzungen in
ihren Ländern. Unter Berufung auf die nationale
Souveränität lehnten sie eine Einmischung in die
inneren Angelegenheiten kategorisch ab und ver-
weigerten damit jeglichen Ansatz für einen Dia-
log. In Marokko erteilte König Hassan II. mit Ver-
weis auf seine umfassende Autorität in geistlichen
und weltlichen Angelegenheiten anderen Vorstel-
lungen zu Menschenrechtsfragen eine Absage.
Dies schreckte das Menschenrechtsnetzwerk kei-
neswegs ab. Im Gegenteil, marokkanische Exil-
gruppen und Menschenrechtsaktivisten legten aus
Anlaß eines Besuchs von König Hassan beim Euro-
päischen Parlament (EP) im Dezember 1986 einen
Menschenrechtsbericht vor. Zwei Jahre später
beauftragte das EP seinen Präsidenten, gegenüber
der marokkanischen Regierung ernste Bedenken
wegen der Menschenrechtslage auszudrücken. Im
Januar 1988 organisierte eine in Paris ansässige
marokkanische Exilgruppierung Demonstrationen
in Belgien, Frankreich, Deutschland und Holland.
1988 mußte Marokko vor der Menschenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen einen Bericht
abgeben und versuchte durch beschönigende Dar-
stellungen, seinen schlechten Ruf zu verbessern.
Noch im Dezember 1989 stritt der König im franzö-
sischen Fernsehen Menschenrechtsverletzungen
ab, lud aber Amnesty International nach Marokko
ein. Damit rückte die marokkanische Führung
langsam von einer Position des konsequenten
Leugnens ab. Im Übergang zur dritten Phase
begann nun eine öffentlich geführte Auseinander-
setzung um die Geltung von Menschenrechtsnor-
men zwischen König Hassan II. und seinen in- und
ausländischen Kritikern11.

Eine ähnliche Entwicklung war zur selben Zeit in
Kenia zu beobachten12. Das Menschenrechtsnetz-
werk nutzte auch hier Staatsbesuche des Präsiden-
ten im westlichen Ausland, um die internationale
Aufmerksamkeit auf Menschenrechtsverstöße zu
lenken. Seit 1985 hatten kenianische Anwälte und
kirchliche Organisationen Informationen über
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wachsende Menschenrechtsverletzungen vor allem
an Amnesty International weitergegeben13. Nach
einem Treffen von Präsident Daniel arap Moi mit
dem amerikanischen Präsidenten Reagan im März
1987 veröffentlichte die „Washington Post“ einen
Teil dieser Informationen auf der ersten Seite
unter der Überschrift „Police Torture is Charged
in Kenya“. Moi reagierte mit der Absage seines
weiteren Besuchsprogramms und erklärte, daß alle
Vorwürfe gegen sein Land frei erfunden seien.
Amnesty International blieb bei den Anschuldi-
gungen und erhöhte den Druck nochmals mit der
Veröffentlichung eines weiteren Berichts14. Im
Herbst sagte Moi einen Besuch in Norwegen und
Schweden ab, nachdem er die Berichterstattung
zur kenianischen Menschenrechtssituation in bei-
den Ländern heftig kritisiert hatte. Führende
kenianische Oppositionelle hatten zuvor in skandi-
navischen Ländern politisches Asyl erhalten und
forderten von dort aus den Westen immer wieder
zu Maßnahmen gegen das Moi-Regime auf. Der
kenianische Menschenrechtsanwalt Gibson
Kamau Kuria wurde 1989 für seinen Mut, regelmä-
ßig Informationen aus Kenia ans Ausland weiter-
zugeben, in den USA mit dem Robert F. Kennedy
Human Rights Award ausgezeichnet. Die keniani-
sche Regierung verbot daraufhin Mitgliedern von
Amnesty International die Einreise in das Land
und verfolgte bis 1989/90 einen Kurs der innenpo-
litischen Härte. Als im Juli 1990 mehrere Dutzend
Demonstranten im Verlauf von Straßenunruhen in
Nairobi von den Sicherheitskräften getötet wur-
den, bestätigten sich aufs neue die fortgesetzten
Vorwürfe des transnationalen Netzwerks15. Dessen
Mobilisierung hatte binnen weniger Jahre die
Außenwahrnehmung Kenias als stabiler und ver-
läßlicher Partner des Westens nachhaltig erschüt-
tert. Mit Blick auf die ausländische Kritik ent-
schied sich die Regierung jetzt für kalkulierte
Konzessionen.

13 Vgl. Ralph-Michael Peters, Zivile und politische Gesell-
schaft in Kenia, Hamburg 1996.
14 Vgl. Amnesty International, Kenya. Torture, Political
Detentions, and Unfair Trials, London 1987.
15 Vgl. Stefan Mair, Kenias Weg in die Mehrpartei-
endemokratie, Baden-Baden 1994, S. 32.
16 Vgl. zum folgenden A. Jetschke (Anm. 7).

17 Vgl. Herb Feith, East Timor. Ilie Opening Up, the
Crackdown and the Possibility of a Durable Settlement, in:
Harold Crouch/Harold Hill (Hrsg.), Indonesia Assessment
1992. Political Perspectives on the 1990s, Canberra 1992; Nico
G. Schulte-Nordholt, Aid and Conditionality, in: Olav Stokke
(Hrsg.), Aid and Political Conditionality, London 1995,
S. 129-161.

Ähnlich wie in Marokko und Kenia war die inter-
nationale Kritik an Indonesiens Menschenrechts-
politik seit Mitte der achtziger Jahre langsam
gewachsen16. Im Mittelpunkt der internationalen
Kampagnen standen lange Zeit Menschenrechts-
verletzungen in Osttimor, da über die katholische
Kirche dort ein gut funktionierendes transnationa-
les Menschenrechtsnetzwerk zur Weitergabe von

Informationen aufgebaut werden konnte. Sowohl
die Vereinten Nationen als auch das Europäische
Parlament hatten wiederholt die Menschenrechts-
situation in Osttimor und Indonesien kritisiert. Als
das indonesische Militär im November 1991 vor
laufenden Kameras mehr als 50 Mitglieder einer
Trauergemeinde in Dili/Osttimor erschoß, kam es
zu einer umfassenden Mobilisierung der transna-
tionalen Menschenrechtsnetzwerke. Das „Dili-
Massaker“ löste internationale Proteste aus. Kana-
da. Dänemark und die Niederlande froren kurzfri-
stig ihre Entwicklungshilfe an Indonesien ein, die
USA, Japan und die Weltbank drohten diesen
Schritt an17. Die Empörung der Geberstaaten legte
sich jedoch merklich, als Präsident Suharto eine 
Untersuchungskommission einsetzte und diese
einen außergewöhnlich kritischen Bericht vor-
legte. Die fortgesetzte Kritik der ehemaligen
Kolonialmacht Niederlande führte dazu, daß Su-
harto am 25. April 1992 die niederländisch-indone-
sische Entwicklungszusammenarbeit mit Verweis
auf die „illegitime“ Einmischung unbefristet aus-
setzte. Trotz gewisser Zugeständnisse verblieb die
indonesische Regierung weiterhin auf ihrem Kurs
des Leugnens von Menschenrechtsverletzungen
und der Betonung nationaler Souveränität. Damit
gelang es Suharto aber nicht, seine Machtbasis zu
konsolidieren. Die Kooperation zwischen den 
Netzwerken zu Indonesien -und zu Osttimor, die
ursprünglich unabhängig voneinander entstanden
waren, mobilisierte die innergesellschaftliche
Opposition in Indonesien beträchtlich. Die Verlet-
zung der Menschenrechte in Osttimor wurden zum
Angelpunkt der Kritik am indonesischen Repressi-
onssystem insgesamt.

Phase 3: Taktische Zugeständnisse
In vier der sechs ausgewählten Länder kam es
nach einer Phase der Ablehnung internationaler
Normen aufgrund der fortgesetzten Aktivitäten
des Menschenrechtsnetzwerks zu mehr oder weni-
ger weitgehenden Zugeständnissen der jeweiligen
Regierungen an ihre Kritiker. Lediglich in Tu-
nesien und Uganda schlugen die Machthaber
einen anderen Kurs ein. In Tunesien bekräftigte
die Regierung von Anfang an die prinzipielle Gel-
tung internationaler Menschenrechtsnormen und
machte taktische Zugeständnisse an Menschen-
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rechtsgruppen. Damit gelang es ihr, die transnatio-
nale und gesellschaftliche Mobilisierung der Men-
schenrechtsnetzwerke im Keim zu ersticken. Tune-
sien wurde zeitweise als „Musterknabe“ der
Menschenrechte in der arabischen Welt gehandelt.
Die Zusicherung der Beachtung von Menschen-
rechten durch Präsident Ben Ali und die normver-
letzende Praxis klafften aber in den neunziger
Jahren immer mehr auseinander. Tatsächlich ver-
schärfte sich die Repression18.

18 Vgl. Bruno Callies de Salies, Tunisie. Politique Securi-
taire et Croissance Economique, in: Les Cahiers de FOrient:
Revue d’Etude et de Reflexion sur le Liban et le Monde
Arabe, (1995) 38, S. 77-97.

19 Vgl. Anders Uhlin, Democracy and Diffusion. Trans-
national Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy
Actors, Lund 1995, S. 110 f.
20 Vgl. Philip Eldridge, Human Rights and Democracy in
Indonesia and Malaysia, in: Contemporary South East Asia,
18 (1996)3, S. 304.

In Uganda verbesserte sich die Menschenrechts-
lage nach dem Sturz des Diktators Idi Amin 1979
nicht. Im Verlauf eines blutigen Bürgerkriegs wur-
den wiederum Hunderttausende von Ugandern
Opfer marodierender Truppen des neuen Herr-
schers Milton Obote. Die Menschenrechtssitua-
tion verschlechterte sich zwischen 1979 und 1985
kontinuierlich als Folge des Bürgerkrieges und
verhinderte den Aufbau eines effektiven Netzwer-
kes. Die Regierung reagierte zwar auf Menschen-
rechtskritik, stritt die Vorwürfe aber konsequent
ab und war zu keinen durchgreifenden Zugeständ-
nissen bereit. Gleichzeitig verfolgte die wichtigste
Rebellengruppe unter der Führung von Yoweri
Museveni eine konsequente Menschenrechtspoli-
tik, die ihr sowohl im Land als auch international
wachsende Unterstützung einbrachte. Mit dem 
militärischen Sieg und der Machtübernahme von
Museveni Anfang 1986 ging die Regierungspolitik
direkt von einer Politik des Leugnens von Men-
schenrechtsverletzungen in die vierte Phase der
weitgehenden Normanerkennung über.

In allen anderen von uns untersuchten Ländern
veränderte sich die Regierungspolitik deutlich von
der Ablehnung internationaler Menschenrechts-
normen als Einmischung in die inneren Angele-
genheiten hin zu taktischen Konzessionen. Auf
den Philippinen führte der dauerhafte internatio-
nale Druck 1977 zunächst zur Freilassung politi-
scher Gefangener und schließlich zur Aufhebung
des Kriegsrechts im Januar 1981. Diese Konzessio-
nen hatten aber keine dauerhaft positive Wirkung
auf die Menschenrechtslage. Erst im August 1983
trat eine Wende ein, als die prominenteste Sym-
bolfigur des politischen Widerstands, Benigno
Aquino, bei seiner Ankunft im Land ermordet
wurde. Zwar forderten nun auch die USA unter
dem Druck der öffentlichen Meinung politische
Reformen von Präsident Marcos. Doch ihre strate-
gischen Interessen an den Militärbasen auf den 

Philippinen einerseits sowie Befürchtungen einer
kommunistischen Machtübernahme andererseits
verhinderten eine konsequente und wirkungsvolle
Kritik. Marcos ließ schließlich im Februar 1986
Wahlen abhalten. Die unter Corazon Aquino ver-
bündeten Oppositionsparteien machten die Ein-
haltung von Menschenrechten zu einem zentralen
Wahlkampfthema. Marcos gewann die Wahl auf-
grund eklatanter Wahlfälschungen, aber die jetzt
voll mobilisierte Opposition antwortete mit ver-
stärkten Protestkampagnen. Schließlich entzog
auch das Militär dem Präsidenten seine Unterstüt-
zung. Mit der Ernennung der Oppositionspolitike-
rin und Menschenrechtsaktivistin Corazon Aquino
zur neuen Präsidentin wurden Menschenrechte zu
einem zentralen Anliegen der Regierungspolitik.

Zu einer ähnlichen Entwicklung kam es in Indone-
sien, allerdings zehn Jahre später. Hier verdichtete
sich das transnationale Menschenrechtsnetzwerk
nach dem Dili-Massaker und umfaßte eine wach-
sende Zahl indonesischer Menschenrechtsgruppen,
aber auch Mitglieder internationaler Organisatio-
nen und westlicher Regierungen19. Letztere began-
nen, zumeist symbolische Sanktionen gegen die
Gewaltexzesse des indonesischen Militärs zu ver-
hängen. Seit 1992 gründeten sich zahlreiche politi-
sche Organisationen, unter anderem eine unabhän-
gige Gewerkschaft, eine Journalistenvereinigung
und politische Parteien, die vom Suharto-Regime
geduldet wurden. Das Menschenrechtsnetzwerk
konnte zunehmend einzelnen indonesischen Akti-
visten und Oppositionspolitikern Schutz vor staatli-
cher Repression bieten. Die indonesische Regie-
rung gab jetzt erstmals öffentlich Probleme mit
Menschenrechten in einzelnen Bereichen zu. Unter
dem wachsenden Druck „von unten und von oben“
ernannte Präsident Suharto schließlich im Dezem-
ber 1993 eine nationale Menschenrechtskommis-
sion, die überraschend kritisch Stellung zu eklatan-
ten Fällen von Menschenrechtsverletzungen bezog
und damit den Diskurs in Indonesien zu diesem
Thema legitimierte20 . Aber die Kritik an der Men-
schenrechtspolitik des Landes ebbte nicht ab.
Zusätzlichen Auftrieb erhielten Menschenrechts-
aktivisten, als den osttimoresischen Kritikern Jose
Ramos-Horta und Bischof Ximenes Belo 1996 der
Friedensnobelpreis verliehen wurde.

Transnationalen Akteuren war es somit gelungen,
die internationale Wahrnehmung des Suharto-
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Regimes zu verändern. An die Stelle einer stabilen
und verläßlichen asiatischen Großmacht war das
Image einer menschenrechtsverletzenden, korrup-
ten und reformunfähigen Diktatur getreten. Im
Vergleich mit anderen südostasiatischen Ländern
traf die asiatische Wirtschaftskrise 1997/98 Indone-
sien auch deshalb besonders hart. Massive Proteste,
Plünderungen und Ausschreitungen gegen die eth-
nisch-chinesische Bevölkerung führten schließlich
zu Suhartos Rücktritt im Mai 1998. Vor diesem
Hintergrund verwundert es nicht, daß der neue
indonesische Präsident Bachruddin Habibie nicht
nur wirtschaftliche Reformen versprach, sondern
sich auch zur Einhaltung der Menschenrechte ver-
pflichtete. Die indonesische Regierung verabschie-
dete einen nationalen Aktionsplan für Menschen-
rechte, in dem sie über einen Zeitraum von fünf 
Jahren Maßnahmen im Bereich der Menschen-
rechtserziehung, aber auch die Ratifikation inter-
nationaler Abkommen ankündigte. In seiner dies-
jährigen Ansprache zum Nationalfeiertag
Indonesiens entschuldigte sich Präsident Habibie
bei indonesischen Familien für Menschenrechtsver-
letzungen, die Militärangehörige begangen hatten.
Indonesien befindet sich damit im Übergang zur
vierten Phase der dauerhaften Anerkennung und 
Institutionalisierung der Menschenrechte.

Eine ähnliche Entwicklung ist in Kenia festzustel-
len. Das transnationale Netzwerk war am Ende
der achtziger Jahre umfassend mobilisiert, und ein-
zelne westliche Geberstaaten begannen, die Men-
schenrechtskritik der NROs zu übernehmen. Ähn-
lich wie im Falle der Niederlande und Indonesiens
kam es daraufhin zu einem diplomatischen Eklat,
als Kenia im November 1990 die Beziehungen zu
Norwegen abbrach. Ein Jahr später setzte die
Gebergemeinschaft, trotz einzelner Konzessionen
im Vorfeld der Gebertreffen, ihre Entwicklungshil-
fezahlungen für sechs Monate aus. Die Regierung
reagierte innerhalb weniger Tage mit der Wieder-
einführung des Mehrparteiensystems und der
Abhaltung von Wahlen im Dezember 1992. Das
kenianische Menschenrechtsnetzwerk hatte aber
nicht nur die Außenwahrnehmung des Landes
innerhalb weniger Jahre ins Gegenteil verkehrt. Es
trug in dieser Zeit auch zum Schutz der innenpoli-
tischen Opposition und zur Entstehung von Men-
schenrechtsorganisatiönen im Land selbst bei.
Dadurch nahm die Vernetzung zu, und es stieg der
Druck „von oben und unten“ nach 1992 noch wei-
ter an, auch wenn die Geberstaaten bereits 1993
wieder ihre Entwicklungshilfezahlungen aufge-
nommen hatten.

Insbesondere im Vorfeld der zweiten Mehrpartei-
enwahlen im Dezember 1997 nahm die Mobilisie-
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rung wieder stark zu. Die kenianische Regierung
schuf daraufhin eine staatliche Menschenrechts-
kommission (1996) und unterzeichnete die interna-
tionale Folterkonvention (1997). Wichtiger noch,
Mitglieder der Regierung begannen einen Men-
schenrechtsdialog mit ihren innenpolitischen und 
internationalen Kritikern. Im Juni 1997 wurde eine 
Delegation von Amnesty International offiziell von
hochrangigen Regierungsvertretern empfangen21 .
In weiteren Reformschritten wurden die Versamm-
lungsfreiheit gestärkt und Verhaftungen ohne Ge-
richtsverfahren gesetzlich untersagt. Nach den 
Wahlen im Dezember 1997 leitete die wiederum
siegreiche Regierung unter Daniel arap Moi eine
Verfassungsreform ein, bei der kirchliche und an-
dere nichtstaatliche Organisationen gleichberech-
tigt an den Verfassungsberatungen teilnahmen.
Damit zeigt sich in der Amtszeit von Daniel arap
Moi ein erstaunlicher Wandel von einem autori-
tären Regime zu einer Menschenrechtsnormen
zunehmend anerkennenden Regierung.

21 Vgl. Amnesty International, Kenya. Violations of Hu-
man Rights. Communications between Amnesty Internatio-
nal and the Government of Kenya, London 1997.
22 Vgl. Amnesty International, Morocco. Human Rights
Violations in Garde-ä-vue Detention, New York 1990.
23 Vgl. Sigrid Faath. Rechte und Freiheiten der Bürger im
Hassanismus, in: Sigrid Faath/Hanspeter Mattes (Hrsg.). De-
mokratie und Menschenrechte in Nordafrika, Hamburg 1992,
S. 402 f.

Auch die marokkanische Staatsführung begann um
1990 mit taktischen Konzessionen. Den Auftakt bil-
dete die oben erwähnte Einladung des Königs an
Amnesty International. Die Amnesty-Delegation
präsentierte ihm Informationen über die Praxis der
Verhaftungen ohne Anklage22 . Als Amnesty den
Bericht veröffentlichte, verurteilte König Hassan 
dies als Verletzung des diplomatischen Protokolls
und veranlaßte eine großangelegte Anzeigenkam-
pagne in namhaften europäischen Tageszeitungen,
die den Amnesty-Bericht als Verunglimpfung
Marokkos im Ausland verurteilte. Damit hatte sich
der König auf die moralische Argumentations-
ebene eingelassen und trug ungewollt dazu bei, daß 
die Menschenrechtsentwicklung in Marokko im
Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit
blieb. Der in der Folge verstärkte internationale
Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen
ermutigte die innenpolitische Opposition ihrerseits,
verstärkt Druck „von unten“ auszuüben. Oppositi-
onsparteien und die Presse verbreiteten die Men-
schenrechtskritik auf Kongressen und durch Veröf-
fentlichungen in marokkanischen Zeitungen23 .

Der Prozeß der öffentlichen moralischen Bewußt-
seinsbildung innerhalb der marokkanischen Gesell-
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schäft war nun nicht mehr aufzuhalten. Es folgten
weitere Konzessionen, die in der Summe einen dau-
erhaften Politikwechsel anzeigten. Im April 1990
wurde ein Konsultativrat für Menschenrechte ein-
gerichtet, ein Jahr später eine entsprechende Ab-
teilung im marokkanischen Innenministerium. Die
Präambel der geänderten Verfassung vom Sep-
tember 1992 nahm erstmals ausdrücklich auf inter-
nationale Menschenrechtsnormen Bezug. Im
November 1993 richtete der König ein Menschen-
rechtsministerium unter breiter Beteiligung der
wichtigsten nichtstaatlichen Menschenrechtsorga-
nisationen ein. Im Zusammenhang mit den Wahlen 
1997 wurde der ehemalige Menschenrechtsminister
Omar Azziman zum Justizminister ernannt und 
konnte in dieser Position effektive institutioneile
Verbesserungsmaßnahmen durchsetzen. Auch in
Marokko zeichnet sich somit ein Übergang in die
vierte Phase unseres Spiralmodells ab. Dabei ver-
dient vor allem der Positionswandel König Hassans
hervorgehoben zu werden, der einen Prozeß kon-
trollierter Liberalisierung „von oben“ einleitete.

Phasen 4 und 5: Dauerhafte Anerkennung der
Menschenrechte und normgeleitetes Verhalten

Von den sechs hier ausgewählten Ländern befin-
den sich somit Indonesien, Kenia und Marokko im
Übergang von der Phase taktischer Zugeständ-
nisse hin zur dauerhaften Anerkennung und innen-
politischen Institutionalisierung der Menschen-
rechte. Aber nur Uganda und die Philippinen
haben bisher nach unseren Kriterien die Geltung
internationaler Menschenrechtsnormen dauerhaft
anerkannt, sie in innenpolitisches Recht umgesetzt
und sind um eine weitgehende Umsetzung in die
Praxis bemüht. Dennoch kommt es nach wie vor in
beiden Staaten zu Menschenrechtsverletzungen.
Dies gilt vor allem für Gebiete, in denen Regie-
rungstruppen gegen eine gewaltsame Opposition
kämpfen.
In Uganda übernahmen - wie oben dargelegt - die
Rebellen des National Resistance Movement
(NRM) unter der Führung von Yoweri Museveni
im Januar 1986 die Macht. Museveni war es bereits
während des Bürgerkriegs gelungen, seine Bewe-
gung im In- und Ausland als glaubwürdige Alter-
native zu Obote zu präsentieren. Die ugandische
Regierung ratifizierte nach 1986 internationale
Menschenrechtsabkommen und übernahm die ent-
sprechenden Regelungen, wie z. B. ein ausdrückli-
ches Folterverbot, in nationale Gesetze. Im Okto-
ber 1995 trat eine neue Verfassung in Kraft, deren
erweiterter Grundrechtskatalog die internatio-
nal eingegangenen Verpflichtungen widerspie-

gelte. Der Bevölkerung standen seit 1986 zwei
individuelle Beschwerdeverfahren zur Verfügung,
die sich jedoch anfangs als zu schwach erwiesen,
auftretende Verletzungen individueller Rechte
effektiv einzudämmen. Besonders die Bekämp-
fung von Rebellengruppen im Norden des Landes
führte Ende der achtziger Jahre wiederum zu
wachsender Menschenrechtskritik durch Amnesty
International24 . Die ugandische Regierung rea-
gierte mit weiteren Maßnahmen der institutionei-
len Stärkung von Menschenrechten, so daß sich
nach 1991/92 die Menschenrechtssituation noch-
mals merklich verbesserte.

24 Vgl. Amnesty International, Uganda. The Human Rights
Record 1986-1989, London 1989.

Mit der neuen Verfassung hat eine staatliche Men-
schenrechtskommission ihre Tätigkeit aufgenom-
men (Uganda Human Rights Commission), die
über weitreichende juristische Kompetenzen ver-
fügt. Seitdem hat die Kommission die in der Ver-
fassung festgelegten Aufgaben zur Überwachung
der Menschenrechte und Menschenrechtserzie-
hung weitgehend erfüllt. Darüber hinaus hat sie
regelmäßig regierungsamtliche Stellen, aber auch 
das Militär mit ungeschminkten Berichten kriti-
siert sowie im Jahr 1997 über 350 Einzelbeschwer-
den bearbeitet. Von Beginn an arbeitete diese
Kommission auch mit nichtstaatlichen Menschen-
rechtsorganisationen zusammen. Allerdings fehlt 
es in Uganda noch immer an einer umfassenden
gesellschaftlichen Mobilisierung, wie wir sie in
Kenia, Marokko, Indonesien und den Philippinen
während der Phase taktischer Konzessionen fest-
stellen konnten. Weil diese Phase im Falle Ugan-
das durch den Bürgerkrieg stark beeinträchtigt
wurde, ist der Grad der Einhaltung der Menschen-
rechte bis heute vor allem ein Ergebnis der Refor-
men „von oben“.

Nach der „People Power“-Revolution auf den 
Philippinen im Februar 1986 und dem Machtan-
tritt Corazon Aquinos herrschte über die Gültig-
keit universeller Menschenrechtsstandards breiter
Konsens. Die Regierung ratifizierte innerhalb von
zwei Jahren internationale Menschenrechtspakte.
In der Verfassung von 1987 wurden Menschen-
rechte deutlich gestärkt. Noch 1986 ernannte die
Präsidentin eine Menschenrechtskommission als
individuelle Beschwerdeinstanz. Trotz der nahezu
vorbildlichen Umsetzung internationaler Vor-
schriften in die nationale Gesetzgebung verbes-
serte sich die Menschenrechtslage zunächst nicht
in dem erhofften Maße. Internationale und natio-
nale Menschenrechtsgruppen kritisierten, daß das
philippinische Militär und paramilitärische Grup-
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pen nach wie vor elementare Grundrechte der
Zivilbevölkerung bei der Bekämpfung von Unter-
grundbewegungen verletzten und die Täter häufig
straflos ausgingen. Die Kritik führte zu einer wei-
teren internationalen Mobilisierung nach 1988 und
zwang die Aquino- und die nachfolgende Ramos-
Regierung, entschiedener gegen Menschenrechts-
verletzungen vorzugehen. Die Menschenrechtssi25 -
tuation verbesserte sich seit 1992 kontinuierlich.
Dazu trugen auch die Friedensabkommen zwi-
schen Regierung und Rebellen bei, die zu einer
Abnahme bewaffneter Zusammenstöße führten.
Im derzeitigen redemokratisierten politischen
System der Philippinen stellt die fortgesetzte
Kritik von Menschenrechtsorganisationen einen
zusätzlichen Sanktionsmechanismus für die überla-
stete und von Korruptionsskandalen gebeutelte
Rechtsprechung dar. Dies erkennt auch die philip-
pinische Regierung an, die nationale und interna-
tionale Organisationen zur Zusammenarbeit bei
der Durchsetzung von Menschenrechten auffor-
derte.

IV. Zusammenfassung und
Schlußfolgerungen

Anhand von sechs Länderfallstudien konnten wir
zeigen, daß transnationale Menschenrechtsnetz-
werke und insbesondere nichtstaatliche Organisa-
tionen eine wichtige Rolle bei der innenpolitischen
Durchsetzung internationaler Menschenrechtsnor-
men spielen. In Kenia und Marokko waren diese
Organisationen an einem grundlegenden Politik-
wandel beteiligt. In Indonesien, Uganda und auf
den Philippinen haben sie maßgeblich zu einem
Machtwechsel beigetragen. Einzig in Tunesien
konnte die Regierung bisher einem Politik- oder
Machtwechsel ausweichen. In diesem Fall gelang es
der innenpolitischen Opposition nicht, sich systema-
tisch mit den transnationalen Organisationen und 
internationalen Akteuren zu vernetzen. Dies bestä-
tigt unsere Annahme, daß eine Mobilisierung der
innenpolitischen Opposition und der transnationa-
len Menschenrechtsnetzwerke notwendige Voraus-
setzung für dauerhaften innenpolitischen Wandel
ist.

Unser Spiralmodell weist somit über die sechs hier
präsentierten Länderbeispiele hinaus und erlaubt
es, auch andere Fälle innenpolitischen Wandels zu
verstehen, in denen es zu einer Vernetzung zwi-
schen nationalen und internationalen nichtstaatli-
chen Menschenrechtsgruppen kam26 . Insgesamt 
zeigt sich, daß nichtstaatliche Organisationen und 
Akteure für zwei Wirkungszusammenhänge bei
der innenpolitischen Durchsetzung internationaler
Menschenrechtsnormen verantwortlich sind. Zum
einen mobilisieren sie die internationale Öffent-
lichkeit und somit die westliche Staatenwelt sowie
zwischenstaatliche Organisationen und machen
auf eklatante Menschenrechtsverletzungen repres-
siver Regime aufmerksam. Zum anderen vernet-
zen sie sich mit der innenpolitischen Opposition in
den Gesellschaften der entsprechenden Staaten
und tragen somit zu deren Schutz, Legitimation
und Mobilisierung bei.

25 Vgl. Lawyers Committee for Human Rights, Vigilantes
in the Philippines. A Threat to Democratic Rule, New York
1988; Jennie Green, The Philippines. U. S. Policy and Allega-
tions of Human Rights Abuses under Aquino, in: Harvard
Human Rights Yearbook, (1989) 2, S. 188 f.

26 Unsere amerikanischen Kooperationspartner haben das
Spiralmodell auf lateinamerikanische und osteuropäische
Fälle sowie auf Südafrika angewandt. Vgl. Stephen C. Ropp/
Kathryn Sikkink. Human Rights Norms and Domestic Poli-
tics in Chile and Guatemala, in: T. Risse/S. C. Ropp/K. Sik-
kink (Anm. 2); David Black, The Long and Winding Road:
International Norms and Domestic Political Change in South
Africa, in: ebd.; Daniel Thomas, The Helsinki Effect: Human
Rights and Political Change in Eastern Europe, in: ebd.

Die Vernetzung zwischen transnational operieren-
den NROs und der gesellschaftlichen Opposition
im Innern der Staaten ist eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung für eine dauerhafte
Verbesserung der Menschenrechte. Die Aktivitä-
ten einer internationalen Öffentlichkeit führen nur
dann zur dauerhaften Durchsetzung der Men-
schenrechte im Innern von Staaten, wenn sie mit
einer umfassenden Mobilisierung der gesellschaft-
lichen Opposition in den Ländern selbst verbun-
den ist. Dabei schwankt sowohl die Dauer des
Transformationsprozesses als auch der Grad der
erreichten Institutionalisierung von Land zu Land
erheblich. Während es in Uganda und auf den
Philippinen innerhalb relativ kurzer Zeit zu einem
Machtwechsel kam, lassen Kenia und Marokko
ganz unterschiedliche Wege eines langsamen Poli-
tikwandels erkennen. Indonesiens Präsident
Suharto wiederum konnte lange Zeit den interna-
tionalen Reformdruck mit Hilfe einer nationalisti-
schen Rhetorik und der Betonung asiatischer
Werte abwehren.

Unsere Untersuchungen stellen allerdings be-
stimmte Ansätze der Transitionsforschung in
Frage, die den Einfluß von sozioökonomischen
Faktoren auf den politischen Wandel besonders be-
tonen. Üblicherweise wird dabei der Zusammen-
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hang zwischen anhaltendem Wirtschaftswachstum,
der Entwicklung städtischer Mittelschichten und
politischen Liberalisierungsprozessen hervorgeho-
ben27 . Unsere Untersuchungen über mehrere Kon-
tinente und unterschiedliche kulturelle Kontexte
hinweg zeigen demgegenüber keinen systemati-
schen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher
Entwicklung und politischer Liberalisierung.
Uganda gehörte zu den ärmsten afrikanischen Staa-
ten, als der Liberalisierungsprozeß eingeleitet
wurde. Die Menschenrechte setzten sich auf den
Philippinen mehr als zehn Jahre vor Indonesien
durch, obgleich die Wachstumsraten Indonesiens
stets über denen der Philippinen lagen .28

27 Vgl. Seymour M. Lipset, The Social Requisites of De-
mocracy Revisited, in: American Sociological Review, 59
(1994) 1. S. 1-22; Rainer Tetzlaff, Demokratisierung unter
Armutsbedingungen. Zum Verhältnis von Demokratie und
ökonomischer Entwicklung, in: Der Bürger im Staat, 46
(1996) 3/4, S. 201.
28 Man könnte sogar aufgrund der von uns untersuchten
Länder zur entgegengesetzten Schlußfolgerung gelangen, daß
nämlich politische Liberalisierung eine Voraussetzung für
wirtschaftliche Entwicklung darstellt und nicht umgekehrt.

Insgesamt zeigt sich, daß unterschiedliche Strate-
gien der transnationalen Menschenrechtsnetz-
werke zu jeweils verschiedenen Zeitpunkten Er-
folg versprechen, je nachdem, in welcher Phase
unseres Spiralmodells sich die normverletzenden
Staaten befinden. Zu Beginn der Mobilisierung
sind Netzwerkstrategien sinnvoll, die eine repres-
sive Regierung anklagen sowie die innenpolitische
Opposition schützen und stärken. Mit den ersten
taktischen Konzessionen beginnt eine neue Phase
des Umgangs zwischen dem transnationalen Netz-
werk und einer nun etablierten Opposition einer-
seits und dem jeweiligen Regime andererseits.
Beide Seiten stehen vor der Wahl, entweder die
konfrontative Politik fortzusetzen oder einen eher
kooperativen Kurs einzuschlagen. Unsere Unter-
suchungen zeigen, daß Regierungen üblicherweise
zu einer Mischung aus beiden Strategien greifen,
um so die Opposition zu spalten und dem interna-
tionalen Druck die Spitze zu nehmen. Für die
Menschenrechtsorganisationen entsteht die Not-
wendigkeit der Arbeitsteilung, etwa indem Fälle
der Repression weiterhin konsequent angeklagt,
aber auch Gesprächsangebote an moderatere Teile
des Regimes gemacht werden. Je mehr sich staatli-
che Stellen auf eine ernsthafte Argumentation mit
ihren Kritikern einlassen und ihren Worten Taten
folgen lassen, desto erfolgversprechender werden
Dialogstrategien seitens der Menschenrechtsnet-
zwerke. Solche argumentativen Strategien verfol-
gen das Ziel, Regierungen auf ihre eigene Rheto-
rik festzulegen, bis sie bereit sind, konsequente

Schritte zur innenpolitischen Durchsetzung der
Menschenrechte zu unternehmen. Folglich ver-
sprechen Dialogstrategien vor allem gegen Ende
der Phase taktischer Zugeständnisse Erfolg, wenn
sie von fortgesetzter transnationaler und innerge-
sellschaftlicher Mobilisierung begleitet sind.

Die Betonung der Bedeutung nichtstaatlicher
Organisationen und Netzwerke bedeutet aber
nicht, daß die Politik westlicher Staaten und inter-
nationaler Organisationen gegenüber menschen-
rechtsverletzenden Regimen irrelevant ist. Zwei
praktische Schlußfolgerungen für die westliche
Menschenrechtspolitik lassen sich aus unseren
Untersuchungen ableiten: Erstens ist eine langfri-
stig angelegte und konsistente westliche Politik
gegenüber menschenrechtsverletzenden Regimen
erfolgversprechender als eine inkonsequente Hal-
tung, die zwischen „harten“ Sanktionen und 
Zurückhaltung schwankt. Machthabern wie Ke-
nias arap Moi und Indonesiens Suharto gelang es
außerdem jahrelang, westliche Regierungen ge-
geneinander auszuspielen und auf diese Weise den
internationalen Druck abzuwehren.

Zweitens gilt auch hier, daß westliche Menschen-
rechtspolitik gegenüber Regimen in den einzelnen
Phasen des Spiralmodells unterschiedliche Wir-
kungen erzielen kann. Solange repressive Regie-
rungen noch über hinreichende innergesellschaftli-
che Legitimation verfügen - vor allem zu Beginn
der zweiten Phase, in der internationale Men-
schenrechtsnormen rundweg abgelehnt werden -,
führen internationale Sanktionen oft zu nationali-
stischen Gegenreaktionen. Wenn die innenpoliti-
sche Opposition hingegen bereits mobilisiert ist,
dann können westliche Sanktionsmaßnahmen wie
Wirtschaftsboykotte oft einen entscheidenden Bei-
trag dazu leisten, daß das Regime zu ersten takti-
schen Zugeständnissen gezwungen wird. Eine sol-
che Politik verstärkt dann den Druck „von unten“
durch Zwangsmaßnahmen „von oben“. Je mehr
sich Regierungen auf Liberalisierungsprozesse ein-
lassen und zu einer ernsthaften Auseinanderset-
zung mit ihren innenpolitischen und internationa-
len Kritikern bereit sind, um so sinnvoller werden
hingegen Dialogstrategien.

Wer also von außen auf die Menschenrechtsent-
wicklung im Innern von Staaten einwirken will,
kommt um eine differenzierte Analyse der inter-
nen wie externen Bedingungen und eine entspre-
chend angepaßte Strategie nicht herum. Dies gilt
für nichtstaatliche Menschenrechtsgruppen ebenso
wie für westliche Regierungen und internationale
Organisationen. Dabei zeigen unsere Forschungen,
daß die direkte und indirekte Unterstützung der
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gesellschaftlichen Opposition vor Ort eine der
wichtigsten Einflußmöglichkeiten der internationa-
len Öffentlichkeit darstellt.

Am Ende eines solchen Prozesses muß die
Schaffung rechtsstaatlicher Institutionen zur
Durchsetzung von Menschenrechtsstandards ste-
hen. Erst sie garantieren den dauerhaften Men-

schenrechtsschutz. Obgleich also nichtstaatliche
Organisationen eine wichtige Rolle bei der
Durchsetzung fundamentaler Menschenrechte
spielen, können sie das staatliche Gewaltmono-
pol nicht ersetzen. Es geht somit letztlich nicht
um die Abschaffung staatlicher Institutionen,
sondern um deren Transformation im Sinne von
Rechtsstaatlichkeit.
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Henning Boekle: Die Vereinten Nationen und der internationale Schutz der Menschen-
rechte. Eine Bestandsaufnahme
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 46-47/98, S. 3-17
Am 10. Dezember dieses Jahres begeht die internationale Gemeinschaft den fünfzigsten Jahrestag der Ver-
abschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen (VN). Der Beitrag gibt aus diesem Anlaß einen Überblick über Verfahren und Aktivitäten
des VN-Systems im internationalen Menschenrechtsschutz und versucht, ihre Effizienz kritisch zu analy-
sieren.
Während die Inklusion des Menschenrechtsschutzes in den Zielkatalog der Weltorganisation eine bahnbre-
chende Leistung der VN darstellt, stößt die Wirksamkeit der in ihrer Folge errichteten Schutzverfahren
weiterhin an enge Grenzen. Die sogenannten „juristischen“ Verfahren, die auf eigenen völkerrechtlichen
Verträgen basieren, besitzen die Vorteile klar geregelter Verpflichtungen und Kontrollkompetenzen der
unabhängigen Expertenorgane, die unter diesen Verfahren mit der Kontrolle der Verpflichtungseinhaltung
durch die Mitgliedstaaten betraut sind. Doch fehlt eine direkte Erzwingbarkeit von Ausschuß-„Urteilen“,
so daß deren Umsetzung weitgehend von der freiwilligen Erfüllung durch die betroffenen Regierungen
abhängt. Die „politischen“ Verfahren, die auf den vagen Menschenrechtsklauseln der VN-Charta sowie
nachgeordneten, völkerrechtlich nicht bindenden Deklarationen und Resolutionen von VN-Organen beru-
hen, neigen demgegenüber zu einer Tendenz der Politisierung, da unter ihnen aus weisungsgebundenen
Regierungsdelegierten bestehende VN-Organe mit der Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen
beauftragt sind. Zudem mangelt es auch ihnen - vom Sicherheitsrat abgesehen - an der Fähigkeit zur
Durchsetzung ihrer Beschlüsse.
Neuere Entwicklungen - die Einsetzung eines Hochkommissars für Menschenrechte und der Beschluß,
einen internationalen Strafgerichtshof einzurichten - stärken zwar die Fähigkeit der internationalen
Gemeinschaft erheblich, auf schwere Menschenrechtsverletzungen zu reagieren. Als vordringlichste Not-
wendigkeit erscheint es aber, den derzeit verschwindend geringen Anteil der VN-Menschenrechtsinstitu-
tionen am Gesamthaushalt der Weltorganisation zu erhöhen, um die Existenz und Wirksamkeit der
bestehenden Systeme und Verfahren nicht zu gefährden.

Norman Paech: Minderheitenpolitik und Völkerrecht
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 46-47/98, S. 18-26
Mit der Herausbildung des modernen Staatensystems wurden die Existenz und der Status religiöser,
sprachlicher und ethnischer Minderheiten zu einem Problem für die Territorialstaaten. Soweit es sich
dabei um grenzüberschreitende Probleme handelte - nicht nur bei Völkern, die durch Grenzen geteilt wur-
den, sondern auch bei den Anhängern fremder Religionen -, wurden sie durch bilaterale Verträge gere-
gelt. Dies blieb auch so nach der Gründung der ersten multilateralen Organisation, des Völkerbunds, der
als System kollektiver Sicherheit eigentlich für die grundsätzliche Regelung derartiger internationaler Pro-
bleme vorgesehen war.
Den Gründungsstaaten der Vereinten Nationen gelang es ebenfalls nicht, in die Charta ein Schutzsystem
für Minderheiten zu integrieren. Die Souveränitätsansprüche der Staaten standen einer derartigen allge-
meinen Regelung entgegen. So konnte sich lange Zeit nicht einmal eine gemeinsame Definition dessen
herausbilden, was man unter einer Minderheit versteht.
Minderheitenrechte sind am weitesten im Rahmen der Europäischen Union kodifiziert. Anfang 1998 trat
ein Rahmenübereinkommen des Europarates in Kraft, in dem zum ersten Mal mit verbindlicher Wirkung
Standards für den Minderheitenschutz aufgestellt worden sind, die die Staaten in ihre Gesetzgebung zu
übernehmen haben. Obwohl erst 15 Staaten dieses Rahmenabkommen ratifiziert haben, könnte es zum
Ausgangspunkt einer weltweiten Regelung für die Rechte von Minderheiten werden. Minderheitenrechte
unterscheiden sich vom Selbstbestimmungsrecht der Völker insbesondere durch das Sezessionsrecht, falls
dem Volk Grund- und Menschenrechte vorenthalten werden. Dieses Recht steht den Minderheiten in kei-
nem Fall zu.



Gerhard Stuby: Universalismus versus Partikularismus. Die Menschenrechte der dritten
Generation
Aus Politik und Zeitgeschichte. B 46-47/98, S. 27-35
Die Menschenrechtsidee, wie sie ihren Niederschlag in den amerikanischen und französischen revolutionä-
ren Verfassungsdokumenten gefunden hat. ist ein Produkt der europäischen Aufklärung. Zweifellos wurde
und wird sie gegenwärtig auch noch zur Legitimierung neokolonialistischer und neoimperialistischer Ziel-
setzungen mißbraucht. Ihre universelle humane Botschaft bleibt dennoch bestehen, wie sie die Vereinten
Nationen in ihrer Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 zum Ausdruck brachten, die sich
explizit gegen die Negierung dieser Botschaft durch den Nationalsozialismus in Ideologie und Praxis
wandte. Über ideologische (bürgerlich-liberal/sozialistisch-kommunistisch, nicht nur als Ost-West-Kon-
flikt), soziale (Arbeit/Kapital, Industrieländer/Dritte Welt) und kulturelle (Christentum/Islam/Konfuzia-
nismus) Unterschiede hinweg vereinbarte man ein universell verstandenes Menschenrechtsprogramm. In
den Menschenrechtspakten von 1966 und den großen Antidiskriminierungskonventionen wurde dieses 
universalistische Programm bestätigt, erweitert und präzisiert, einschließlich eines internationalen, diffe-
renzierten Überwachungsinstrumentariums.
Die Menschenrechte der dritten Generation stellen einen Versuch, vornehmlich der Länder der Dritten
Welt, dar, die stark vom einzelnen Individuum und Nationalstaat her geprägte Sicht der Menschenrechte
der ersten und zweiten Generation den komplexeren Bedingungen der heutigen internationalen Beziehun-
gen durch die Einführung von sozialstaatlichen Solidaritätsaspekten anzupassen. Dieser Prozeß ist noch
nicht abgeschlossen, er stagniert sogar im Augenblick, wie z. B. die Ergebnisse’auf der Weltmenschen-
rechtskonferenz der UNO von 1993 zeigen. Der verbreiteten Interpretation allerdings, daß hier eine Auf-
kündigung des universellen Inhalts der Menschenrechte zugunsten einer Berufung auf „kulturelle Diffe-
renz“ stattgefunden habe, wird widersprochen. Der universelle Kern der Menschenrechte, der sich nicht 
nur auf die erste Generation bezieht, sondern die zweite mit enthält und sogar schon Elemente der dritten
Generation aufnimmt, wurde vielmehr präzisiert und bestätigt.

Andrea Liese: Menschenrechtsschutz durch Nichtregierungsorganisationen
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 46-47/98, S. 36-42
Nichtregierungsorganisationen (NROs) waren und sind die zentrale Antriebskraft im internationalen
Menschenrechtsschutz. Dabei haben sie stets eine Doppelstrategie verfolgt: Zum einen suchten sie die
menschenrechtsschützende Arbeit der Vereinten Nationen im Bereich der Normsetzung, Normüberwa-
chung und Normdurchsetzung zu beeinflussen, zum anderen durch eigene Initiativen zum Menschen-
rechtsschutz beizutragen.
Keine Menschenrechtsorganisation beschränkt ihre Arbeit auf eine Strategie zur Verbesserung der Men-
schenrechte. Die Aktivitäten der Menschenrechtsorganisationen sind vielmehr äußerst vielschichtig: Sie
reichen von der Durchführung medienwirksamer Kampagnen über die Aufklärungsarbeit, die Überwa-
chung völkerrechtlicher Verträge bis hin zu Beratungsdiensten und Rechtsbeistand für die Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen.
Dieser Beitrag diskutiert unterschiedliche Tätigkeiten von internationalen Menschenrechts-NROs seit
Beginn des internationalen Menschenrechtsschutzes und illustriert diese anhand ausgewählter Beispiele.
Dabei wird auch auf die Kooperation mit nationalen NROs eingegangen. Zum Schluß werden die Erfolge,
aber auch die Grenzen der NRO-Arbeit aufgezeigt.

Hans Peter Schmitz/Anja Jetschke/Thomas Risse: Die Macht der Menschenrechte.
Zur innenpolitischen Durchsetzung internationaler Nonnen
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 46-47/98, S. 43-53
In der Literatur zu Demokratisierungs- und Transitionsprozessen wird die Rolle transnational operieren-
der Menschenrechtsorganisationen und -netzwerke bisher unterschätzt. In diesem Beitrag zeigen wir
anhand eines Spiralmodells, wie solche Organisationen Einfluß auf politischen Wandel haben, indem sie
eine Brücke zwischen der gesellschaftlichen Opposition in repressiven Staaten einerseits und der interna-
tionalen Öffentlichkeit andererseits bilden. Zum einen machen diese Gruppen auf eklatante Menschen-
rechtsverletzungen repressiver Regime aufmerksam und mobilisieren so internationale Unterstützung.
Zum anderen vernetzen sie sich mit der innenpolitischen Opposition und tragen somit zu deren Schutz,
Legitimation und Stärkung bei. Diese Beobachtungen konnten wir bisher in elf Fallstudien aus unter-
schiedlichen kulturellen und sozioökonomischen Kontexten bestätigen.
Für eine staatliche Menschenrechtspolitik lassen sich hieraus drei Schlußfolgerungen ziehen: Erstens bedarf
es einer differenzierten Analyse der internen wie externen Bedingungen, bevor Maßnahmen mit Blick auf
die Menschenrechtseptwicklung in einem Staat ergriffen werden. Zweitens sollte aus einer solchen Analyse
eine möglichst langfristig angelegte und konsistente Politik gegenüber einem menschenrechtsverletzenden
Regime entwickelt werden. Drittens enthält eine solche Strategie unterschiedliche Instrumente, die je nach
der grundsätzlichen Haltung des Regimes gewählt werden müssen. Während Sanktionen in der Phase begin-
nender Konzessionen einen wichtigen Beitrag bei der Beschleunigung des Reformprozesses spielen können,
treten zu einem späteren Zeitpunkt eher Dialogstrategien in den Vordergrund.
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